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vcrirk8lllr8«rSkrla
(Familienfürsorge)

für etwa 10 000 Einwohner großen Teilbezirk der Amts
hauptmannschaft gesucht. Landbezirk mit ziemlich viel 
Industrie. Dienstwohnsitz Leipzig. Antritt möglichst 
1. Oktober 1928.

Staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin mit 
Hauptfach Gesundheitsfürsorge und praktische. Erfahrung 
vor allem in der Säuglingsfürsorge erforderlich.

Besoldung nach Gruppe VI im Angestelltenverhältnis. 
Auswärtige Dienstjahre werden angerechnet. Spätere 
Anstellung als Beamtin und Ausrückung nach Gruppe 12 b 
des Sächs. Besoldungsgesetzes nicht ausgeschlossen.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften 
und Lichtbild innerhalb acht Tagen an das

IMIfaüits- und Jugendamt der AmtshaaptmaDnsdiaft Leipzig
Leipzig, Wilhelm-Seyfferth-Str. 6

Gemeindefursorgenn
für sofort gesucht für einen ländlichen Pflegebezirk. 
Bedingung: Staatliche Anerkennung als Krankenpflegerin 
und Erfahrung in Säuglings- und Tuberkulosenfürsorge. 
Anstellung auf Privatdienstvertrag. Besoldung nach 
Tarifgruppe V des Reichstarifs für Behördenangestellte 
unter Anrechnung ftüherer Dienstjahre.

Meldungen mit Zeugnisabschriften, Lebenslauf und 
Lichtbild erbeten an das

kreiswohlsahrlsamt Saatfeld (Saale).

Bei dem städtischen Gesundheitsamt ist die Stelle

StflOtflltf otaetln
(Entseuchungsschwester) alsbald zu besetzen. Besoldung 
nach Gruppe IVc der städtischen Besoldungsordnung 
(2600-4600 RM.). Anstellung nach Ablauf einer sechs
monatigen Probedienstzeit auf Dienstvertrag mit ein
monatiger Kündigung.

Bedingungen: Besitz der staatlichen Anerkennung 
als Wohlfahrtspflcgerin, des Zeugnisses als geprüfte 
Krankenpflegerin und des Zeugnisses über die erfolgreiche 
Teilnahme an einem Kursus für DeSinfektioren.

Bewerbungen mit ausführlichein Lebenslauf und 
beglaubigten Zeugnisabschriften an das Gesundheitsamt 
Blücherplatz 0/7.

Magistrat Breslau.

■ ■ Die 
ErnoiungsDediirltige männliche jy
rm WW im Alter von 14 bis 18 Jahren findet
B W SCHWÄBISCHEN 4

- ; | I Aufnahme in dem seit 3Jahren bestensbv

H H Jugenflernoiunastielm Brenn
Waldreiche geschützte Höhenlage <800m. 
Das ganze Jahr geöffnet. — Tagespreis- 
einschl. Arzt. — Gymnastik. — MücKKl 
Zimmer-u. Rasenspiele. — Ausflüge. —-JJ-
reichefugendbücherei.—Bastelwerkstattill«
kostenlos). - Wintersport—.Famihensy 
Dem Heimleiter stehen 4 Jugendpfleger ~r_
■■I Verlangen Sie Prospekte!

Für baldigst

Wohlfahrtspflege^
mit staatlicher Anerkennung (Hauptfach Gesundhe^ 
Erziehungsfürsorge) als Bezirksfürsorgerin för;f 
Gemeinden (etwa 6000 Einwohner) gesucht. Miß 
über 30 Jahre. Anstellung vorläufig auf Priv/ 
vertrag gegen gute Besoldung und Dienstaufw"" 
werbimgen mit Lebenslauf und Zeugnisabschri 
Kreiswohlfahrtsamt Ballenstedt (Harz). 

Ballenstedt, den 10. September 1928.
Das kreiswohlfahrts

Bekifft Weiterbeförderung von Angeboten auf Grund von: 
wort - Anzeigen

Der Verlag macht daraus aufmerksam, daß

Einschreibsendungen zur Deikerbesör 
rung nicht angenommen werden könn
Über den Verbleib der dem Verlag zur Weitcrbesörd, 
eingeliefrrten Sendungen kann keine Ausktmst erteilt 
Deshalb sind den unter einem Kennwort eingesant>ten.L" 
niemals wertvolle Ltwtbiidei od. Orgmalzeugnisse bcizus

Gesährdelensürsorgerin
Beim städtischen Wohlfahrts- und JugenE 

ist die durch das Ableben der bisherigen Juhä^ 
freigeword. Stelle einer Gefährdetenfürsorgel 
neu zu besetzen. Es kommen nur Bewerberinnen 
Betracht, die entsprechend vorgebildet sind (WZ 
fahrtspflegeriu, womöglich mit Erfahrung ini 
Pflege von Geschlechtskranken und der ArbeitSw^ 
von Sitten- und Kriminalpolizei) und eine läng. 
Praxis haben. Die Fürsorgerinnen der StadtM 
den nach der neuen Gruppe VI (2350—3000 R 
besoldet. Äufrücken in die Gruppe V (2400 
4200 NM.). Anrechnung von Vordienstzeit und 
stelluug auf Lebenszeit nach den maßgebenden 
sützen sind möglich. Juteressentinuen wollen iy 
Gesuche n Lebenslauf, Darstellung des AusbilduyÜ 
u. Beschäftigungsganges. Zeugnissen, amtsärztli 
Gesundheitsattest unv Lichtbild bis längstens^ 

"1. November bei dem Unterzeichneten einreich 
Vorstellung nur auf besonderen Wunsch.

Darmstadt, den 8. September 1928.
Der Oberbürgermeister.
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Familienfürsorge im städk. Wohlfahrks- und Jugendamt München.
Von Rechtsrat Fritz Hilblc, München.

I.
Dr. Marie Baum schreibt in ihrer be

kannten Studie „Familienfürsorgc", Verlag 
G. Braun, Karlsruhe 1927, Seite 46: „Ein- 
heitsfürsorgc in dem Sinne, daß alle Zweige 
in der Wohlfahrtsfürsorge ausnahmslos in 
einer Hand liegen, wird zurzeit weder als 
theoretische Forderung vertreten noch in der 
Praxis irgendwo verwirklicht sein"; und 
Seite 67: „Die Zahl der Städte, in denen 
die drei Hauptgcbicte der Wirtschafts-, Er- 
ziehungs- und Gesundheitsfürsorge in einem 
Tezcrnat vereinigt sind, ist äußerst gering, in 
nieincni Material nur Düsseldorf, Pforzheim 
und Guben."

Die Stadt München darf für sich in An
spruch nehmen eine Familien- und Einheits- 
sürsorgc tm Sinne dieser Ausführungen seit 
Anfang des Jahres 1926 zu besitzen.

Schon vor dem Kriege hatte sich in 
München neben der alten Armenpflege in 
beschränktem Umfange eine öffentliche 
Jugendfürsorge gebildet, nicht zur Erfüllung 
irgendwelcher Pflichtaufgaben der alten 
Armenpflege, vielmehr zum Zwecke frei
williger und vorbeugender Leistungen der 
Gemeinde auf diesen: Gebiete. Ihr tvare» 
auch die Aufgaben des Gcmeindetvaisenrates 
und der Fürsorgeerziehung übertragen. Es 
erfolgte dann auch bald eine Abtrennung 
derselben von dem Referat der Armen
pflege und eine Vereinigung mit dem 
Referat, das die großen Stiftungen der 
Gemeinde mit ihren umfangreichen Er
trägnissen zu vertvalten hatte. Als dann 
die Vorarbeiten für das Rcichsjugend- 
wohlfahrtsgesetz im Gange waren, übertrug 
der Armenrat München auch die Fürsorge
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für die hilfsbedürftigen Minderjährigen im 
Sinne des Art. 3 des daher. Armengesetzes 
vom . 21. August 1914 auf das inzwischen 
formell gebildete Jugendamt. Damit ist die 
Entwicklung in München nach dieser Richtung 
hin zum Stillstand gekommen. Sie war not
wendig, weil auf dem Gebiete der Jugendfür
sorge nach anderen Grundsätzen verfahren 
werden mußte, wenn auf diesem so wichtigen 
Gebiete etwas Durchgreifenderes sollte er
reicht werden als dies in der alten Armen
pflege der Fall war. Allerdings wäre hier 
anzumerken, daß das eben erwähnte daher. 
Armengesetz die Aufgaben der Jugendfürsorge 
wie auch der vorbeugenden Fürsorge weiter
steckte, als das in der Gesetzgebung gemein
hin der Fall war.

Je länger aber die Jugendfürsorge von der 
übrigen Fürsorge getrennt durchgeführt 
wurde, desto deutlicher zeigten sich auch recht 
erhebliche Nachteile, die notwendigerweise aus 
einer solchen Zweiteilung erwachsen mußten. 
Die alte Armenpflege und ihre Nachfolgerin, 
die im Wohlfahrtsamt zusammengefaßte 
Wirtschaftsfürsorge, kümmerte sich lvenig uni 
die Schützlinge des Jugendamtes, und dieses 
wiederum hatte in der Hauptsache seine 
Schützlinge im Auge, ohne genügend Rücksicht 
darauf zu nehmen, wie die Verhältnisse in 
der Familie waren, sich gestalteten oder zu 
beeinflussen seien, um einen günstigen Nähr
boden für die von ihm beschützten Kinder zu 
schaffen. Es ist selbstverständlich, daß in 

- vielen Fällen ein Nebeneinander-, auch ein 
Entgegenarbciten bestand, vielfach Doppcl- 
arbeit geleistet und viel unnötige Geldaus
gaben bewirkt wurden. Bei aller verständ
nisvollen Zusammenarbeit der Referate, denen 
ja auch zentrale Kollegien in der Durch
führung der Fürsorge zur Seite standen, ließ 
es sich doch nicht vermeiden, daß Anordnungen 
und Durchführungen in der Fürsorge er
gingen, die nicht oder kaum miteinander in 
Einklang zu bringen waren.

Diese Feststellungen und Wahrnehmungen 
veranlaßten immer wieder Erwägungen in 
der Stadtverwaltung München, insbesondere 
bei jenen Persönlichkeiten, die mit der Durch
führung der Fürsorge betraut waren, eine 
engere Verbindung zwischen Wohlfahrts- und 
Jugcndanit herzustcllen.

Als die Gesetzgebung des Jahres 1924 die 
Fürsorge für die hilfsbedürftigen Minder
jährigen wieder den Fllrsorgcvcrbändcn zu
wies, ging man in München ernstlich daran, 
die gesamte Fürsorge soweit niöglich wieder

in eine Hand zu bringen und sie zu einer 
möglichst starken Verwaltungseinheit zu- 
sammenzufassen, wozu auch der § 10 des 
Rsichsjugendwohlfahrtsgesctzes formell die 
Möglichkeit bot. Anfangs des Jahres ISA 
faßte der Stadtrat München den Beschluß, 
das Stadtjugendamt München dem Rcsk- 
rat VI, d. i. dem Referat des Wohlfahrts
amtes, unter Aufrechterhaltung des Jugend
amtes als Kollegium, zu unterstellen, u,n je 
eine möglichste Verwaltungsvereinheitlichung 
in der Organisation des Wohlfahrts- und 
Jugendarutes herbeizuführen. Ein besonderes 
Gesundheitsamt hat die Stadtverwaltung 
München nicht gebildet. Die gesundheitsfür- 
sorgerischen Maßnahmen waren im Bereiche 
des Wohlfahrts- und Jugendamtes zur 
Durchführung gekommen. Der Beschluß be
deutete demnach praktisch die Wiedervereini
gung der gesamten Fürsorge in einem Refe
rate mit der Aufgabe, die Organisation des 
Fürsorgewesens möglichst einheitlich für alle 
Fürsorgegruppen zu gestalten. Nicht miiein- 
bczogcn war die Erwerbslosenfürsorgc, schon 
mit Rücksicht auf die zu erwartende und in
zwischen eingetretcne llberfllhrung derselben 
in die Arbeitslosenversicherung.

II.
Das Wohlfahrts- und Jugendamt München 

in seiner jetzigen Gestalt zerfällt zunächst in 
das Hauptamt und in zwölf Wohlfahrts
bezirksämter. Dein Hauptamt stehen zur 
Seite

a) für Durchführung der Aufgaben des 
Bezirksfllrsorgeverbandes der Wohl
fahrtshauptausschuß,

b) in den besonderen Angelegenheiten der 
Jugendfürsorge nach dem RJWG., und 
zwar soivohl der Arbeitsgebiete des § 3 
wie 4, dasStadtjugendamtals 
Kollegium.

Die Aufgaben des Hauptamtes und dieser 
Kollegien beschränken sich grundsätzlich aus 
die Erlassung allgemeiner Vorschriften und 
Anordnungen und auf die Überwachung des 
Betriebes. Fürsorge im Einzelfall ist grund
sätzlich Sache des nach dem Aufenthalt des 
Gesuchstellers oder des zu Betreuenden zu
ständigen Wohlfahrtsbczirksamtcs. Das ist 
der Grundzug der ganzen Organisation und 
Dezentralisation. Inwieweit das Hauptamt 
und die Fürsorgckollcgien sich im Rahmen 
dieser Grundsätze auch mit Einzclfällen zii 
beschäftigen haben, wird später besprochen 
werden.
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München hat die in der Rcichsfürsorgepflicht- 
verordnung beibehaltcne Gruppenfürsorge 
auch in der Verwaltung aufrecht erhalten und 
kennt demnach zunächst in den Wohlfahrts- 
bezirksämtcrn eine besondere Abteilung für 
Sie „Allgemeine Fürsorge", d. i. die frühere 
Armenpflege, eine andere für die „Rcntncr- 
fürsorgc" (Sozial- und Kleinrentner und 
ihnen Glcichstehende), eine dritte Haupt
abteilung für Kriegsbeschädigte und Kriegs
hinterbliebene, deren Fürsorge seit Bildung 
unseres Wohlfahrtsamtes im Jahre 1920 in 
dieses mitaufgcnommen ist. Eine Familie 
kann aber immer nur zu einer Abteilung 
zuständig sein, und zlvar zu der, die durch 
die Zugehörigkeit des FamilicnhauptcS zu 
einer dieser Gruppen bestimmt wird. Eine 
Gcneralkartothck des WohlfahrtsbezirkS- 
amtcs, die bei Entgegennahme eines jeden 
neuen Falles zu befragen ist, bürgt dafür, 
das; die Doppclbehandluug einer Familie oder 
ihrer Angehörigen in ein uitd dcniselbcn 
WohlfahrtSbczirksamt hintangehalten wird, 
eine Zentralkartothck im Hauptamt ver
hindert, daß ein und dieselbe Familie oder 
Person bei verschiedenen Ämtern in Fürsorge 
genommen wird. An die nach der Gruppe 
zuständige Abteilung des WohlfahrtSbczirks- 
aintes hat sich der iin Bezirk wohnende Gc- 
suchstcllcr zu wenden, ganz gleichgültig, um 
welche Art Fürsorge (Wirtschafts-, Erzichungs- 
obcr Gesundheitsfürsorge) es sich handelt. 
Diese Abteilungen haben die nach den Fest
stellungen und Erhebungen notwendigen 
Maßnahmen anzuordnen oder wenn sic hierzu 
nicht selbst zuständig silid, zu vcraulasscu, 
ohne Rücksicht darauf, ivclche Anträge und ob 
Anträge gestellt worden sind. Die Abteilung 
gen haben die im Interesse des Familicn- 
ganzcn erforderlichen Maßnahmen vorzu- 
kchrcn, auch ivcnn sic formell nur mit dem 
einen oder anderen Mitglied der Familie be
schäftigt worden sind. Dabei macht cs gar 
keinen Unterschied, ob cS sich um Maßnahmen 
heilender oder vorbeugender Art handelt.

Auf diese Weise kommt auch im inncn- 
dicnstlichcn Betriebe der Fürsorge das Prinzip 
der Familicnfürsorge zur Durchführ, »g 
und zur Anwendung. Es ivird dagegen 
aber eingcwcndet, daß es für eine solche 
Abteilung außerordentlich schwer sein wird 
bei diesem umfangreichen Aufgabengebiet 
immer das Richtige zu treffen und 
individuell zu verfahren. Verschiedene Ein
richtungen, welche getroffen sind, scheinen uns 
aber die Gewähr dafür zu bieten, daß wir

eine wirkliche und nachhaltige Betreuung der 
Gcsamtfainilie sicherstcllcn und erreichen.

1. Den Außendienst in der Fürsorge be
sorgen in sozialen Fraucnschulcn vorgcbildctc 
Wohlfahrtspflegerinnen. Jeder dieser Wohl- 
fahrtspflegerinncn ist ein bestimmter Unter
bezirk eines WohlsahrtsbezirksamlcS zu- 
gctcilt, der heute durchschnittlich 8000, bei 
voller Besetzung des Amtes künftig voraus
sichtlich 6000 bis 7000 Einwohner umfasten 
wird. Die Pflegerinnen haben grundsätzlich 
die gesamten Ermittlungen in ihrem Bezirk 
durchzuführcn, gleichgültig, uni welche Art 
Fürsorge cs sich handelt oder um ivelche 
Gruppe von Bcfürsorgtcn. Ihnen obliegt 
auch die Betreuung und die persönliche Für
sorge jener Familien und Personen, die im 
Bezirk solche notwendig haben. In unseren 
Wohlfahrtsschulcn werden die Frauen vor- 
gcbildct auf dem Gebiete sowohl der Wirt
schafts- wie der ErzichungS- wie der Gesund
heitsfürsorge, sic lernen die besonderen Fllr- 
sorgcartcn der allgemeinen und der gehobenen 
Fürsorge kennen. Es ist allerdings seitens 
des Wohlfahrts- und Jugendamtes München 
vorgesehen, Rcformvorschlägc für den jetzigen 
Lehrplan zu machen, wobei insbesondere das 
Gebiet der Gesundheitsfürsorge stärker betont 
werden soll, und cs ist beantragt, daß Wohl- 
jahrtspslegerinnen künftig in den Dienst der 
Stadt erst dann ausgenommen werden sollen, 
ivcnn sic neben dem Studium auf der Fraucn- 
schulc mindestens ein halbes Jahr in einem 
Krankenhaus, hier insbesondere auf einer 
Säuglingsstation, gearbeitet und nach der 
Schule noch ein halbes Jahr in der öffent
lichen oder freien Fürsorge praktiziert haben. 
Dabei soll grundsätzlich niemand unter 
25 Jahren und über -l0 Jahre Aufnahme 
finden. Unsere Wvhlfahrtspflcgerinncn sind 
grundsätzlich Außcnorganc der Fürsorge. Es 
gibt aber Stellen im Innendienst, z. B. in 
der Gefährdctcnfiirsorgc, die zwcckmäßiger- 
weise mit Fürsorgerinnen als mit Vcrwal- 
tungspersonal besetzt werden. Wir haben die 
Meinung, daß die Wohlfahrtspflcgerinnen 
nach größeren Zeitabschnitten, etwa nach drei 
Jahren, kürzere Zeit, z. B. ein Jahr, im 
Innendienst beschäftigt werden müstcn, schon 
um sich körperlich wieder auSzuruhcu. Deshalb 
legen wir auch Wert darauf, die Wohlfahrts- 
pflcgcrinncu von Anfang an auch ver- 
waltungstcchnisch sorgfältiger auszubildcn.

Den Wohlfahrtspflegerinncu stehe» in 
ihren Bezirken nach einer Dienstanweisung 
sowohl für die Ermittlungen als für die 
persönliche Betreuung eine große Anzahl von
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ehrenamtlichen Kräften zur Seite, aber auch 
nicht et>va als Spezialpflcger und -Pflege
rinnen, sondern immer für die Familien im 
ganzen. Diese ehrenamtlichen Kräfte sind 
zum großen Teile berufen auf Vorschlag der 
Organisationen der freien Wohlfahrts- und 
Jugendfürsorge und bilden so das Bindeglied 
hinüber zu der freien Wohlfahrts- und 
Jugendfürsorge. Die Einheitlichkeit der 
Außcnarbcit bleibt nach dem Familien
prinzip gewahrt, da die Außenorganc eines 
Bezirkes, wie noch zu zeigen sein wird, in 
einem Ausschuß zusammcngefaßt sind, die 
Zuteilung der Arbeit dort oder vom Amts- 
leitcr und Ausschußvorsitzcndcn, also von 
einer Stelle aus, erfolgt und jeweils die 
ganze Familie umfaßt.

Die Wohlfahrtspflcgerinncn unterstehen 
grundsätzlich dcni Leiter des Amtes, in 
dem sie tätig sind, sic ivcrdcn aber 
in der Durchführung ihres Außen
dienstes überwacht und für diesen weiter- 
gebildet durch eine im Hauptamt sitzende, 
akademisch vorgebildcte Obcrpflcgerin, die 
auch bei der Anstellung solcher Wohlfahrts- 
pstcgcrinncn und bei ihrer Bewertung von der 
Geschäftslcitung gehört wird. Dieser Ober- 
Pflegerin obliegt zugleich die Förderung der 
Zusammenarbeit mit der privaten Fürsorge 
im allgemeinen, sic ist die Geschäftsführerin 
der in München seit langem bestehenden 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und 
privaten Fürsorge, der alle Spitzcnorgani- 
sationen der letzteren angeschlosscn sind. Ihr 
ist demgemäß auch die Begutachtung der Ge
suche um Zuschüsse solcher Vereinigungen 
übertragen.

Im Laufe der Jahre ist immer ivicder 
Klage darüber geführt worden, daß es 
schmerzlich empfunden werde, daß verhältnis
mäßig junge tvciblichc Personen in die 
Familie kommen zur Anstellung von Ermitt
lungen. Besonders Offizierskreisc haben sich 
damit vielfach nicht abfindcn können. Die 
Wohlfahrtspflegcrinncn selbst haben in 
manchen Fällen bei aller Aufopferung es 
schwer empfunden, Ermittlungen und Betreu
ungen bei als renitent r kannten Personen 
oder Familien, insbesonde, bei männlichen 
Ledigen, anstcllcn zu müsicn. Es hat sich 
auch gezeigt, daß die Wohlfahrtspflegcrinncn 
in der Beurteilung von Geschäfts- und Ge
werbebetrieben, bei Kreditgesuchen usw. nicht 
immer die nötige Erfahrung besaßen. Aus 
diesen und anderen Gründen ist der Plan er
wogen worden, neben den Wohlfahrtspflege- 
rinncn auch Wohlfahrts Pfleger aufzu

stellen. Ursprünglich war daran gedacht, in 
jedem Wohlfahrtsbezirk je einen Wohlfahrts- 
Pfleger mit ähnlicher, besonderer Ausbildung 
wie die Wohlfahrtspflegcrinnen und für einen 
Bezirk wie diese, aufzustcllen, ihm aber jene 
Familien abzunchmcn, in denen cs sich um 
die Betreuung von Säuglingen und Klein
kindern handAt, ihm dafür jedoch für die 
übrigen Unterbczirke des WohlfahrtsbezirK- 
amtcs jene Fälle zu übertragen, die man nach 
obigem zweckmäßigcrweise Wohlfahrtspflegc
rinnen nicht zumuten soll. Der Plan ist 
lallen gelassen worden. Voraussichtlich wird 
sich die Stadt München damit begnügen, in 
den letzteren besonderen Fällen männliche Be
amte des Innendienstes zum Außendienst 
heranznzichen.

In München besteht seit Jahren ein Be- 
zirksverband für Säuglings- und Klein- 
kindcrfürsorge, der zurzeit 23 Schwestern im 
Außendienst beschäftigt. Die Bezahlung 
dieser Schwestern erfolgt formell durch den 
Bczirksvcrband, der aber in der erforder
lichen Höhe hierfür Zuschüsse von der Stadt 
erhält. Die Anstellung der Schwestern er
folgt durch den Bczirksvcrband. Die Stadt 
hat jedoch bestimmte Grundsätze init dem 
Verbände vereinbart, nach denen die An
stellung unter Anhörung des Wohlfahrts- 
utid Jugendamtes erfolgen soll. Diese Für- 
forgcschwestern sind vom städt. Wohlfahrts
und Jugendamt in den letzten Jahren z» 
ihrem Dienst in der Fürsorge für Säuglinge 
und Kleinkinder hcrangczogen worden. Das 
bedeutet eine Durchbrechung des Prinzips der 
Familicnfürsorge, da sich diese Schwester»» 
nur der Säuglinge und Kleinkinder in der 
Familie annehmen und für diese in Anspruch 
genommen Ivcrdcn. Wir sind aber auch hier 
in der Umstellung begriffen. Auch dieser 
Dienst soll künftig von unseren allgemeinen 
Wohlfahrtspflegcrinncn vollständig »nitüber- 
nommen werden, deshalb unsere Forderung 
gesteigerter theoretischer und praktischer Aus
bildung der Wohlfahrtspflcgerinncn auf dein 
Gebiete der Gesundheitsfürsorge. Unsere 
bereits vorhandenen Wohlfahrtspflegcrinncn 
sollen in der nächsten Zeit, soweit sic nicht 
auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge, 
insbesondere der Säuglingsfürsorge, bcreits 
vorgcbildct sind, einem mehrmonatigen Nach- 
schulungskursus mit Praxis in einen» 
Krankenhaus unterworfen werden, während 
welcher Zeit sie vom Dienst unter Fort- 
bczahlung des Gehaltes beurlaubt lverdcn 
sollen. Ter Bczirksvcrband für Säuglings
und Kleinkinderfürsorgc soll bestehen bleiben
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die Stelle, die sich speziell und im be- 
ondcren mit allen auftauchenden Fragen auf 
icrn Gebiete der Säuglings- und Kleinkinder- 
ürsorge beschäftigt,. soweit er dazu in der 
tage ist, Einrichtungen auf diesem Gebiete 
chaffen und Vorschläge an die Träger der 
Gesundheitsfürsorge einbringen soll. Im Be- 
chksverband für Säuglings- und Klcin- 
iiidcrsürsorgc ist sowohl die Stadt wie auch 
>ic Bersichcrungsträger und die private Für
sorge vertreten. Schwestern für den Außen
dienst soll der Bezirksverband, — zunächst 
freilich nur nach den Vorschlägen des Wohl- 
fahrts- und Jugendamtes, — nur insoweit, 
behalten, als Säuglinge und Kleinkinder zu i 
überwachen und zu betreuen sind, deren Fa-: 
milien mit den: Wohlfahrts- und Jugendamt 
sonst nicht in Berührung stehen, dies vielleicht i 
auch gar nicht wollen. Zugleich haben die * 
Säuglingsschwestern Beistand zu leisten 
in den Sprechstunden der Bcratungs- 
siellcn, die großenteils in unseren Wohl- 
iahrtsbezirksämtern selbst untergcbracht sind, 
lnerwcgcn aber mit den Wohlfahrtspflcgc- 
rinncn der Bezirke engste Fühlung zu halten.

Ter Münchener Zwcckvcrband zur Be
kämpfung der Tuberkulose, in welchem die 
-ladt den Vorsitz führt und dem alle nam
haften Vcrsicherungsträger angcschlosscn sind, 
unterhält in erster Linie eine Fürsorgestelle 
zur Bekämpfung der Tuberkulose. Hier sind 
sechs Schwestern im Außendienst tätig, 
für die Fälle offener Tuberkulose, 
sie eine Übertragung dieser Krankheit 
befürchten lassen. Ihre Tätigkeit hat sich in 
Ser Hauptsache auf Durchführung von Maß
nahmen für den Kranken als solchen, zur 
Wiederherstellung seiner Gesundheit, zur Ver
hütung der Ansteckung seiner Umgebung 
usw. zu beschränken. Soweit Maßnahmen 
eriorderlich sind, die einen geldlichen Auf
wand erfordern, haben sie mit dem zu- 
siändigen Wohlfahrtsbezirksamt und mit der 
Wohlfahrtspflcgcrin des betreffenden llnkcr- 
bezirkcs in Verbindung zu treten.

Unsere Schulärzte sind dem Schulrcfcrat 
unterstellt, was nicht gerade immer im Inter
esse der Sache ist. Den unter ihnen hauptamt
lich an den Fortbildungsschulen ausgestellten 
Ärzten sind Wohlfahrtspflegcrinncn zur 
Unterstützung bcigegcbcn. Diese haben jedoch 
nicht das Recht, Außcnfürsorgc zu betreiben 
oder überhaupt Außendienst zu machen, haben 
sich vielmehr insoweit auch an die zuständigen 
Wohlfahrtsbezirksämtcr und die Wohlfahrts- 
pflegerinnen der Unterbezirkc zu wenden. Mit 
den an den Volksschulen nebenamtlich tätigen

Schulärzten und Schulärztinnen tritt die 
Wohlfahrtspflegerin des zuständigen Unter
bezirkes unmittelbar in Verbindung.

Ähnlich haben wir in letzter Zeit die Kranken
hausfürsorge eingerichtet. In den großen 
Krankenhäusern und Kliniken sind neben den 
von der freien Fürsorge aus abgeordneten 
Kräften städt. Wohlfahrtspflegerinncn tätig. 
Erstere besorgen mehr den Bcschäftigungs- 
und Unterhaltungstci! für die Kranken, die 
letzteren haben die Fllrsorgeaufgabcn im 
engeren Sinne. Sic haben aber ihre Tätigkeit 
auf das Krankenhaus selbst zu beschränken. 
Soweit Außendienst erforderlich ist, ist das 
zuständige Wohlfahrtsbezirksamt und die zu
ständige Wohlfahrtspflegerin für den ent
sprechenden Untcrbezirk anzugehen.

In der Fürsorge für entlassene Geistes
kranke ist eine Fürsorgerin des Kreises Ober- 
baycrn tätig, die auch den Außendienst be
sorgt, eine Regelung, die vielleicht geändert 
werden muß, wenn diese Einrichtung einen 
größeren Umfang annehmen sollte. Doch sind 
auch hier wie bei der Säuglingsfürsorgc viel 
Besuche zu machen bei Personen, die weder 
hifsbcdürftig sind, noch in Berührung mit der 
Wohlfahrtspflege kommen wolle».

Unsere Trinkerfürsorge ist in, Umbau be
griffen; den Außendienst werden die Wohl- 
fahrtspflcgerinnen zu besorgen haben und die 
mit ihnen zusamnienarbcitcnden ehrenamt
lichen Kräfte. Die eigentliche Trinkerrcttungs- 
arbeit wird der freien Wohlfahrtsfürsorgc, die 
auf diesem Gebiete tätig ist und mit der wir 
in enger Verbindung stehen, überlassen werden. 
In der Gcfährdctcnfürsorge pflegen den Par- 
teicnverkchr im Innendienst besonders hierfür 
geeignete Wohlfahrtspflcgerinnen, der Außen
dienst liegt in Händen der Familienfürsorgc- 
rinnen.

Nach all dem dürfen wir wohl sagen, daß 
Außcnfürsorgc des Wohlfahrts-und Jugend
amtes München rein nach dem System der 
Familienfürsorge eingerichtet ist und wir 
dürfen hinzusetzen, daß sich diese Einrichtung 
auch bewährt hat. Nur so wird ein über
mäßiger, auch im Interesse des Ansehens der 
Fürsorge wenig wünschenswerter Besuch der 
Befürsorgtcn hintangehalten und kommt cs 
zu Anordnungen und Maßnahmen, die das 
Wohl oder die Wicderaufrichtung der ge
samten Familie im Auge haben. Diese 
Einrichtung gibt uns aber auch eine gewisse 
Gewähr dafür, daß der Verwaltungsbcamte 
des Innendienstes die Maßnahmen ergreift 
oder in Vorschlag bringt, die nach Sachlage 
erforderlich sind auf wirtschaftlichen,, erzieh
lichen, und gesundheitlichen, Gebiete ohne Rück-
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sicht auf das, worum etwa der Hilfsbedürftige 
uachgcsucht hat.

2. Neben dem WohlfahrtSbczirksamt mit 
feinen Unterabteilungen bestehen auch je ein 
Wohlfahrtsbezirksausschuß und eine Anzahl 
von Wohlfahrtsuntcrausschllssen für die Unter
bezirke des Wohlfahrtsbezirksamtes. In diesen 
Ausschüssen sind vertreten Sachverständige auf 
dein Gebiete der Wirtschafts-, Erziehungs
und Gesundheitsfürsorge, die zugleich 
ehrenamtlich im Autzcndienst tätig sind. 
Auch die Wohlfahrtspflegcrinnen >vie auch 
der Vcrwaltungsbeamtc des Innendienstes 
haben i„ den Unterausschüssen Sitz und 
Stimme. Hier werden alle Angelegen
heiten von größerer Tragweite, Daueruntcr- 
stützungen, Erziehungsbeiträge, Fllrsorgcmatz- 
nahnien auf voraussichtlich längere Zeit, die 
Unterbringung von Kindern in frcnider Wart 
und Pflege, in Fürsorgeerziehung, in Heil
stätten usw. vorbcraten und vorbcsprochcn, 
innerhalb einer bestimmten Zuständigkeit auch 
erledigt. Es gibt hier keine Ausschüsse für 
Wirtschafts-, für Erziehungs- und Gesund
heitsfürsorge. sondern nur einheitliche Aus
schüsse für alle Arten der Fürsorge, aber auch 
keine Ausschüsse für die einzelnen Gruppen 
der Befürsorgte»; die Ausschüsse sind vielmehr 
zuständig für Fürsorgcmaßnahmcn der Stadt 
für Kriegsbeschädigte und Kriegerhinterbliebcne 
ebenso wie für hilfsbedürftige Rentner und 
Zugehörige der allgemeinen Fürsorge. Be
sonders sei betont, daß in diesen Ausschüssen 
ausgiebig auch Lehrkräfte, Geistliche und Ver
treter der freien Jugendfürsorge tätig sind. 
Das hat den Vorteil, daß diese Persönlich
keiten nicht bloß auf dem beschränkten Gebiete 
der Jugendfürsorge im engeren Sinne Mit
arbeiten, sondern die gesamte Arbeit der Für
sorge aus dem Gesichtswinkel speziell der 
Jugendfürsorge überwachen können.

Um die Betrachtung über die Organisation 
der Wohlfahrtsbczirksämtcr und ihrer Aus
schüsse abzüschlicßen, sei noch erwähnt, daß 
außer einem Kassen- und Kredithilfebeamten 
eine eigene Jugendfürsorgcabtcilung angc- 
schlosscn ist, der aber in der Hauptsache die 
Aufgaben des Gemeindcwaisenratcs, die 
Überwachung der im Bezirk in fremder Wart 
und Pflege nntergebrachten Kinder usw. über
tragen ist.

III.
In der Zentrale, d. h. imHauptamtc, geht die 

Organisation,— aber, wohl zu beachten, unter 
ein und demselben Referenten mit einer gc- 
schäftsleitendcn Verwaltungsabtcilung und 
einer Abteilung für Rechts- und Prozcßwescn—

in drei Hauptgruppen auseinander. 'Kt 
haben, w,cnn auch nicht ausgesprochen, Hirt 
eine große Abteilung für Wirtschaftsfürsarge, 
daneben die Abteilung Jugendfürsorge und 
Jugendpflege — chcdenf Jugendamt — als 
eine Amtsstelle der Stadtverwaltung, nicht zu 
verwechseln mii dem Jugendamt als Sollt, 
gium nach dem Reichsjugcndwohlfahrtsgeieb, 
und schließlich eine Abteilung Gesundheitsfür
sorge. In der Abteilung für Wirtschaftsiür- 
sorgc werden die Aufgaben des Bczirksfür- 
sorgeverbandes durchgeführt, soweit es sich 
nicht um erziehliche und gesundheitliche Maß
nahmen handelt und soweit nicht, lvas in der 
Mehrzahl der Fälle zutrifft, die Wohlfahrtt-- 
bczirksämtcr zuständig sind. Hier sind Be. 
schwcrdcn zu erledigen gegen Entscheidungen 
der Wohlfahrtsbczirksämtcr und ihrer Aus- 
schüsse in Fragen der Wirtschaftsfürsorgc, Enl- 
scheidungen in Fällen, die über die Zuständig
keit der Außenstellen hinausgehen. Hier wird 
die Wirtschaftsfürsorgc geübt für Personen, 
in denen die örtliche Zuständigkeit eines Wohl
fahrtsbezirksamtes nicht gegeben ist, hier iß 
die Altersfürsorge in geschlossenen sowohl 
städtischen als privaten Anstalten, soweit hier
für öffentliche Mittel in Anspruch genommen 
werden, konzentriert, ferner die Fürsorge für 
Gebrechliche und die Fürsorge für Obdachlose 
und Wanderer. Hier liegt die Überwachung 
des Gesanitbetriebes der wirtschaftlichen Für
sorge, die Vorbereitung und Erlassung allge
meiner Anordnungen. Mit den Jugendlichen 
beschäftigt sich diese Abteilung nur insoweit, 
als Fürsorgcmaßnahmcn für sic in Frage 
kommen im Verbände der eigenen Familie, 
also beispielsweise die Gewährung von Er
ziehungsbeiträgen, von Kleidcrbeihilfcn in 
natura oder in Geld und ähnlichem. Im 
übrigen ist für sic, soweit die Arbeit von der 
Zentrale überhaupt zu erledigen ist, die Ab
teilung Jugendfürsorge und Jugendpflege 
oder die Gesundheitsfürsorge zuständig. In 
der ersteren wird zunächst die gesamte Amts- 
vormundschaft geführt, dann hat sic aber auch 
die entschcidcgden Beschlüsse zu fassen in der 
Frage der Unterbringung von hilfsbedürftigen 
Minderjährigen, in der Frage der Fürsorge
erziehung, der Schutzaufsichr usw. Auch tüc 
Unterbringung selber wird von dieser Zentral
stelle aus besorgt. Die weiteren fürsorge- 
rischen Arbeiten sowie die Aktenführung über 
die Kinder werden aber nicht hier, sondern 
von dem Wohlfahrtsbezirksamt aus geführt, 
in dessen Bezirk die Familie wohnt oder wen» 
eine solche nicht vorhanden ist, von der Jugend 
abtcilutig des Wohlfahrtsbezirksamtes, in 
dessen Bezirk das Kind unlcrgcbracht ist. Nur
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soweit weder Angehörige in München vor
handen sind, noch auch das Kind in München 
sich aufhält, geschieht die Befürsorgung und 
Aktenführung durch,die Zentralstelle.

Daraus ist mit aller Deutlichkeit der Ein
bau des Jugendamtes in den Gesamtapparat 
des Fllrsorgeorganismus gekennzeichnet, zu
gleich wie das Prinzip der Familienfllr- 
forgc auch hier gewahrt ist. Die Abteilung 
Jugendfürsorge und Jugendpflege hat perio
disch die Wohlfahrtsbezirksämter zu besuchen 
und die Fälle daraufhin zu prüfen, ob sie vom 
Standpunkte der Jugendfürsorge aus richtig 
bearbeitet sind. Dadurch, daß neben dem 
Jugelidaintskollegiuin und verschiedenen 
Unterausschüssen, die hier weniger inter
essieren, eine eigene Jugendamtsstelle in der 
Zentrale arbeitet und den ganzen Fürsorge- 
arganismus mit zu überwachen hat, ist die 
Gefahr gebannt, daß etwa, wie das der 
früheren Armenpflege zum Vorwurf gemacht 
wird, gegen die Maßnahmen der Wirtschafts- 
sürsorge die so lvichtigen Belange der Jugend
fürsorge zurückgcdrüngt werden.

Soweit Maßnahmen gesundheitsfürsorge- 
rischer Art in Frage kommen, liegt die Ent
scheidung und die Durchführung bei der Ab
teilung Gesundheitsfürsorge. An der Seite 
des staatlichen Bczirksarztes der Stadt Mün
chen, der zugleich Vertrauensarzt des Wohl- 
fahrts- und Jugendamtes ist und der dem
nächst auch räumlich mit seinem gesamten 
Personal in engste Verbindung mit dem städt. 
Wohlfahrts- und Jugcndaint gebracht werden 
wird, überwacht die Abteilung Gesundheits
fürsorge den Dienst unserer Fürsorgcärztc, 
Hierbei darf bemerkt werden, daß wir in der 
allgemeinen Fürsorge noch sogenannte 
Panschalärzte wie in der früheren Armen
pflege beschäftigen, während in der gehobenen 
Fürsorge freie Arztlvahl besteht. Die Ab
teilung Gesundheitsfürsorge regelt auch den 
Verkehr mit den städt. Krankenhäusern, mit 
den staatlichen und privaten Kliniken, ihr ob- 
licgt die Heilstätten- und die gesamte Er- 
holungsfürsorge, sowie die Überprüfung der 
Arzt- und Apothekcrcechnungcn. Dabei ist 
wiederum zu beachten, daß sic keine eigenen 
Akten für den Einzelfürsorgcfall unterhält, 
diese vielmehr von den WohlfahrtLbezirks- 
auilern geführt werden, welche ihre Aliträgc 
au die Abteilung Gesundheitsfürsorge stellen 
und deren sich auch die Zcntralabtcilungen zur 
Vorbereitung ihrer Entscheidungen in Fällen 
der Gesundheitsfürsorge zu bedienen haben. 
Ich brauche nicht zu betonen, daß bei dieser

Regelung keiner der Zentralabteilungen 
irgendwelche besondere Außenfürsorgeorgane 
zur Verfügung stehen. Soweit Außenfürsorge- 
dicnst notwendig ist, wird dieser über die Wohl- 
fahrtsbezirksämtcr von deren Außenfllrsorge- 
organen gefordert.

IV.
Uni das Ganze noch einmal kurz zusammen- 

zufasscn, sei betont, daß in München unter 
einem Referenten im städt. Wohlfahrts- 
und Jugendamt die gesamte öffentliche Für
sorge, also Wirtschafts-, Erziehungs- und Ge
sundheitsfürsorge vereinigt ist. Die Kriegs
beschädigten- und Kriegerhinterbliebcncnfür- 
sorge einschließlich des Zusahrentenverfahrens 
usw. macht davon keine Ausnahme. Die Für
sorge im Einzclfall, wiederum gleichgültig 
Ivelcher Art, liegt bei den Wohlfahrtsbczirks- 
ämtern, die wiederuni für bcstimnite Bezirke 
die gesamte öffentliche Fürsorge in sich ver
einigen. Diese sind nicht etwa untcrgeteilt 
nach den Begriffen der Wirtschafts-, Jngend- 
und Gesundheitsfürsorge, vielmehr nach den 
Gruppen der Allgemeinen-, der Rentner- und 
der Kriegsbeschädigten- und Kricgerhinter- 
bliebencnfürsorgc. Eine Familie kann immer 
nur einer dieser Abteilungen angchörcn und 
ist von ihr zu versorgen, gleichgültig ob Maß
nahmen der einen oder der anderen oder ver
schiedener Fürsorgcarten zugleich erforderlich 
sind. In einem bestimmten Unterbczirkc ist 
in der Außenfürsorge nur ein Organ der 
öffentlichen Fürsorge hauptamtlich tätig, 
die Wohlfahrtspflcgerin. Um sic reihen 
sich allerdings eine große Anzahl ehren
amtlicher Kräfte, die aber keineswegs Spezial
gebiete bearbeiten, sondern sich mit ihr nach 
Anordnung der Leitung in die Außengeschäfte 
teilen. Die wenigen Ausnahmen, die neben 
dieser grundsätzlichen Regelung bestehen, 
brauche ich hier nicht mehr zu erwähnen.

Wir glauben durch diese Organisation die 
einfachste, billigste und an, ineisten Kräfte 
sparende, zugleich aber auch die dem Sinne 
der Fürsorgearbcit ani meisten entsprechende 
Berwaltungsform in der öffentlichen Fürsorge 
einer Stadt gefunden zu haben. Durch die 
systematische Ausbildung, insbesondere der 
hauptamtlichen Organe, auf dcni Gebiete der 
gesamten Fürsorge, durch die Besetzung der 
Ausschüsse mit Persönlichkeiten, die auf de» 
verschiedenen Gebieten der Fürsorge auch sonst 
tätig sind, durch die engste Zusammenarbeit 
mit den Organisationen der freien Wohlfahrts- 
und Jugendfürsorge, den Vcrsichcrungs- 
trägern, den Gerichten, mit der Durchsetzung
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des Zentralamtes mit Sachverständigen auf 
allen Gebieten der Fürsorge, als da sind 
höhere Verwaltungsbeamte, Volkswirtschaftler, 
Pädagogen, Ärzte, glauben wir die Gewähr 
dafür zu bieten, daß im Rahmen der uns zur

Verfügung stehenden Mittel der hilfsbedins- 
tigcn Bevölkerung Münchens Hilfe jeweils ln 
der Art und in der Form gewährt wird, die in 
ihrem Interesse und im Interesse der Allge- 
meinheit gelegen ist.

Vom neuzeitlichen Strafvollzug.
Von Sophie K u n e r t, Hainburg, Scelforgerin an den Fraucnstrafanstalten.

„Den meisten ist eine Strafanstalt eine 
fremde Welt. Man weiß, daß da hinter 
Gittern und verschlossenen Türen Menschen 
sitzen, „die andern", die man nur kennt aus 
Zeitungsberichten und Gerichtsverhandlungen, 
die man verachtet, fürchtet oder bestenfalls be
dauert. Man weiß auch, daß der moderne 
Strafvollzug diesen „andern" das Leben in der 
Anstalt so erträglich wie inöglich gestaltet, daß 
sich später die Fürsorge ihrer annimmt, daß 
man heute so „human" ist, ihnen die Rückkehr 
in die menschliche Gesellschaft zu ermöglichen." 
So schreibt eine entlassene Gefangene rück
blickend auf ihre Strafzeit und hat damit 
wesentlich richtig gekennzeichnet, daß eine 
Strafanstalt in der Tat eine Welt für sich ist, 
eine fremde Welt, die niemand ahnt, der nicht 
selbst darin gelebt hat; nicht allein, daß die 
hohen Mauern rings von aller Außenwelt ab- 
schlicßen, nicht nur, daß hinter ihnen Menschen 
wohnen, die oft von seltsamen, erschütternden, 
selbstverschuldeten oder fatalistisch scheinenden 
Schicksalen umhcrgctriebcn sind und nun Zeit 
haben, übergenug Zeit, über die Dinge des 
Lebens nachzudenkcn, zu „grübeln", wenn sic 
cs nicht vorziehen, irgendwie sich zu betäuben, 
so gut cs unter den gegebenen Umständen ge
lingen will. Eine Strafanstalt ist darum vor 
alleni eine eigene, fremdartige Welt für sich, 
weil sic durch ihre erzwungene Abgeschlossen
heit Lebensbcdingungen schafft, die gleichsam 
Treibhausluft erzeugt. Die Abgeschlossenheit 
macht es, daß das menschliche Fühlen zu 
äußerster Sensibilität, nicht selten zu Über
reiztheiten, geführt wird, daß die menschlichen 
Leidenschaften, mühsam unterdrückt, ein ver
stecktes, oft unheimliches Dasein führen. Der 
Wille ist gelähmt durch den täglichen, je nach 
der Natur des Menschen mit mehr oder 
weniger Bitterkeit geführten Kampf gegen die 
Abhängigkeit in allen großen und kleinen 
Dingen des Lebens von einem fremden Willen, 
der zunächst nach Lage der Dinge naturgemäß 
als ein feindlicher angesehen wird. Dazu 
kommen die täglichen Reibungsmöglichkeitcn 
durch das dauernde enge Bcicinandcrseiu. Die 
Blickweitc wird eng, weil der Kreis der Er
lebnisse eng gezogen ist, Gedanken und Urteils
kraft wiederum werden dadurch gelähmt. So

kommt es, daß nur zu leicht in den Auge» 
der Insassen, und insbesondere der lang, 
jährigen Insassen, Kleinigkeiten sich zu Unge
heuerlichkeiten auswachscn und auf der an
deren Seite wesentliche Dinge oft übersehe» 
werden. Jedes Wort wird auf die Goldwaage 
gelegt, in langen einsamen Stunden immer 
wieder durchdacht, jede Bewegung beobachte» 
Zur Kennzeichnung dieser Einstellung sei 
folgendes Erlebnis berichtet: Es war in der 
Aufnahmczellc, Ivo eine mit mehrjähriger 
Strafe wegen Körperverletzung mit tödlichem 
Ausgang eingelieferte Gefangene vor mir saß 
in sich gekehrt, kaum ein paar Worte sprechend, 
von einer Verschlossenheit, der man es noch 
nicht anmerkcn konnte, ob sie Trotz, innere 
Verstocktheit oder seelische Erschütterung be
deutete. Diese Verschlossenheit blieb während 
der ganzen Strafzeit nicht nur dieselbe, sie 
wuchs sich zu einer regelrechten Verlottern»- 
aus. Einmal aber, nach einem Jahr Slrai 
zeit, saß sic aufgelöst schluchzend vor mir. Vo» 
einer Mitgefangenen hatte ich gehört, daß ne 
sich die lange Zeit hindurch unter anderem mit 
dem Gedanken gequält hatte, ich hätte mir 
seinerzeit beim ersten Besuch in der Aufnahme- 
zclle, nachdem ich ihr die Hand gegeben hätte, 
dieselbe am Kleide abgewischt, wie wenn it 
mich voir der Berührung hätte re-nigeu wollen. 
Daß es sich um irgendeine selbstverständlii 
unwillkürliche Bewegung handelte, die in dieser 
Richtung mißdeutet worden war, war an;u- 
nehmen. Auf meine Frage nun hiernach kam 
als Antwort und Bestätigung nur ein krampi- 
Haftes Weinen: Das hätte inan Ihnen nicht 
sagen dürfen." Ein Erlebnis, daß bei der 
sonst so starkwilligen Verschlossenheit der Be
treffenden besonders zu denken gibt. Solck 
Vorkommnisse sind eben nur zu deuten an
der als Treibhausluft gekennzeichneten Atmo
sphäre einer geschlossenen Anstalt heraus.

Auf der anderen Seite hängen sie freilict 
auch mit der ganzen seelischen Struktur zu
sammen, die einen großen Teil der Anstalis 
insasscn und, wie ich glaube, gerade unter de» 
Frauen kennzeichnet.

Es können ini Rahmen des vorliegende» 
Aufsatzes keine geschloffenen Persönlichkcils 
cntwicklungen gegeben rverden. so sehr di,'
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scharfe und vertiefte Charakterologie, eine 
sorgfältige psychische und soziale Diagnose an 
und für sich auch erste Grundlage für den neu
zeitlichen Strafvollzug überhaupt sind. Hier an 
dieser Stelle müssen einige allgemeine Hin
weise auf das Wesentlichste und auf generelle 
Hauptmerkmale genügen.

In den Frauenanstalten ist keineswegs der 
größere Teil der Insassen kriminell im be
sonderen Sinne des Wortes, wobei wir ganz 
absehen wollen von allen, die durch die Ein- 
inaligkcit eines besonderen Schicksals mit den 
Strafgesetzen in Konflikt gekommen sind. Nur 
selten sind unter den Frauen Verbrecherinncn 
aus Gewalttätigkeit, und wenn sie vorkonimen, 
sind die Taten fast immer auf sexuelle Ur
sachen zurückzuführen.

Weit größer ist der Prozentsatz der Ver
wahrlosung aus den verschiedensten Ursachen.

Eine besondere Gruppe von Strafgefan
genen bilden die Geburtenabtreibe
rin n c n, die wohl das ruhigste Element in 
den Strafanstalten bilden, deren Resoziali
sierung kaum Schwierigkeiten inacht, sowohl 
während der Strafzeit als auch nach der Ent
lassung. Selten haben sie jedoch überhaupt 
das Bewußtsein, mit der Abtreibung eine 
strafbare Handlung begangen zu haben, was 
nicht zuletzt mit der heutigen allgemeinen Ein
stellung zu diesen Dingen zusammenhängt.

Daneben gibt es eine Gruppe willcns- 
schlvacher, leicht beeinflußbarer, nicht selten 
auch schivachsinniger Frauen, aus denen sich 
zuin großen Teil die Prostituierten, nicht nur 
im besonderen Sinne des Wortes, rekrutieren. 
Was Veranlagung und ungeordnetes Leben, 
frcnider Einfluß und innere Haltlosigkeit an
gefangen haben, wird bei ihnen nicht selten 
durch Genuß von Narkotika aller Art gesteigert 
und auf die Spitze getrieben. Die von außen 
herangctragenc sexuelle Überreizung führt 
nicht selten zu Frigidität und Perversität: das 
Ganze hat meist eine Auflösung der inneren 
Struktur zur Folge. Eine Beeinflussung 
solcher Elemente ist daher äußerst mühsam, 
wenn es auch verhältnismäßig leicht ist, sic 
während der Strafdauer an eine geordnete 
Lebensführung zu gewöhnen und sic sich dem 
Strafvollzüge nicist ohne Schlvierigkcitcn 
fügen. Es ist auch verhältnismäßig leicht, sic 
gefühlsmäßig zuni Guten anzuregcn, aber nur 
äußerst selten gelingt es bei Aufwendung kon
sequenter Stetigkeit und genügend langer 
gleichmäßiger Bccinfluffung, daß etwas davon 
zum Aufbau der Persönlichkeit dient und eine 
Festigung der seelischen Struktur erreicht 
werden kann.

Das unruhigste Element in der Straf
anstalt sind die Hochstapler. Meist von mehr 
als durchschnittlicher Intelligenz, mit starkem 
Lebensdrang und reichem Phantasielcben, 
suchen sie, so gut es geht, auch das Anstalts- 
lcben sich dienstbar zu machen. Sie sind auf 
der ständigen Flucht vor sich selbst, weil ihnen 
dieses Selbst, würden sic ihm standhaften, 
nicht genügen könnte. Sie gehören unter die 
größere Gruppe der innerlich gespaltenen 
Menschen, wie sie in verschiedenen Variationen 
die Strafanstalten bevölkern.

Der dänische Religionsphilosoph Kierke
gaard kennzeichnet diese Art gespaltener 
Menschen treffend nach zwei Richtungen, 
ivenn er sagt, sic leiden entweder an der 
Krankheit, verzweifelt man selbst sein zu 
wollen, oder an der Krankheit, verzweifelt 
nicht man selbst sein zu wollen, beide führen 
zu Verkrampfungen, deren Lösung die Haupt
aufgabe der Gcfangencnbeeinflussung sein 
muß. Die Krankheit, verzweifelt man selbst 
sein zu wollen, als Ursache zum Verbrechen, 
mögen folgende Worte einer Gefangenen zum 
Ausdruck bringen: „Ich tat oft Dinge, die 
nahezu verrückt waren, nur um mir immer 
wieder zu beweisen, daß mein Verlobter unrecht, 
ich aber recht hatte. Dieser ganze tolle Dreh 
— es war nichts weiter, als daß ich die 
innere Unruhe betäuben wollte, ich wollte der 
Stimme in inir kein Gehör schenken, denn 
sonst hätte mein ganzes Leben eine Änderung 
erfahren muffen von Grund auf und dazu 
fehlte mir der Mut und das war feige." Und 
die Krankheit, verzweifelt nicht man selbst sein 
zu wollen, findet sich in folgenden Worten aus 
der Einsamkeit der Gefangenschaft: „In 
allem wich ich aus — dann kam ein Kampf, 
ein heißes Ringen, ich hatte Angst vor mir 
selber."

Selbstverständlich kann eine Gruppierung, 
wie die vorstehende, immer nur eine Hilfs
konstruktion zur allgemeinen Orientierung 
sein, deren Grenzlinien durch die Tatsächlich
keiten des Lebens oft genug verwischt werden 
und deren Generalisierung den Feinheiten 
und Verschiedenheiten der Veranlagung und 
Charaktere keineswegs gerecht werden kann. 
Sic mögen immerhin dazu dienen, in skizzen
hafter Darstellung das Arbeitsfeld zu kenn
zeichnen, wie es der Strafvollzug vorfindet, 
seitdem es statt der Leibes- und Lebensstrafen 
Freiheitsstrafen gibt.

Wollte man nun den neuzeitlichen Straf
vollzug gegenüber dem früheren in kürzester 
Form charakterisieren, so könnte man sagen:
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der neuzeitliche Strafvollzug ist bcinüklt, 
produktiv zu arbeiten gegenüber den früheren 
Methoden der bloßen Repression. Nicht auf 
ein- bißchen mehr oder weniger Menschen
freundlichkeit koinnit cs hierbei an, nicht 
darauf, wie es im Laienurtcil billigend oder 
mißbilligend heißt, daß man den Gefangenen 
in der Anstalt das Leben so erträglich wie 
möglich macht. Über die Berechtigung oder 
Nichtbcrcchtigung solcher Grundsätze ließe sich 
in der Tat streiten; sondern es handelt sich 
um eine grundlegende Neuerkenntnis, näm
lich um die Nichtigkeit der Forderung: wider
stehet nicht dem Bösen, sondern überwindet 
das Böse mit Gutem, und dies nicht als eine 
irgendlvic extreni religiöse oder ethische Forde
rung, sondern als Ausdruck eines psycho- 
logischcn und sozialen Lcbcnsgesctzcs. Es ist 
eine ganz einfache Tatsache des Seelenlebens, 
daß man z. B. schlechten Vorstellungen, An
gewohnheiten und Veranlagungen nicht durch 
dauerndes Verbot, Repression, durch immer
währendes „du sollst nicht" abhilft, sondern 
daß cs, wenn cs überhaupt gelingt, nur durch 
Heranbringung neuer, wertvoller Kräfte und 
Lebensinhalte versucht werden kann, das zu 
Vermeidende verblassen und in den Hinter
grund treten zu lassen. Der neuzeitliche 
Strafvollzug ist nichts anderes als eine An
wendung dieser pädagogischen Tatsache auf 
das Gebiet der Kriminalität, und er hat den 
Vorteil, daß er gegenüber den repressiven 
Methoden in ihren verschiedensten Forinen 
nicht nur sachlich richtiger, sondern eben weil 
er sich bemüht, produktiv zu sein, auch wirt
schaftlicher und sinnvoller ist. Diese Grnnd- 
cinstcllung auf Produktivität ist allen Be
mühungen gemeinsam, die sich unter neuzeit
lichem Strafvollzug zusammcnfasscn, ver
schieden sind ihre Richtungen, die sich je nach 
der weltanschaulichen oder beruflichen Ein
stellung als Erziehung, Heilung oder Seel
sorge bezeichnen. Verschieden sind die Vor
schläge der Durchführung im einzelnen und 
das ganze Fragcngcbiet des neuzeitlichen 
Strafvollzuges muß noch als ein Suchen be
zeichnet werden, aber cs ist kein unstctes 
Suchcn, sondern ein bewußtes Verlassen dcs 
als Sackgasse erkannten früheren Weges und 
ein Vorwärtsdringen auf Wegen, die bisher 
zwar nicht gegangen und daher noch unweg
sam sind, deren Richtung aber als zielvcr- 
sprcchcnd erkannt ivorden ist.

Äußerlich gekennzeichnet ist der neuzeitliche 
Strafvollzug durch das Stufen- oder Grnppen- 
systcni, das auch ein System des aufsteigcndeu 
Vertrauens genannt werden kann, wo der Ge

fangene durch gute Führung und sittliche Be
währung sich die einzelnen Stufen, die ver
schiedene Grade von Vergünstigungen inner
halb des Anstaltslebcns entschließen, verdienen 
und sich ihrer würdig erzeigen soll. In der 
Tendenz schließt dieses Stufcnsystem den Ge
danken der unbestimmten Verurteilung mit 
ein, wie cs in Amerika durchgeführt ist, wo 
die frühere oder spätere Haftentlassung von 
der Führung und Bewährung innerhalb der 
Anstalt abhängig ist. Jedoch ist cs selbstvcr 
ständlich nicht möglich, den inneren Werde 
und Entwicklungsgang eines Menschen durch 
eine äußere Stufenfolge anzuzeigen, und da-:- 
Stufcnsystcm bleibt daher ein äußeres Kenn
zeichen des neuzeitlichen Strafvollzuges.

Es muß uns aber noch die Frage der Er 
zichbarkcit Krimineller überhaupt, ihre Be 
einslußbarkeit, Heilbarkeit beschäftigen. Schein: 
nicht von ihrer wissenschaftlichen, durch Prat 
tische Erfahrungen' gestützten Beantwortung 
die Berechtigung der Bestrebungen des neu 
zeitlichen Strafvollzuges überhaupt abzu 
hängen? Gesetzt jedoch, die Wissenschaft käme 
zu dem Lombrososchcn Standpunkt zurück und 
erwiese die These vom geborenen Verbrecher, 
so könnte dies nach der oben gegebenen Schilde 
rung der Strafanstaltsinsasscn doch immer 
nur auf einen kleinen Teil von ihnen zu 
treffen, und die Erkenntnis könnte uns an den 
Bestrebungen des ncuzcillichcn Strafoollzngcs 
dcnnoch nicht irremachcn, sondern würde 
höchstens zu der Konsequenz der Ausmerzung 
solcher Typen aus dem Strafvollzüge führen 
und ihre Unterbringung in Bewahrungsan 
stalten notwendig machen.

Die Frage des neuzeitlichen Strafvollzugcs 
ist aber keineswegs nur eine Frage der Äri 
minalpsychologie, sic hat noch andere wesent
liche Faktoren, unter denen ich die des Ge 
fängnisbaucs und der Wirtschaftlichkeit her 
vorhcbc.

Am stärksten hängt sic jedoch von der Be- 
amtcnsragc ab, so sehr, daß man ohne Uber 
trcibung sagen darf, daß mit der Bcamten- 
frage auch die Frage des neuzeitlichen Straf
vollzuges steht und fällt.

Wer sollen die Pioniere der Praxis für den 
neuzeitlichen Strafvollzug sei»? Zunächst 
wäre zu antworten, jeder Strasanstaltsbeamtc, 
voni Dirc.tor bis zum Werkmeister und Auf
seher, jeder, der mit den Gefangenen über
haupt in Berührung kommt, sollte sich der 
ihm in die Hand gelegten Möglichkeiten be
wußt sein, wobei cs erfahrungsgemäß nicht 
sosehr auf das „Was" der Beeinflussung, 
sondern auf das „Wie" derselben ankommt.
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Es taucht in diesem Zusammenhang die Frage 
der Ausbildung der Gefängnisbeamten auf, 
die es erst noch zu lösen gilt. Es sei ferner er
wähnt, daß das Reichsstrafvollzugsgesetz be
dauerlicherweise an einer der wichtigsten 
Stellen der Entlassenenbeeinflussung, nämlich 
bei der Frage der Schutzaufsichten, die Auf
sichtsbeamten z. B. ausschließt. Dort heißt cs: 
„Die Ausübung der Schutzaufsichten darf der 
Polizeibehörde, Beamten der Strafrechtspflege 
und Strafanstaltsbcamten mit Ausnahme der 
Geistlichen, Arzte, Lehrer und Fürsorger nicht 
übertragen werden." Diese Bestimmung mit 
ihrer Einschränkung auch für Strafanstalts- 
bcamte ist offenbar von der Auffassung des 
alten Strafvollzuges, die die Aufsichtsbeamten 
der Anstalten im wesentlichen nach ihren poli
zeilichen Befugnissen bewertet und demzufolge 
die Schutzaufsicht, von einem solchen Beamten 
ausgeübt, einer Polizeiaufsicht gleichachtet, 
was nach den Tendenzen der Gesetzgeber ver
mieden -werden soll.

Hierzu ist zu bemerken, daß die Gefangenen 
ihren Aufsichtsbeamten gegenüber bei Hand
habung des neuzeitlichen Strafvollzuges er
fahrungsgemäß keineswegs nur den Eindruck 
haben, als wenn sie einer bewachenden und 
strafenden Einrichtung gegenüberständen. Die 
Erfahrung lehrt, daß gerade die Aufsichts- 
beamtcn, die auf den Stationen tagtäglich 
mit den Gefangenen umgehen, wenn sie ge
schickt sind, diese leichter als andere ferner- 
stehende Beamte beeinflussen können. Es 
lväre bedauerlich, wenn ein Strafvollzugs- 
gcsetz die Auswertung dieser Möglichkeit durch 
Verfügung verhindern würde.

Bei der Eigenart und Mannigfaltigkeit der 
Aufgaben bei der Gefangenenbceinflussung ist 
cs aber auf der anderen Seite doch unmög
lich, daß diese Arbeiten durchgreifend und 
genügend von Verwaltungs- und Aufsichts- 
bcamtcn gleichsam nebenbei geleistet werden. 
In mehreren Staaten ist man daher zur 
Einrichtung staatlicher Fürsorge innerhalb 
der Strafanstalten geschritten, und in der Tat 
ist innerhalb von geschlossenen Anstalten die 
beamtete Fürsorge ein unbedingtes Erforder
nis des neuzeitlichen Strafvollzuges; cs ist 
im Interesse der Einheitlichkeit des Lebens in 
solchen Anstalten durchaus zu fordern, daß 
die Fürsorge hier nicht durch ehrenamtliche 
Kräfte, sondern durch besonders geschulte und 
dem Organismus des Anstaltslebcns fest ein- 
gefllgte Persönlichkeiten geschieht, denn da
durch allein ist ein gegenseitiges Hand-in- 
Hand-Arbeiten der verschiedenen Dienststellen 
überhaupt erst möglich und dadurch allein

kann eine Vermeidung von Zersplitterung in 
der Gefangenenbceinflussung, die ihre Ver
nichtung bedeuten würde, vermieden werden. 
Stetigkeit und Einheitlichkeit ist ja, wie jeder 
weiß, grundlegendes Prinzip jeder Erziehung? 
arbeit, sie kann aber nur erzielt werden, wenn 
das Anstaltslebcn ein straff zusammen
geschlossener Organismus ist.

Aus diesem Grunde muß sich nicht auch 
zuletzt die Seelsorge diesem Gesamto^ganis- 
mus einfiigen, wenn anders sie ihren Dienst 
im Jntercfse der Gefangenen recht tun will. 
Vielleicht mag das für einen oder den anderen 
Geistlichen zunächst eine unerwünschte Forde
rung sein, weil sie ihn in seiner gerade im 
Anstaltsleben gewohnten Selbständigkeit be
einträchtigt; war doch der Anstaltspfarrer 
bislang Fürsorger und Seelsorger zugleich 
und damit die einzige amtliche Hilfsstelle für 
den Gefangenen. Doch bei der Mannigfaltig
keit des durch den neuzeitlichen Strafvollzug 
geforderten Dienstes an den Gefangenen muß 
jeder Anstaltsseelsorger, wenn er die Fragen 
in ihrer ganzen Fülle und Strenge vor sich 
sicht, dankbar und froh sein, wenn amtliche 
Kräfte neben ihm stehen, mit denen er am 
gemeinsamen Werk einheitlich schafft, wo jeder 
das Seine hinzugibt nach besten Kräften; 
wieviel gegenseitige Anregung und Ergänzung 
der gemeinsame Dienst an denselben Menschen 
geben kann, lehrt die Erfahrung; notwendige 
Bedingung hierbei freilich ist eine dauernde 
enge Fühlungnahme bei allen Maßnahmen 
und Bestrebungen.

Bei solcher Gemeinsamkeit des Werkes 
zwischen Seelsorger und Fürsorger kommt die 
Seelsorge keineswegs, wie mancher fürchten 
könnte, zu kurz, sondern kommt vielmehr erst 
zu ihrem eigentlichen Recht, weil sic nicht 
mehr belastet ist durch eine Fülle von An
sprüchen, denen sie allein doch nur unvoll
kommen gerecht werden kann.

Daß Seelsorge, religiöse Beeinflusiung, 
auch im neuzeitlichen Strafvollzüge überhaupt 
notwendig ist, daß es mit ärztlicher oder 
pädagogischer oder sozialer Arbeit nicht allein 
getan sein kann, bedarf nur des Hinweises: 
handelt cs sich doch zuletzt immer gerade um 
die letzten Fragen, die gelöst werden sollen, 
um die Fragen: Schuld und Schicksal, Können 
und Wollen, dämonische Mächte und freier 
Wille, Gut und Böse; diese Fragen lassen sich 
aber selbstverständlich nur auf religiöser 
Grundlage lösen. Wollte man aber den Ge
fangenen nur fürsorgerisch oder pädagogisch 
dienen und sie mit diesen letzten Fragen
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allein lassen, würde nian ihnen nur einen 
schlechten oder zum mindesten einen unvoll
kommenen Dienst leisten. Auch sind unsere 
Gefangenen meist viel lebensnaher als der 
Durchschnittsmensch, weil sie von den Lebens- 
mächtcn unmittelbarer gefaßt sind, darum aber 
sind sie auch am ehesten religiös anzufasien. 
Seelsorge und Fürsorge in der Strafanstalt 
gehören zusammen wie Leib und Seele; 
keines ist ohne das andere, beide bedingen 
einander.

Aus diesem Grunde muß innerhalb der An
stalten beides, Seelsorge und Fürsorge, von 
staatlich eingestellten, amtlichen Kräften ge
leistet werden, weil sie mit dem Anstaltsleben, 
sowohl mit ihrer Verwaltung als auch mit 
ihrem ganzen Lebensgeist, verwachsen sein 
müsien. Auf der anderen Seite ist aber doch 
nicht zu übersehen, daß die beamteten Kräfte, 
selbst wenn sie ihr Bestes leisten, allen An
forderungen doch nicht gewachsen sind. Das 
gilt insbesondere für die Entlassenenfürsorge, 
dieser notwendigsten Ergänzung jedes neuzeit
lichen Strafvollzuges innerhalb der Anstalten. 
Ohne eine durchgreifende Entlassenenfürsorge 
müßte jede Beeinflussung während der Straf
zeit dastchen wie ein Haus, dessen Wände man 
wohl aufgefllhrt hat, das aber von keinem 
Dach überdeckt ist. Die Entlasienenfürsorge 
erfordert aber ein enges Zusammenarbeiten 
von staatlichen und privaten Kräften. Da ge
rade in dieser Hinsicht heute viel gekämpft 
wird, seien folgende Grundsätze ausgestellt:

Nach dem Entwurf des Rcichsstrafvollzugs- 
gesetzcs ist die Fürsorge eine gemeinsame An
gelegenheit des Staates und der menschlichen 
Gesellschaft. Der Staat als umfassendste 
organisierte Repräsentation der menschlichen 
Gesellschaft, insbesondere die zuständigen 
staatlichen Behörden, sind danach die vor allem 
verantwortlichen Träger für den Aufbau und 
Ausbau einer volkswirtschaftlich gesunden und 
soziacthisch gerechten Entlasienenfürsorge.

Die staatlichen Behörden sind aber nicht nur 
am ersten dafür verantwortlich, sondern auch 
vornehmlich dazu iu der Lage, da sie zu diesem 
Zweck Neuorganisationen nicht erst zu schaffen 
brauchen, sondern den staatlichen Verwal
tungsapparat nur nach einer bestimmten 
Richtung auszubauen haben. Unter diesen 
Umständen erwächst der staatlichen Fürsorge 
im Gegensatz zu jeder privaten Entlassenen- 
jürsorge der Vorteil, daß die umfassenden 
Fragen, wie z. B. Gesctzcsändcrungen, Verkehr 
mit anderen öffentlichen und privaten Be
hörden, Aufklärungsarbeit über Grundsätze, 
Ziele und Wege einer Entlassenenfürsorge, von

ihr leichter und durchgreifender erledigt werden 
können als von einer privaten Organisation.

Die Zusammenarbeit wäre demnach auf 
diesem Gebiete unter Anregung durch die pri
vate Fürsorge aus ihren mannigfachen Er- 
fahrungen, aber unter Führung im wesent
lichen durch die staatliche Fürsorge durchzu
führen, selbstverständlich unter Wahrung der 
Selbständigkeit der privaten Organisationen.

Ein weiterer Vorteil der staatlichen Für
sorge gegenüber der privaten besteht ferner in 
Hinsicht der Finanzkräftigkcit der crsteren. Wo 
durchgreifende oder dauernde Hilfe notwendig 
ist, wird solche Fürsorge daher am zweck
mäßigsten von den staatlichen Behörden, und 
zwar in der ersten Zeit nach der Entlaffung 
von der Gefängnisbehörde, danach von der 

. Wohlfahrtsbehörde durchgeführt. Erstreckt sich 
die Fürsorge ferner über einen größeren Zeit
raum, so wird auch hier die öffentliche Für
sorge der privaten gegenüber einen wesent
lichen Vorsprung haben.

Die öffentliche Fürsorge arbeitet ferner ihrer 
Natur nach in der Hauptsache mit Beamten 
und zieht ehrenamtliche Hilfskräfte nur ge
legentlich heran; das gewährleistet ihr aber 
eine stetige und jederzeit bereite Arbeitsleistung, 
was eine wesentliche Grundlage aller Fürsorge 
bedeutet.

Der generelle Verlauf der Entlassenenfür
sorge wird also der sein, daß die staatliche Gc- 
sängnisfürsorge die Inhaftierten selbst betreut 
und dir Entlastung nicht nur fürsorgerisch 
vorbereitet, eventuell auch llbcrgangsheime zur 
Verfügung stellt, sondern daß auch die Ent- 
lasscncnfllrsorgc von dieser Stelle durchgeführt 
wird, da ja durch die Haftzeit ein näheres Ver
trautsein mit den persönlichen Verhältnissen 
des Entlassenen eine Gewährleistung für die 
sachgemäße Wetterführung der in der Anstalt 
begonnenen Fürsorge bedeutet.

Auf der andern Seite aber ist nicht zu über
sehen, daß gerade die gute Organisierung 
einer staatlichen Fürsorge schon mit Rücksicht 
auf die große Menge der zu erledigenden Fälle 
eine gewisse Mechanisierung und eventuell 
Bürokratisierung iu der Handhabung mit sich 
bringt. Die private Fürsorge hat demgegen
über die größere Möglichkeit einer individuali
sierenden Behandlung, einer größeren Be
weglichkeit, einer warmherzigeren Betreuung. 
Insbesondere kann sic der weltanschaulichen 
Eigenart der verschiedenen sozialen Schichten 
mit größerer Elastizität entgcgenkommen, als 
es der staatlichen Fürsorge möglich ist.

Diesem Vorzüge kann und soll in einer Zu
sammenarbeit mit der staatlichen Fürsorge in-
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sofern Rechnung getragen werden, daß be
stimmt geartete Fälle bereits bei der Ent
lassung Privaten Organisationen zugewicsen 
werden, wenn die Veranlagung des Betreffen
den, seine weltanschauliche Einstellung oder 
seine berufliche und ständische Herkunft eine 
individualisierende Behandlung wünschens- 
incrt erscheinen läßt. Eine generelle Bestim
mung, welche Fälle grundsätzlich der staat
lichen Fürsorge und welche der privaten Für
sorge zufallcn sollen, wird sich nicht immer 
treffen lassen, die Entscheidung muß vielmehr 
von Fall zu Fall getroffen werden.

In der Regel werden außer der genannten 
notwendigen Individualisierung die Fälle 
nach der Entlassung den privaten Organi
sationen auf Wunsch wieder zugeleitet werden, 
die bereits vor der Inhaftierung eine private 
Fürsorgeorganisation in Anspruch genommen 
haben. Auch bei besonderen körperlichen oder 
seelischen Veranlagungen wird die private 
Fürsorge in der Regel vorzuzichen sein.

Die private Fürsorge hingegen niüßte alle 
ihr entgegenkommenden Fälle der Ent- 
lassenenfürsorgc daraufhin prüfen, ob der 
Betreffende bereits durch die staatliche Für
sorge gegangen ist, damit ein Nebencinandcr- 
arbcitcn auf alle Fälle vermieden wird. In 
beiden Fällen ist ein Aktcnaustausch und 
ebenso eine gegenseitige Auskunftsertcilung
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notwendigste Grundlage aller Zusammen
arbeit.

Damit aber sind wir bei der letzten großen 
Forderung des neuzeitlichen Strafvollzuges, 
bei der Frage der sogenannten durchgehenden 
Fürsorge, angekommcn. Die durchgehende 
Fürsorge will bei der Arbeit der Gerichtshilfe 
bereits anfangen, auch wenn diese, wie z. B. 
in Hamburg, nicht sosehr „soziale" Gerichts
hilfe, d. h. Fürsorgestellc, ist, als vielmehr 
Ermittlungsstelle für die Persönlichkeit des 
Rechtsbrechers als Ergänzung für die polizei
liche Ermittlung der Tat auf Anruf der 
Staatsanwaltschaft oder der Gerichte.

Hier wird bereits wertvolle Arbeit zur 
psychologischen und sozialen Diagnose ge
leistet, deren Ergebnisse im Falle einer Unter
suchungshaft oder späteren Gefangenschaft 
notwendig verwertet werden müssen. Di' 
Anstaltsarbeit nun ihrerseits vertieft und er
gänzt das Gewonnene während der Dauer 
der Inhaftierung, die Entlassenenfllrsorgc 
aber erhält so das unentbehrliche Material 
für ihre sachgemäße Durchführung.

Möglich aber ist eine solche im Interesse 
sachgemäßer Arbeitsleistung des neuzeitlichen 
Strafvollzuges notwendige durchgehende ein
heitliche Beeinflussung der Rechtsbrecher bei 

'dem Gedanken an ein gemeinsames, wohl 
schwieriges, aber doch hoffnungsvolles Werk.

Bestgestalkung der Arbeitsbeziehungen in der Industrie.
(Internationaler Kongreß der I.R.I.)

Non Dr. Hildegard Böhme, Berlin.
Der Internationale Kongreß über „Grund

legende Beziehungen zwischen allen an der In
dustrie beteiligten Gruppen", dcndieJ.R.J?) 

— Internationale Vereinigung 
für Bestgcstaltung der Arbeit in 
Betrieben — vom 27. Juni bis 81. Juli 
1028 in Cambridge abhielt, verdient das weit
gehende Interesse der sozial-politisch inter
essierten Kreise in Deutschland.

Die I. R. I. hat mit diesem Kongreß ihre 
Daseinsberechtigung bewiesen. Es ist ihr gc- 
luugen, trotz bewußten Verzichts auf eine 
Werbetätigkeit großen Stils, dauernde Arbcits- 
bczichungen in 20 Ländern zu führenden Pcr- 
föulichkcitcn aus Arbeitgeber- und Arbeit- 
vehmcrkreiscn, zu Sozialpolitikern und Psy
chologen, anzuknüpfcn. Sie steht in ständiger 
Verbindung mit den großen Instituten für 
angewandte Psychologie in Deutschland und

‘) International Relation Association (for the 
Strnily and Promotion of human Relations and 
Condiüons in Industry).

England, mit der Taylor - Society und der 
Rüssel Sage Foundation in Nein Jork, 
mit dem Internationalen Arbeitsamt sowie 
dom Internationalen Institut für Betriebs- 
Nationalisierung in Genf, Organisation und 
Arbeit sind jetzt aufgcbaut, daß die Wcitcr- 
führung ihrer Bestrebungen: „Studium 
und Förderung von Ideen und 
Arbeitsmethoden, die der Her
beiführung befriedigender Per
son l i ch c r B e z i e h u n g u n d Arbeits
bedingungen in der Industrie 
diene n" für die nächsten Jahre gesichert 
scheint.

Die Aufgabe der I. R. I. und ihre bc- 
sonderdWirkuugsmöglichkcit: — Betonung 
d c r m e n s ch l i ch e n Fr a g e n, i m W iri
sch a f t s l c b e n u n d in der W ili
sch a>f t s w i ssc n sch a f tSchaffung eines 
Bodens für den Meinungs- und Erfahrungs
austausch zlvischcn allen an der Industrie be-
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teiligteit Gruppcn — sind jetzt klarer heraus- 
gcarbeitet worden.
. Die Anerkennung der Bedeutung der Ver
einigung kaiu auch in der Tatsache zum Aus
druck. daß sich für die Vorträge zu dem Haupt
thema: „Grundlegende Beziehun
gen zwischen allen an der In- 
dustrie beteiligten Gruppen" und 
für die Leitung der Scktionssihungen a) Er
ziehung und Ausbildung, d) Personal- und 
Anstcllungswescn, e) Untersuchungen über Be
ziehungen in der Industrie, Sachverständige 
ersten Ranges aus den beteiligten Gruppen 
zur Verfügung gestellt hatten.

Der Vorbericht der Tagung^) über die 
allgcnicine wirtschaftliche Lage und die Ge
staltung der Arbeitsbcziehungcn innerhalb 
der Industrien der einzelnen Länder weist 
trotz der Bemühungen der Herausgeber um 
eine einheitliche Behandlung große Verschie
denheiten in der Auswahl und Behandlung 
der Fragen und in der Qualität der Referate 
auf, bildet jedoch eine gute Einführung. Der 
amerikanische und der englische Bericht, denen 
— etwas zu ungunstcn der anderen Länder — 
besonders großer Staunt gegeben worden ist, 
sind sehr beachtenswert, nicht nur ihres In
halts wegen, sondern auch als gelungener Ver
such, Sachverständige der verschiedenen Diszi
plinen der Wirtschaftswissenschaften (Sozial
politik, Volkswirtschaft, Psychologie, Betriebs- 
Wissenschaft) und Vertreter der Praxis zu ge- 
nicinshmer Arbeit in der Berichterstattung zu 
vereinen.

Aus dem Vorbcricht, sowie aus den ihn er
gänzenden mündlichen Stcfcratcn der Länder- 
vcrtrctcr wurde deutlich, in >vie hohem Maße 
die wirtschaftliche Struktur der Länder das 
Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung, die 
Verquickung wirtschaftlicher und politischer 
Fragen und den Stand der Arbciterschutzgesetz- 
gcbung und die Arbeitsbcziehungen beein
flussen.

Eindrucksvoll war der Bericht einer Mit
arbeiterin des Internationalen Arbeits- 
amtes (Abteilung für Fragen der Eingc- 
borcncnarbcit) — der Tochter eines nach 
Sicw Uork cingcwandertcn südafrikanischen 
Negers, die ihre Schul- und Collegcbildung 
in den Vereinigten Staaten erhalten hat —, 
über die Bedeutung der Zwangsarbeit der 
Neger für die Welt-Rohstoffproduktion und 
über die noch wenig beachteten Rückwirkun-

') Report of First Triennial Congrcss, held at 
Cambridge July 1928 on the Subject of Funda 
mental Relationship between all Sections of the 
Industnal^Commumty. I. R. I. Haag, Javastreet (Mi.

gen dieser nahezu schuhfreien Arbeit auf Ge
sundheit und soziale Lage von Frauen und 
Kindern, auf das Leben und die Moral der 
Eingeborcncnstämmc usw. — Auch in beit 
Referaten der Vertreter für Indien und 
China traten die Gefahren der niedrigen 
Löhne und Lebensstandards in den in
dustriell wenig entwickelten Ländern für Ar
beitsbedingungen und Beschäftigungsziffcrn 
in den älteren Industriestaaten lebendig zutage.

So zeigte sich schon zu Beginn der 
Tagung die internationale Ver
wurzelung der zur Diskussion stehenden 
Probleme und die Notwendigkeit der Ver
bindung nationaler und internationaler 
LLsungsvcrsuche.

AuS der Gesamtheit der dem Haupi- 
thema zugcordneteu Einzelthemen traten be
sonders die folgenden Fragen immer wieder 
hervor und erfuhren durch soziologische, ps>i- 
chologische und volkswirtschaftliche Betrach
tungsweise verschiedenartige Beleuchtung:

Gruppenbildung und Gruppenmcinuiige» 
in der Industrie;

Verständigung der Gruppen unterein
ander;

Hemmungen dieser Verständigung;
Beziehung dcS Arbeiters zu seiner Ar

beit;
Stotwcndigkeit verantwortungsbewußte! 

Zusammenarbeit der im Produktions
prozeß verbundenen Gruppen.

Das Programm war so augeordnet, das 
die allgemeineren Probleme vorwiegend in 
den Vorträgen und den darin anschließen
den Diskussionen im Plenum, die Fragen 
der Bctricbspraxis voruehmlich in den 
Sektionssitzungeu erörtert wurden — eine 
Verteilung, die sich als sehr zweckmäßig erwies.

Das Präludium zu den Verhandlungen 
über Entstehung und Beziehung der 
Gruppen in der Industrie sollte ein Vortrae 
von Lord Slsquith über den „Kollektive» 
Gedanken" (the collective Idea a consi- 
deration of the philosophy and techniqut 
of thinking together) bilden. Es wurde sin 
den ganzen Verlauf der Tagung von Beden 
tung, daß der Redner das Thema gan- 
andcrS gestaltete, als cs die Kongreßleitunz 
beabsichtigt hatte. Lord A s q u i t h, bet 
alS oberster Schiedsrichter (Chief industrial 
Cotnmissioner) und erfolgreicher Schlichtet 
in zahlreichen Arbeitsstreitigkeiten Berühmt
heit erlangt hat, schilderte in intercssantc». 
fast dramatisch gestalteten Ausführungen die 
Erfahrungen, die er über das E n t st e h c n 
von Massenmein»ngen und -ge-
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fühlen gesammelt hatte. Das plötzliche 
Umsichgreifen revolutionärer Stimmungen 
bei Sympathiestreiks — der Umschlag von 
Meinungen ■—, unberechenbarer Wechsel in 
der Stellung der Arbeiter zu Führern und 
Schlichtern haben ihn mit Skepsis gegenüber 
den Möglichkeiten des sinnvollen Zusammcn- 
dcnkcns und Zusammenwirkens mit den 
großen Massen erfüllt; nur unerschütterliche 
Geduld und Intuition für die Erfordernisse 
einer gegebenen Situation vermögen seiner 
Ansicht nach in Konfliktzeiten Ausbrüche einer 
vernunftmäßig nicht erfaßbaren Haltung der 
Massen zu verhüten und eine gewisse Ver
ständigung zu erreichen.

Lord Asquiths Auffassung von dem chao
tischen und irrationalen Wesen des Geistes 
der Massen gab Mary van Kleeck, der 
Direktorin der Abteilung für industrielle 
Forschungsarbeit in der Russell Sage Foun
dation, Anlaß, die Notwendigkeit einer völlig 
anders gerichteten Einstellung zur Frage der 
Verständigung int Sinne der von der JRJ. 
vertretenen' Ideen zu betonen. Es genügt 
nicht, Symptome der Unzufriedenheit zu 
unterdrücken, bewegte Szenen durch eine 
geniale Geste zur Ruhe zu bringen. Not
wendig ist die Analyse der Konfliktzuständc 
und das Rückgchcn auf ihre Verursachung, 
Erforschung der ökonomischen und sozialen 
Bedingungen in den von Arbcitsstreitig- 
kcitcu betroffenen Industrien, das Vordrin
gen zu den psychologischen Momenten, die zu 
derartigen Reibungen und Störungen des 
Wirtschaftslebens fuhren. Nur auf Grund 
klarer Einsicht in diese noch zum Teil uncnt- 
wirrten Zusammenhänge lvird die Her
stellung gegenseitigen Vertrauens und der 
Geist einer lvahrcn Arbeitsgemeinschaft zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mög
lich werden.

Als wesentliches Moment für mangelnde 
Verständigung zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern einerseits, Arbeitnehmern 
und den mit ihrer Aufsicht betrauten Per
sonen andererseits wurde von Rednern aus 
allen Lagern hcrvorgchobcn:

1. Die Unsicherheit der Lage dcL 
Arbeiters, die eine ständige Quelle von 
Beunruhigung bietet, und die infolge 
der weltwirtschaftlichen Verpflichtung 
der Produktion und damit der Ab
hängigkeit der Arbeitsmärktc von oft 
unkontrollicrbaren Faktoren verstärkt 
wird.

2. Die Mechanisierung der Arbeit.
3. U » g ü n st i g c Arbeitsbedingungen.

4. Mängel in der Person der anleitendcn 
und beaufsichtigenden Persönlichkeiten.

8. Individuelle, in der Person der Ar
beitnehmer liegende Gründe.

In einem psychologisch aufschlußreichen 
Vortrag über die Gruppenbildung 
in der Industrie zeigte Delislc 
Burns, Professor in Glasgow, den Einfluß 
gleicher Lebensumstände, ähnlicher Arbeits
bedingungen und der Arbcitsvereiniguug in 
großen Betrieben auf das Entstehen des 
Gruppcnbcwußtseins und der Einstellung zur 
Umwelt auf. Auch dieser Redner stellte sich in 
bewußten Gegensatz zu Lord Asquith, indem 
er auf Notwendigkeit und Möglichkeit der 
Ursachenerforschung von Gruppcnmcinungcn 
und Gruppcnstimmungen hinwies. Er stellte 
z. B. die Gehemmtheit und mangelnde Aus- 
drucksfähigkcit des durch seine Arbeit von 
der Außenwelt isolierten Kohlcnarbciters in 
Vergleich zu der Gesamtheit und Ausdrucks- 
sichcrheit des Eisenbahners, der in ständigem 
Kontakt mit der Gcscllschaftsgruppe bleibt, 
der seine Arbeit unmittelbar dient.

Bemerkenswert — auch für psychologische 
Erkenntnisse in der Wohlfahrtspflege — waren 
seine Ausführungen über die geistig-seelische 
Verzwcrgung des Arbeiters durch die Be
dienung von Riesenmaschinen, über die Ein- 

. Wirkung kurzfristiger Lohnzahlung auf die 
geistige Sehweite des Arbeiters. Menschen, 
die ihr Einkommen in kleinen Raten be
ziehen, können schließlich nur in Wochcuier- 
mincn denken; wer dauernd unter dem Druck 
der Existenzunsicherheit steht, konzentriert 
sein Interesse auf den kommenden Tag; ihm 
verengt sich notwendig der geistige Horizont.

Ein Gegengewicht gegen die Verzwcrgung 
des Arbeiters durch die Fesselung an die 
Maschine sicht Burns in dem im Arbeiter 
bereits erwachten Gefühl seiner Bedeutung 
für das Gcsamtwirtschaftslebcn. Dieses Be
wußtsein wird auch die Gcwcrkschaftspolitik 
der nächsten Zukunft bestimmen und ihren 
Blick über den Einzelbetrieb und den einzel
nen Wirtschaftszweig hinaus auf das Ganze 
der Wcltwirtschaftspolitik lenken. Das 
moderne Fabriksystcm bietet viel weitere 
Möglichkeiten konstruktiver Gemeinschafts
arbeit als die mittelalterlichen Zünfte — 
Möglichkeiten, die zur Zeit noch nicht genützt 
werden —, denn die an per Industrie be
teiligten Gruppen erscheinen heute noch in 
Ringen cingcschlosscn, die sich nur an 
wenigen Punkten berühren.

Die von Dr. Burns hcrvorgehobcnc AuL- 
glcichsmöglichkeit durch Anteilnahme am
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wirtschaftspolitischen Leben wurde von Ar- 
bcitnehmcrvcrtretcrn nur in bedingtem 
Maße anerkannt. Verkürzung der Arbeits
zeit und Gewährung erhöhter Freizeit für 
eine produktive Betätigung in Landwirt
schaft. Hausbau, Gartenpflege oder für 
geistige Fortbildung werden am ehesten als 
Ersatz für die verlorenen Persönlichkeits- 
Werte der Arbeit angesehen.

In der Diskussion über die Beziehung des 
Arbeiters zu seiner Arbeit, die durch 
ein Referat von Spencer Miller, Se
kretär des Ausbildungsinstituts für Arbeiter 
in New Jork, und Professor Peer, Uni
versität Manchester, cingclcitet wurde, stand 
die Mechanisierung der Arbeiter im Mittel
punkt. Neben der Entseelung der Arbeit 
wirke die Entwertung des Könnens wieder 
wirtschaftlich und psychologisch entscheidend 
auf Leben und Arbeit des Arbeiters ein: 
Auch hier ist es vornehmlich der Faktor der 
Existenzunsicherheit, der Mißtrauen und Ver
bitterung der Arbeiterschaft nährt.

Ein Vortrag von Dr. Frieda Wunder- 
lich über das Thema „Die Letstung der 
Sozial Wissenschaften für die 
Förderung der persönlichen Be
ziehungen in der Industrie" rief 
einen tiefen Eindruck hervor. _ Die Hilfe 
der Wissenschaft wird gebraucht', weil alle 
Eingriffe in das Wirtschaftsleben, die nicht 
ihrer Struktur gerecht werden und sich der 
Eigengesetzlichkcit, die ihr innewohnt, nicht 
einfügen, scheitern oder Schädigungen an 
anderen Stellen Hervorrufen. Die Frage, 
warum die industriellen Beziehungen des 
Industriearbeiters, auf dem der Druck der 
wirtschaftlichen Verhältnisse heute am 
schwersten lastet, gebessert werden müßte, ant
wortet die Ethik: entsprechend der Doppel- 
stclle, die der Mensch als Arbeitskraft und 
Konsument einnimmt, ist zu fordern, daß 
seine W ü r d e . geachtet und seine Ver
sorgung so gestaltet wird, daß seine 
Würde nicht darunter leidet. Beide Forde
rungen schienen ihr heute beim Proletariat 
nicht erfüllt.

Es ist zu hoffen, daß Institute, wie das 
Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit in 
Deutschland und das Rationalisicrungsinsti- 
tut in Genf, sich stärker mit Einspannung des 
technischen Fortschritts in der Richtung der 
Befreiung des Mensche» von mechanischer 
Arbeit befassen werden. Bis diese Entwick
lung erreicht ist, müssen sich die Kulturbe
dürfnisse in die Freizeit retten. Die Wissen
schaft kann hier vor allem, unterstützt durch

die Physiologie, optimale Arbeitszeiten und 
deren wirtschaftliche Auswirkungen crwir- 
ken. Allerdings muß immer in Betracht ge
zogen werden, daß generelle verwertbare Er
gebnisse in der Ermittlung optimaler Ar
beitszeiten nicht erreichbar sind.

Die Hauptursachen der Existenzunsicher
heit des Arbeiters sind in den Krisen zu 
suchen. Die Erforschung der Krise,,- 
Ursache ist Vorbedingung eines jeden Ein
greifens, das sich auf Stabilisierung der Be
schäftigung richtet. Eine zweite Voraus
setzung ist die planmäßige Konjunkturbeob
achtung. Auf Grund der Diagnose der Kon
junkturen können der Geschäftswelt War
nungssignale erteilt werden. Es eröffnen sich 
Möglichkeiten der Konjunkturbeherrschung 
durch Kreditkontrolle und internationale 
Kartcllvereinbarungen; Bedeutung wäre 
einer internationalen Zusammenarbeit der 
Konjunkturforschungsinstitute zur Aui- 
stellung verwertbarer Wirtschaftsprognosen 
und damit zur Einwirkung auf die Sta
bilisierung der Wirtschaftsfragen beizumcssen. 
Die unzureichende Versorgung des Arbeiters 
hat die Wissenschaft schon immer im Zu
sammenhang nrit dem Vcrteilungsproblem 
beschäftigt. Das Jntcreffe an der Erforschung 
des Wert- und Einkommensproblems ist in 
den letzten Jahren jedoch hinter praktischen 
Fragen zurückgctrcten. Dr. Wunderlich sicht 
es als Aufgabe der zukünftigen Wirtschafts- 
tvissenschaft an, eine Theorie des Konsums 
zu schaffen.

Reine Abstraktion kann nicht einfach in die 
Praxis des Lebens übertragen werden; den
noch kann kein Zweifel an der Bedeutung der 
Wissenschaft für die Lebensgestaltung ausge
sprochen werden. „Theorie ohne Praxis in 
leer, Praxis ohne Theorie ist blind."------

Fragen der Ausbildung und Aus
wahl der mit der Anleitung und 
Aufsicht betrauten Angcstcli 
t c n, Werkmeister, Vorarbeiter führten aus 
die besonderen Aufgaben der Einzel b e - 
triebe zurück. Es wurde besonders von 
den Praktikern betont, daß die Entwicklung 
verständnisvollen, gutwilligen Zusammen 
arbeitens, daß die Besserung der Bcziehun 
gen zwischen den einzelnen Gruppen nur 
vom Betriebe selbst ausgehen können.

An den Diskussionen zu dieser Frage be 
teiligtcn sich amerikanische, englische und 
holländische Arbeitgeber sehr eingehend: a»e 
den Deutsch sprechenden Ländern haben leider 
keine Arbeitgeber an der Tagung teil- 
genommen.



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 293

Major Urwick, Organisationsleiter in 
der Firma Messrs. Rowntree & Co., Ltd., 
’florf. führt einen großen Teil der Schwie
rigkeiten und Reibungen, die die Betriebe zu 
iiberwinden haben, auf das Erbteil an Feh
lern der Vergangenheit zurück. Auch heute 
sind die Betriebe immer noch in persönlichen 
Dingen mehr auf die Aufgaben der Vergan
genheit, als auf die der Zukunft eingestellt. 
Werkmeister und Aufseher sind überall die
jenigen Betriebsbeamten, die in unmittel
barem Kontakt mit der Arbeiterschaft stehen 
und diesen gegenüber die Politik der Be
triebsleitung repräsentieren. Der Einfluß, 
der von diesen letzten persönlichen Kontakten 
ansgeht, ist ausschlaggebend für den Geist, 
der im Betriebe herrscht („tlio strength of 
anv Chain of industrial relations is essen- 
tially the strengtli of tliis final link“). Für 
Stellung und Aufgabenkreis der Werkmeister 
und Aufsichtsbeamten gibt es noch keine aus
reichende Definition, nicht einmal eine sichere 
Tradition. Die Grade ihrer Verantwortung 
und Autorität wechseln nicht nur von Betrieb 
zu Betrieb, sondern auch von Abteilung zu 
Abteilung innerhalb eines Betriebes. Die 
Elitwicklung wird dazu führen, den Werk
meister von heute durch den Funktions- 
meister im Sinne von Taylor zu ersetzen; 
beim die Qualitäten, die von den Werk
meistern alten Stiles gefordert werden, finb- 
eben in einer Person nicht vereint zu finden. 
Für die Wahl der Werkmeister ist jetzt meist 
nur das technische Können maßgebend. Ihre 
pädagogische und psychologische Fähigkeit 
zum Anlernen, zum Leiten und zur Behand
lung von Menschen wird gar nicht oder nur 
sekundär berücksichtigt. So steht der Werk
meister auf verantlvortungsvollem und 
schwierigem Posten, vor Aufgaben, die nicht 
von ihm bewältigt werden können und für 
die er keinerlei Ausbildung empfangen bat. 
Die Amerikaner haben für die Lösung der 
Werkmeisterfrage bereits Vorbildliches ge
leistet; ihre Vorschläge bieten auch für euro
päische Betriebe Anregung, sind aber keines
wegs ohne weiteres übertragbar. Denn in 
Amerika ist ein Werkmeister ein Mann, der 
eine bestimmte Arbeit tut; in Europa ist er 
ein Mann, der einer bestimmten sozialen 
■'Haffe angehört. Europa steht noch unter 
dem Schatten des Feudalismus; feudalisti
sche Vorstellungen von Herrentum und Auf- 
sehertum, von Autorität und Unterordnung 
wirken noch heute nach und haben wahres 
Führertum in der Industrie, eine Arbeits
gemeinschaft zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmer» bislang kaum aufkommen

lassen. Dennoch verlangt gerade unser heuti
ges Wirtschaftsleben verfeinerte Zusammen
arbeit und den Willen zur Kooperation.

Bei der Auswahl der Werkmeister und 
Aufseher der Zukunft werden Eignung und 
Begabung ausschlaggebend sein müsien. Wir 
brauchen eine Ausbilduugsarbeit, die schon 
bei jungen Menschen einsetzt und sich durch 
mehrere Jahre erstreckt. Es wird weniger 
darauf ankommen, für bestimmte Einzelaus
gaben vorzubilden, als Fähigkeiten zu ent
wickeln. Wir müssen erziehen zu Führertum 
und Arbeitsgemeinschaft (Leadership and 
Cooperation). Für die Ausbildung der Füh
rer und Unterführer in der Industrie sollten 
die jahrhundertelangen Erfahrungen der Ar
mee nutzbar gemacht Inerten. Diese Er
fahrungen haben bewiesen, daß Führer
schaft bis zu einem gewissen Grade gelehrt 
werden kann, nur bedürfen die Ausbildungs
systeme sorgfältigen Durchdenkens.

Die Mehrheit der Ursachen, die Streiks 
und Unzufriedenheiten heraufbesck>woren 
haben, können nicht durch Machtpolitik be
seitigt werden.

Voraussetzung für Führertum und frei
willige Gefolgschaft der Arbeitnehmer in der 
Industrie ist die Aufgabe des Konkurrenz
kampfes als Grundprinzip der Wirtschaft 
und der inneren Betriebsführung. Der Wett
bewerb. ist nicht ganz auszuschalten; wir 
brauchen jedoch eine neue Einstellung zur 
Wirtschaft — die Auffassung der Wirtschaft 
als Dienst für die Allgemeinheit. Nur auf 
diese Weije können befriedigende Beziehungen 
in Betrieben entstehen und gepflegt werden.

Das unbedingte Erfordernis psycho
logischer Schulung von Betriebs
leitern, Personal- und Aufsichtsbeamten, Fa
brikpflegern usw. wurde besonders auch von 
Gewerbeinspektoren und Betriebspraktikan
ten anerkannt. Die Forderung wurde von 
den Direktoren des Nationalen Instituts für 
industrielle Psychologie in London, Professor 
Myers und Professor Miles, eingehend 
begründet. Die psychologische Schulung 
schafft noch nicht den idealen Betriebsleiter, 
aber sie hilft ihm die psychologischen Wirkun
gen seiner Maßnahmen zu übersehen.

Unter der Leitung von Dr. Otto L i p - 
mann (Institut für angewandte Psycholo
gie, Berlin) beschäftigte sich eine Sektion mit 
den Methoden der Untersuchung 
über Arbeitsbeziehungen in der Industrie. 
Es wurde klargelegt, daß die Abhängigkeit der 
menschlichen Beziehungen von objektiven 
Bedingungen — d. h. von Produktsonsver-
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hältniffcn, Löhne» und Arbeitszeiten — nur 
in sehr einfach gelagerten Betrieben und In
dustrien direkt fcstgcstellt werden könne. Je 
komplizierter die Arbeitsbedingungen sind, 
desto mehr muffen die subjektiven Bedingun
gen mit berücksichtigt werden, desto mehr 
muß versucht werden, mit Hilfe der Methoden 
der industriellen Psychologie die geistige 
Stellungnahme der Gruppen und Individuen 
zu objektiven Tatsachen zur Grundlage 
der Untersuchungen zu machen. Unter 
diesen Gesichtspunkten sind die emotio
nalen und instinktiven Elemente der 
Stellungnahme von größerer Bedeutung als 
die rationalen. Die Erfahrung zeigt, daß die 
Stellung der Arbeitnehmer von vornherein 
zu allen Maßnahmen der Betriebsleitung 
eine mißtrauische ist. Diese Tatsache er
schwert jede Feststellung über die Wirkung 
objektiver Arbeitsbedingungen. — Rationali
sierungsmaßnahmen rufen oft Unzufrieden
heit hervor, weil sic in unzweckmäßiger Weise 
cingeführt werden.

Untersuchungen in Betrieben sollten nur 
unter Heranziehung der Arbeiterschaft und 
Befragung der verschiedenen Gruppen er
folgen, sich auch auf das Heim und die Le
bensweise der Arbeiter außerhalb der Fabrik 
erstrecken.

Als Probleme, die dringend eine Unter
suchung erfordern, werben angesehen: Ar- 
bcitsstrcitigkciten und ihre Häufigkeit, Ar
beitswechsel und ihre Häufigkeit, willkürliches 
Feiern usw. Die Sektion richtete an die Ge
schäftsstelle der I. R. I. die Bitte, dahin zu 
wirken, daß eine Basis für inter
nationale vergleichende Unter
suchungen geschaffen wird, durch die in 
verschiedenen Ländern gleiche Probleme nach 
denselben zu vereinbarenden Methoden er
forscht werden können.

Einen ausgezeichneten Einblick in die Or
ganisation des „Personei werk“ in den 
Vereinigten Staaten gab das Referat von 
Miß Lies, Direktor der Organisations- 
abtcilung des bekannten Warenhauses R. H. 
Mach L Co., Jnc., New Jork. Die Firma 
hat zur Zeit einen Jahresumsatz von 
80 Millionen und beschäftigt 8000 Ange
stellte, zur Weihnachtszeit 12 000 (davon in 
normalen Zeiten 40 % znm Verkauf, 
00 % in anderen Arbeiten). Miß Lies ent
wickelte Grundsätze und Erfahrungen über 
Auslese, Schulung, Fortbil
dung und Beobachtung innerhalb 
des Betriebes und das Prinzip, nach den, das 
gesamte Pcrsonalwcscn als integrierender

Bestandteil der Betriebsverwaltung eingeglie
dert ist. Von besonderem Interesse waren die 
Ausführungen über die Führung der Per
sonalkarten und die Praxis, den Angestellten 
in diese Karten jederzeit Einsicht zu gewäh
ren. Es wurde aus dem Referat deutlich, daß 
ein großer Teil der in manchen großen Be
trieben der U. S. A. durchgcführten Wohl- 
fahrtseinrichtungen Zwecken diene, die in 
Deutschland durch öffentlich-rechtliche Regelung 
Pflichtaufgaben für die Unternehmer ge
worden sind.

Oberregierungsrat Dr. G a e b e l, Reichs
arbeitsverwaltung Berlin, gab im Zusani- 
mcnhang der Verhandlung über Personal- 
und Anstellungswcsen eine Darstellung der 
Arbeitsvermittlung und Berufsberatung in 
Deutschland und der Mitarbeit der Betriebs
räte bei Arbeitcrcntlassungen und -cin- 

■ stcllungen.
Von Arbeitnehmerseite wurde vornehmlich 

in einem Referat von Erich Lübbe, Ber
lin, Vorsitzender des Gesamtbetricbsratcs 
eines großen deutschen Werkes, der Einfluß 
der Betriebsgröße, des Standortes der Be
triebe (Land oder Stadt) und der Bcsitzver- 
hältnisse (Familienbcsitz — Aktiengesellschaft) 
auf die Beziehung zwischen Leitung, Arbei
tern und Angestellten und auf den Geist des 
Betriebes hervorgehobcn. Sehr wesentlich ist 
die Zusammensetzung des Stabes der Werks
leitung. Häufig wird vom Betriebsrat be
dauert, daß die Zusammensetzung nicht 
immer nach Qualität erfolgt, sondern daß 
Vcrwandtschaftsbezichung und andere persön
liche Momente ausschlaggebend sind. Wün
schenswert sei die verstärkte Heranziehung 
der Angestellten zu Vcrwaltungsarbcitcn. Es 
wurde zugegeben, daß die Gewerkschaften die 
Belange des Einzelbetriebs nicht immer ge
nügend berücksichtigen können, sondern von 
der Lage der Gesamtindustrie abhängig sind. 
Andererseits würden die Arbeitnchmcrinter- 
csscn von den Arbeitgebern nicht ohne Zwang 
berücksichtigt, sondern der Sicherheitsfaktor 
für die Erhaltung der Werke so hoch ein
gesetzt werden, daß zur freiwilligen Befrie
digung der Arbeitnehmerschaft nur geringe 
Mittel zur Verfügung stehen würden.

Der Einfluß der öffcntlichcn Mci - 
» u n g ans die Beziehungen zwischen Kon
sumenten und Produzenten einerseits, den 
verschiedenen Produktionsgrnppen anderer
seits wurden von Mr. Kellogg, deui Her- 
ausgcbcr der „Survcy", behandelt.

Ein Wort soll noch über die Form der 
D c r a n st a l t u n g gesagt werden. Die
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"

Kongreßleitung hat für die „Förderung der 
Beziehungen zwischen den Kongreßteil
nehmern" wirklich Vorbildliches geleistet. Es 
scheint wichtig, dies zu betonen, weil die Her
stellung des persönlichen Kontaktes zwischen 
Vertretern und Sachverständigen verschiedener 
Länder im allgemeinen als das wertvollste 
Ergebnis internationaler Kongresse angesehen 
werden darf. Der Massenbetrieb, der bei grö
ßeren internationalen Tagungen leider unver
meidlich geworden zu sein scheint, hemmt 
diesen Erfolg in dieser Richtung bedauer
licherweise. Für Teilnehmer, die ohne per
sönliche Beziehung zu solchen Veranstaltun
gen kommen, wird die Fühlungnahme oft 
sehr erschwert. Sie ergab sich auf dem
I. R. J.-Kongreß in Cambridge durch das 
Zusammenwohnen der ISO Teilnehmer in 
dem mit herrlichem Park und Gartenan
lagen umgebenen Girton College von selbst.

Eine kluge und sorgfältig durchdachte An
ordnung der Vorträge und Sitzungen, der 
Pausen und Mahlzeiten, Besichtigungen und 
Freizeiten — nicht zuletzt auch die wohnliche 
Ausstattung der Räume, schuf mannigfaltige 
Gelegenheiten zu zwanglosen Aussprachen 
und spontanen Diskussionen. Man konnte 
überdies lernen, wie durch seientikio 
management in der Kongreßvorbcreitung 
— ausreichende Zahl freiwilliger Dolmet
scher, rechtzeitig verteilte Vorberichte und

ausführliche Teilnehmcrlisten, Namensschil
der (die von allen Teilnehmern zu tragen 
waren), Tagesbullctins und Bcsichtigungs- 
plänen usw. usw. — Zeit und Kraftver
schwendung vermieden und die Teilnahme- 
frcudigkeit wesentlich erhöht werden kann. 
Die so geschaffene Atmosphäre des Einklangs 
und der Verständigung kamen auch den sach
lichen Verhandlungen ungemein zugute 3).

In der Generalversammlung der I. R. I. 
wurden neue Satzungen angenommen. Man 
einigte sich auf den Namen: International 
Relation Association (for the study and 
Promotion ok human relations in industry).

Der Vorstand setzt sich jetzt aus folgenden 
Persönlichkeiten zusammen:

Präsident: Mr. van der Lecuw, Teilhaber 
von Meffrs. de Erven de Wed, Rotterdam. 

Vizepräsidenten:
1. Erich Lübbe, Vorsitzender des Betriebs

rats, Berlin.
2. Mary van Kleeck, Direktorin der Ab

teilung für industrielle Forschungsarbeit, 
Russe! Lage Foundation.

3. M. L. Fledderus, Holland (bisher 
ehrenamtliche Schriftführerin der I. R. I.). 
Schatzmeister: Cl. E. Jacob, Direktor,

W. u. R. Jacob & Co., Ltd., Dublin.
ft Der VerhanLInngÄbericht »vird versandt von 

der Geschäftsstelle der I. R. I., 66 Javastraat, 
Haag, Holland.

Rundschau.
Allgemeines.

Der Deutsche Landgememdetag und der Preu
ßische Landgemelnvetag West haben durch den Tod 
des Bürgermeisters Beck, Angermund, 
einen schweren Verlust erlitten. Bürgermeister Beck 
ivar einer der eifrigsten Vorkämpfer des Gedankens 
des organisatorischen Zusammenschlusses der Land
gemeinden. Seit 1920 tvar er zweiter Vorsitzender 
des Deutschen Landgemeindetages und des Preu
ßischen Landgemeindetages West.

Eine Bekämpfung des Wohlfahrtsschwindels 
wird durch die seit 1920 in Berlin bestehende Schutz
gemeinschaft, Berlin NW 40, Scharnhorststr. 35, der 
eine Reihe führender Organisationen der Wohl
fahrtspflege angehören, üurchgeführt:

Deutscher Schutzbund;
Archiv für Wohlfahrtspflege;
Bereinigung für deutsche Siedlung und Wande

rung;
Gesellschaft zur Förderung der inneren Koloni

sation; __
Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwindel

firmen;
Deutscher Verein für Wohnungsreform;
Deutsches Rotes Kreuz;
Deutsches Auslandsinstitut;
Reichsverband der Wohnungsfürsorgegcscllschaften.

Die Schutzgemeinschaft arbeitet auf Grund des 
Materials ihrer Mitglieder in enger Verbindung mit 
den Staatskommissaren der Wohlfahrtspflege und 
versucht in regelmäßigen Zusammenkünften im 
Reichsarbeitsministerium durch gemeinsame Maß
nahmen bedenklichen Unternehmungen den Boden 
zu entziehen.

Ein Verbot sämtlicher öffentlicher Sammlungen 
auf Straßen, Plätzen und öffentlichen Orten ist in 
der Stadtgemeinde Berlin vom 16. Sept. 1928 ab 
erlassen worden. Das Verbot ist auf die immer 
steigende Belästigung des Publikums, besonders der 
Ausländer, zurückzuführen.

Ausbildungs- und Berufsfragen.

Die Anerkennnung von Wohlfahrtöschulen zur 
Ausbildung von Wohlfahrtspflegern ist versuchs
weise der Wohlfahrtsschule des Dialkonenseminars 
im Rauhen Hause in Hamburg erteilt worden. Zur 
Vorbereitung von Wohlfahrtspflegern auf die staat
liche Prüfung find neuerdings folgende Nach
schulungslehrgänge zugelasjen:

Wohlfahrtsschule des Sozialpolitischen Seminars 
der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin 
W 56, Schinkelplatz 6, vom 1. Nov. 1928 bis 
28. Febr. 1929;
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Wohlfahrtsschule des Evangelischen Johannes
stiftes -in .Berlin-Spandau, Schönwalder Allee, 
vom 17. Sept. bis 18. Dez. 1928;

Soziale Frauonfachschule -in Königsberg i. Pr., 
Großer Domplatz 3, vom 4. Sept. bis 16. Dez. 
1928;

Wohlfahrtsschule für Hessen-Nassau und Hessen 
in Frankfurt a. M., Seilerstr. 32 part., voraus
sichtliche Eröffnung im Januar 1929.

Gegenseitige Anerkennung der Befähigungs- 
zeugniffe für Kindergärtnerinnen und Jugend
leiterinnen ist zwischen dem Preußischen Kultus
minister und dem Badischen Minister für Kultus 
und Unterricht getroffen worden.

Ein Fortbildungslehrgang für Kursleiterinnen 
in Kindertagesheimen (Kindergärten und Horten) 
der Provinz Sachsen wird am 1. November 1928 
für vier Monate eingerichtet.

Als Ausbildungsstätte für weibliche Polizei
beamte äst bas Frauen-Kriminalkommissariat beim 
Polizeipräsidium tn Frankfurt a. M. vom preußischen 
Innenministerium Ibis auf weiteres anerkannt 
worden.

Die Soziale Frauenschule iu Thal« a. Harz, ist
durch Begründung eines Vereins zur Erhaltung 
und Förderung der sozialen Frauenschule in 
Thale a. Harz am 9. Juni 1928 in ihren Be
strebungen sehr gestützt worden. Dem Verein ge* 
hören 14 Landkreise, die Arbeiterwohlfahrt für die 
Provinz Sachsen, die Provinzialverbände der Inneren 
Mission und der Vaterländischen Frauenvereine vom 
Roten Kreuz als Mitglieder an. Die Schule, 
die nrf Jahre 1920 von der Vereinigung Provinzial- 
wohfahrtsamt Sachsen begründet worden ist, hat 
während der Inflationszeit mit großen Schwierig
keiten zu kämpfen gehabt. Es ist ihr jedoch gelungen 
durchzuhalten, und ihre Einrichtungen immer weiter 
auszubauen. Sie verfügt zurzeit über eine Wohl
fahrtsschule, Jugendleiterinnen- und Hortnerinnen
seminar, allgemeine Frauenschule, Haushaltunas- 
klasse und eine Kinderpflegerinnenschule. Die An
stalt wird als Internat geführt und soll vom preu
ßischen Staat namhafte Zuschüsse und Überweisung 
von Lehrkräften erhalten.

Die Arbeitsvermittlung für Wohlfahrtspflege
rinnen hat in den Jahren 1924 bis 1927 *) ständig 
an Umfang gewonnen. Ein Rückgang macht sich nur 
im Jahre 1925 bemerkbar, wo die Auswivkurrgen 
der Deflation auch bei den Mnanzen der Kommunen 
einen wesentlichen Einfluß ausgeübt haben. Es 
wurden vermittelt:

Berufsgruppen: Arbeitsgesuche:
1924 1925 1926 1927

Gesundheitsfürsorge . . 237 288 312 362
Jugcndwohlfahrt ... 215 208 278 306
Wirtschaftsfürsorge . .126 64 109 162
Insgesamt................... 578 560 699 830

Die Statistik zeigt, daß die Gesundheitsfür
sorgerinnen die größten Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt haben, daß aber auch die Fürsorge
rinnen der Jugendwohlfahrt und der wirtschaftlichen 
tfuriorfle in immer steigender Zahl vermittelt wer

den konnten. Wenngleich das Bild keine genaue 
Darstellung des Arbeitsmarktes gibt, da besonders 
bei dem großen Bedürfnis an Gesundheitsfürsorge
rinnen diese auch ohne den Arbeitsnachweis vielfach 
Stellung finden, geben die Zahlen doch einen typi
schen Überblick über die Stellenmarktlage der Wohl 
fahrtspflege. Ein besonderer Mangel besteht a.. 
sozial pädagogisch geschulten Kräften mit hauswn i-- 
schaftlichen und technischen Kenntnissen auf dem Ge
biet der Anstaltsarbeit. Neue Möglichkeiten werden 
durch den Ausbau der Gefährdetenfürsorge und die 
Entwicklung der weiblichen Polizei, für die das Wohl- 
fahrtspflegerinnenexamen Voraussetzung ist, geboten, 
besonders für Kräfte in reiferem Alter. Auch auf 
dem Gebiet der sozialen Gerichtshilfe, das in letzter 
Zeit von den Kommunen stark in Angriff genommen 
worden ist, war eine regere Nachfrage bemerkbar, 
ebenso in der sozialen Krankenhausfürsorge, für die 
die Fürsorgerinnen vielfach aus der Familienfür- 
sorge entnommen werden. Ein Mangel besteht an 
Kräften mit guter psychiatrischer Ausbildung für 
Anstalten und Beratungsstellen für Nerven- und Ge
mütskranke^ Im ganzen ist die Unterbringung der 
älteren Kräfte bei der großen Verantwortung leichter 
als die der jüngeren Kräfte. Die staatliche An
erkennung wird fast überall heute für die 
Anstellung einer Wohlfahrtspflegc'.rin gefordert. 
Eine Reform der Stellenvermittlung' ist besonders 
erwünscht im Hinblick auf den Ausbau des Reichs
ausgleichs und die Bearbeitung der Gebiete durch 
Sachbearbeiter. ^

\
Freie Wohlfahrtspflege.

Der Centralausschuß für die Innere Mission der 
deutschen evangelischen Kirche verbindet mitNeincm 
Kongreß am 23. bis 26. Sept. 1928 in Königsberg 
die Feier seines 80. Jubiläums. Seit Her Be- 
.gründung .im Jahre 1848 durch Johann .Dinrich 
Wichern ist auf allen.Gebieten der Wohlfahrtspflege 
besonders in der Hygiene und Jugendwohlfahrst eine 
umfassende Tätigkeit ausgeübt worden. Zurzeit um
faßt der Ausschuß 35 Landes- und Provinzial- 
behörden, etwa 100 Fachverbände und 3900 Anhalten 
der geschlossenen, 3500 der halboffenen und! etwa 
5000 Einrichtungen der offenen Fürsorge. Dick Ver
handlungen des Kongresses werden sich min den 
Fragen der Landnot und Landflucht, der Erziehung 
und der Fürsorgeerziehung und hygienischen Fragen 
beschäftigen. In Verbindung mit dem KonwH>h 
werden Sonderveranstaltungen des Verbandes 
evangelischen Wohlfahrtspflegerinnen DeutschlarE-^' 
des Verbandes der Stadtmissionen und der evar^P 
lischen Frauenorganisationen stattfinden. \

Fürsorgewesen. -
über die Verwertung eingezogener Funkge^'^ 

für gemeinnützige Anstalten ist auf Grund einer »l,! 
orünung des Preußischen Justizministers verfM 
worden. Soweit das Gerät nicht für die Zwecke 
Justizverwaltung Verwenduirg findet, kann p 
Krankenanstalten oder gemeinnützigen Anstalten, $:c 
unter staatlicher Verwaltung ot^r unter der Vev

Jahr 1927/28 der 
und weib-

x) Siehe Jahresbericht für das Jahr 
Fachaüteilung für die Wohlfahrtspflege 
liche Angehörige geistiger Berufe beim Landes 
arbeitsamt Berlin in der „Sozialen Berufsarbeit' 
Nr. 7/8, Juli/August 1928.
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waltung eines kommunalen Verbandes stehen, zur' 
Vevwerwung. überlasten werden. Auch amtlichen 
Wohlfahrtsstellen können solche Funkgeräte zur Über
weisung an Kriegsbeschädigte, -besonders Kriegs
blinde, oder an andere Hilfsbedürftige übermittelt 
werden.

Fürsorger für Taubstumme sind bisher nur 
selten eingestellt worden, obgleich die Fürsorge für 
Taubstumme besondere Kenntnisse und Eignungen 
erfordern. Der Stadtrat Weiden-Oberpfalz hat zur 
Betreuung seiner Gehörlosen einen eigenen Für
sorger angestellt, der die Interessen der Taub
stummen wahrnehmen soll. jjr

Die Internationale Auswandererhklfe, Berlin 
X 24, Oranienburger Str. 13/14, hat, wie wir er
gänzend zu unseren Ausführungen (s. Nr. 6, S. 246, 
d. Jahrgangs) mitteilen, sich als Zweigstelle des 
International Migration Service begründet. Die 
Organisation hat über den Kreis ihrer eigentlichen 
Zweigstellen hinaus Verbindungen zu Korrespon
denten mit 60 Staaten. Die Arbeit erstreckt sich auf 
die Vermittlung von Hilfe zwischen, den bestehenden 
Wohlfahrtsorganisationen der verschiedenen Länder 
für solche Fälle, in denen die .Betreuung und die 
Arbeit im Interesse des Klienten eine Bearbeitung 
in mehr als einem Lande notwendig macht. Während 
in den Ländern, in denen die Wohlfahrtspflege noch 
nicht durchgebildet ist, auch eine direkte Betreuung 
bei internationalen Fällen übernommen wird, be
schränkt sich die Arbeit in anderen Ländern, in denen 
das Netz der bestehenden Einrichtungen gut durchge
bildet ist, (wie z. B. Deutschland und Vereinigte 
Staaten von Amerika), auf Vermittlungstätigkeit. 
Die Hauptaufgaben der in Genf im Jahre 1927 
festgestellten Statuten erstrecken sich darauf:

1. Personen zu helfen, die, infolge von Auswande
rung, in Schwierigkeiten sich befinden, deren Be
hebung internationale Zusammenarbeit er
fordert;

2. vom internationalen Standpunkt aus die Vor
aussetzungen und Folgen der Ein- und Aus
wanderung und ihre Rückwirkung auf Einzel- 
Familien- und Volksleben zu untersuchen.

Eine Entschließung zum Ein- und Aus
wandererproblem wurde von der Interparla
mentarischen Konferenz in Berlin (August 
1927) auf Grund eines Referates von S e c e r o w 
(Südslawien) angenommen, um die wirtschaftlichen 
und sozialen Bedürfnisse des Auswanderers sicher
zustellen. Zur Erreichung dieses Ziels sollen die 
Staaten untereinander zweiseitige Ver
träge abschließen, die besonders die Fragen 
internationaler Auskunftsstellen, Zu
lassung der Auswanderer, Vereinfachung des Paß- 
Wesens regeln und Schutzbe st immun gen 
auf sanitärem und sittlichen Gebiet 
(Frauen-, Kinder- und Jugendschutz) treffen sollen; 
auf die Einbeziehung der Eingewanderten in die 
Sozialversicherung und eine Erleichterung 
der Naturalisation sei überall hinzuwirken.

Eine Aussteuersparkaffe und in Verbindung hier
mit 17 Nähstuben werden vom Jugendamt der Stadt 
Elberfeld unterhalten. Die Beschaffung der zu ver
arbeitenden Stoffe und sonstigen Materialien erfolgt 
durch das Wirtschaftsamt der Stadt. Als Lehrkräfte 
sind katholische und evangelische Schwestern sowie 
nebenamtlich technische und Gewerbelehrerinnen be-

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinlerbliebe-
nenstirsorge.
über die Form der Versorgungsbehörden gegen

über Kriegsbeschädigten hat der neue Reichsarbeits
minister Will ellein Rundschreiben erlassen. Er knüpft 
an den Erlaß vom 16. September 1925 an, in dem den 
Kriegsbeschädigten das Recht auf werktätige Hilfe 
zuerkannt wird und gefordert wird, daß der Umgang 
mit Kriegsbeschädigten sich in den entgegen
kommendsten Formen bewegt. Die Art des Emp
fangs, des Grußes oder Gegengrußes und der An
rede soll so gehalten fein, daß die Befangenheit be
seitigt wird und zu fteier Aussprache führt. Die Aus
sprache soll sich in einfachen Formen ohne Weit
schweifigkeit und ohne zuviel Fachausdrücke und Para
graphenanwendung vollziehen. Warten der Kriegs
beschädigten soll möglichst vermieden werden. Alle 
Verzögerungen sollen unter Angabe der Gründe und 
mit der Bitte um Geduld mitzuteilen sein. Sitz
gelegenheiten sind für die Wartenden erforderlich. 
Der Kriegsbeschädigte soll schnell und zuverlässig an 
die richtige Stelle gebracht werden, wenn notwendig 
unter Begleitung. Auch der Schriftverkehr soll 
entgegenkommend, sachlich und im Falle von Rei
bungen mit Ernst und Würde geführt werden. Die 
Angelegenheiten der Kriegsbeschädigten sollen rasch 
und mit wenig Schreibwerk erledigt und die Aus
zahlung bewilligter Gelder aufs schnellste besorgt 
werden. Der Reichsarbeitsminister erkennt den Er
laß in seinem ganzen Inhalt an und ruft ihn seinen 
Beamten in Erinnerung. Er weist besonders darauf 
hin, daß es notwendig ist, mit den Organisationen 
der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen wie bis
her in enger Verbindung zu arbeiten und diese Zu
sammenarbeit noch zu vertiefen. Die Organisationen 
sollen über alle wichtigen Vorgänge und Neuerungen 
auf dem Gebiete des Versorgungswesens laufend 
unterrichtet werden, und durch gegenseitigen Er
fahrungsaustausch die Arbeit fördern.

Dem neuen Ausschuß des Reichstags für Kriegs- 
beschädigtenfragen gehören folgende Mitglieder an: 
Sozialdemokraten: Frau Ansorge, Frau Arning, 

Herr Gerlach, Herr Kröger, Herr Passehl, Frau 
Reize (Schriftführer). Herr Roßmann, Herr 
Schnabrich, Herr Seidel;

Deutschnationale: Herr Gernß, Herr Hülser, Herr 
Schmidt-Hannover, Herr Schröter-Liegnitz, Herr 
v. Troilo;

Zentrum: Herr Damm, Herr Seilmayr, Herr Gerig, 
Herr Dr. Krone;

Kommunisten: Herr Adler, Herr Gräf-Dresden, 
Herr Meyer-Franken, Herr Papke;

Deutsche Volkspartei: Frau Dr. Hertwig-Bünger, 
Herr v. Gilsa, Herr Thiel;

Demokraten: Herr Ziegler;
Wirtschaftspartei: Herr Pallmann.
Bayerische Volkspartei: Herr Loibl.

Zusatzrentc für Kriegsbeschädigte und Kriegs
hinterbliebene. Nach Ziffer 8 zu 8 90 RVG. i.d.F. 
der Dritten Zusammenstellung der Bestimmungen 
über die Zusatzrente (RVBl. 28, S. 24) ist bei Fest
stellung der Einkommensgrenze für Gewährung der 
Zusatzrente das Einkommen von Familienmitglie
dern, die im Haushalt von Versorgungsberechtigten 
leben, nur insoweit dem Einkommen der Versor
gungsberechtigten hinzuzurechnen, als es die Ein- 
kommensgrenzen für die Gewährung der halben 
Zusatzrente an einen Beschädigten ohne Kinder in
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der entsprechenden Ortsklasse übersteigt. Von diesen, 
dem Einkommen des Fanrilienhauptes hinzuzurech- 
nenden Einkommensteilen können noch besondere 
nachtveisbare Kosten des Familiengliedes abgezogen 
werden.

Nach der ftüheren Regelung (RBBl. 25 S. 59, 
Nr. 116) wurde dem Versorgungsberechtigten ohne 
Rücksicht auf die Höhe des Einkommens des Familien
gliedes stets der volle Wert der wirtschaftlichen Vor
teile, die durch das Zusammenleben nrit dem Fa
milienglied als gegeben angesehen werden mußten, 
angerechnet.

Das Reichsarbeitsministerium gestattet durch Er
laß vom 10. Mai 1928 (RVBl. S. 52, Nr. 66), 
daß in Einzelsällen, bei denen infolge besonderer Um
stände die bisherige Regelung günstiger war, als 
die neue, das bisherige Verfahren beibehalten wird, 
damit der Versorgungsberechtigte nicht schlechter ge
stellt wird. Wenn aber die frühere Regelung für ihn 
ungünstiger war, darf keinesfalls auf sie zurück
gegriffen werden.

Versorgung abgefundener Kriegsbeschädigter.
I. Auf Grund der ersten Novelle zum RVG. vom 
22. Juni 1923 (RGBl. I S. 513) fiel bei den 
Kriegsbeschädigten, die wegen einer Erwerbsminde
rung von nur 20 v. H. Rente nach dem RVG. be
zogen, die Rente unter Gewährung einer Ab
findung weg.

Um Härten, die aus dieser Regelung im Zu
sammenhalt mit der Vorschrift, daß nur bei Leidens
verschlimmerung Neufestsetzung der Rente möglich 
ist, für tatsächlich schwerer Beschädigte, entstehen, 
auszugleichen, hat das Reichsarbeitsministerium ent
sprechend einer Regierungserklärung anläßlich der 
Beratung über die fünfte Novelle zum RVG. durch 
Erlaß vom 13. Februar 1928 (RVBl. 28 S. 15, 
Nr. 21, vgl. auch S. 46, Nr. 48) angeordnet, daß 
diese Abgefundenen — nicht die nach 8 103 RVG. 
abgefundenen zehnprozentigen Kriegsbeschädigten — 
auch ohne daß eine Leidensverschlinrmerung nach
weisbar ist, auf Antrag wieder Rente erhalten 
können, wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
jetzt mindestens 25 v. H. beträgt.

Nach einem Erlaß vom 30. März 1928 (RVBl. 28, 
S. 46, Nr. 48) sind die Bewilligungen der Dersor- 
gungsgebührnisse an solche Versorgungsberechtigte 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1927 auszusprechen, 
wenn die Voraussetzungen für die Bewilligungen 
schon in diesem Zeitpunkt Vorgelegen haben, und 
der Antrag noch vor dem 1. Oktober 1928 gestellt 
wird.

Das Reichsarbeitsministerium hat sich in der Re
gierungserklärung wie auch in dem Erlaß Zurück
nahme dieser Anordnung Vorbehalten, wenn die 
Versorgungsbehörden mit unbegründeten Anträgen 
Abgefundener überflutet werden, und dadurch deren 
geordneter Dienstbetrieb in Frage gestellt werden 
sollte. ;

II. Für verschiedene Verwundungen war der 
Hundertsatz für Berechnung der Versehrtheits- (an 
Stelle der Erwerbsminderungs-) Rente nach § 25 
Abs. 3 RVG. z. B. bei Verlust von drei oder mehr 
Fingern einer Hand ausschließlich des Daumens oder 
bei Verlust des Daumens allein oder bei Verhust 
der ganzen Kopfhaut, wie auch bei Verlust des 
Gaumens oder aller Zehen oder beider Ohrmuscheln 
durch die Verordnung vom 1. September 1920 
(RGBl. S. 1633) auf 20 v. H. festgesetzt. Sie 
waren daher nach der ersten Novelle zum RVG. aus 
der Versorgung ausgeschieden. Durch Verordnung 
vom 21. Dezember 1927 (RGBl. I S. 491) wurde

der Hundertsatz auf 25 v. H. erhöht, so daß die 
Beschädigten, und zwar auch hier wieder mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1927 ab Rente erhalten können; die 
zunächst bis zum 31. März 1928 bemessene Antrags
frist wurde durch Erlaß des Reichsarbeitsministe
riums vom 27. Juni 1928, RVG. S. 66, Nr. 76, 
bis 30. September 1928 verlängert.

Die Fürsorge für entlassene Heeresangehörige. 
Der wirtschaftliche Schutz für Heeresangehörige 
wird durch das Soldatenversicherungsgesetz vom 
31. Mai 1922 (RGBl. S. 542) eingeleitet. Nach 
diesem Gesetz stehen den versicherungspflichtigen 
Personen gleich Soldaten, wenn sie bei ihrer vor- 
gesetztert Dienststelle die Versicherung beantragen. 
Von dem Recht des Eintritts in die Versicherung 
haben die Soldaten, wie bekannt, nur in sehr ge
ringem Umfang Gebrauch gemacht. Wenn man 
in Betracht zieht, daß die Invaliden- und Hinter
bliebenenrente nach der Reichsversicherungsordnung, 
das Ruhegeld und die Hinterbliebenenrente nach dem 
Angestelltenversicherungsgesetz neben einer Ver
sorgung auf Grund des Wehrmachtversorgungs- 
gesetzes oder einem Beamtengesetz voll gezahlt wer
den, sollte man glauben, daß diese Vergünstigung 
von allen Heeresangehörigen voll ausgenützt würde. 
Da es sich nicht grundsätzlich entscheiden läßt, in 
welche Versicherung der Soldat einzuweisen ist, 
wurde die Wahl den Soldaten freigestellt. Ganz 
besonders vorteilhaft ist aber das Eingehen eines 
Versicherungsverhältnisses für solche Soldaten, die 
vor Erlangung einer 12jährigen Dienstzeit aus 
dem aktiven Militärdienst ausscheiden. Diese 
können sich die Anwartschaft auf Rente ganz oder 
teilweise schon während ihrer Dienstzeit erwerben, 
was nicht zu unterschätzen.

Als besondere Fürsorge bis zur Einberufung 
in eine Zivilstelle können die Übergangsgebühr
nisse angesehen werden, die nach § 7 des Wehr
machtversorgungsgesetzes zur Erleichterung des 
Übergangs in den bürgerlichen Beruf gewähü wer
den. Sie betragen °/s im ersten, °/s im zweiten 
und *le im dritten Jahr des ruhegehaltsfähigen 
Diensteinkommens bei einer Dienstzeit von 
mindestens vier und weniger als acht Jahren für 
die Dauer eines Jahres, von mindestens acht und 
weniger als zwölf Jahren für die Dauer von 
zwei Jahren, von mindestens zwölf Jahren für die 
Dauer von drei Jahren. Nach drei Jahren wird 
die Zahlung des Übergangsgeldes eingestellt ohne 
Rücksicht darauf ob der Stellenbewerber eine An
stellung gefunden hat oder nicht. Drei Jahre sind 
gewiß eine lange Zeit und die Regierung sowohl 
wie die gesetzgebenden Körperschaften mögen sich 
seinnerzeit bei Beratung des Wehrmachtversorgungs
gesetzes gesagt haben, daß diese Zeit für die ent
lassenen Kapitulanten vollkommen ausreicht, ein 
Unterkommen zu finden. Die Zeitverhältniffe der 
letzten Jahre haben das Gegenteil bewiesen. 
Tausende von Versorgungsanwärtern warten heute 
noch auf Anstellung und bei einem großen Teil 
sind die Übergangsgebührnisse weggefallen, die nun 
auf die öffentliche Fürsorge angewiesen sind. Um 
nun diesen Betroffenen eine angemessene Fürsorge 
zu gewähren, wäre es eine naheliegende Forde
rung, die Übergangsgebührnisse bis zur Erlangung 
einer Beamtenstelle zu gewähren und eine ent
sprechende Novelle zum Wehrmachtsversorgungs
gesetz einzubringen. Damit wäre auch den 
Interessen der noch im Dienst befindlichen nach
kommenden Versorgungsanwärter Rechnung ge
tragen. A. W.
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Die 4. Konferenz der Ciamac (Oankereuee luter- 
aationale des Assocdations de Mutiles de Guerre et 
Anciens-Combattants) trat am 9. August 1928 in 
Berlin zusammen. Es waren etwa 100 Delegierte, 
die etwa 4 Millionen Kriegsteilnehmer vertraten, 
erschienen. Die Vereinigung, die 1921 in Genf be
gründet wurde, verfolgt die Aufgabe:

1. die materiellen und sozialen Interessen der 
Kriegsopfer zu vertreten und

2. für die Verständigung der Völker und die 
Sicherung des Friedens zu wirken.

Die Verschiedenheit der Versorgung der Kriegs
opfer in den einzelnen Ländern (Tschechoslowakei 
und Österreich: Entschädigungsprinzip; Deutsch
land: Gliedertaxe; England: Wahlrente; Frank
reich und Italien: Berücksichtigung des militärischen 
Chargengrades: Tschechoslowakei und Polen: be
vorzugte Behandlung der Legionäre) veranlaßt 
die Forderung auf eine möglichst gleiche, 
gerechte Gestaltung der Versorgungsgesetz
gebung unter Berücksichtigung der jeweiligen Ver
hältnisse des Arbeitsmarktes, des Alters und des 
Familienstandes des zu Versorgenden.

Die Konferenz, die von besonderer Bedeutung 
für die deutsch-französische Annäherung war, be
schäftigte sich mit ihrer zweifachen Aufgabe in Be
richten und Entschließungen. Der Vorstand wurde 
beauftragt, eine internationale Zusammenfassung 
der Grundsätze der Kriegsopfer-Versorgung vorzu
nehmen und durch eine besondere Abordnung beim 
Völkerbund auf eine gerechte und zulängliche Ent
schädigung in allen Staaten hinzuwirken; beson
ders angebracht erschien eine Revision der öster
reichischen Versorgung. Zum Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft für die kommende Periode 
würde Maroke, der Vorsitzende des deutschen 
Neichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteil
nehmer und Kriegshinterbliebenen, gewählt.

Gesundheitsfürsorge. jf3
(Bearbeitet von Mag.-Med.-Rat Äri G o l d m a n n.)

Sächsische Richtlinien zur är^Mchcn Tätigkeit 
in der Gesundheitsfürsorge. Das sächsische Arbeits- 
und Wohlfahrtsministerium veröffentlicht unter den: 
2. Juli 1928 als Ergebnis eingehender Verhand
lungen mit den in Frage kommenden Behörden und 
Organisationen „Richtlinien zur ärztlichen Tätig
keit in der Gesundheitsfürsorge". Um ein reibungs
loses Zusammenarbeiten der Gesundheitsfürsorge und 
der für.sie tätigen Ärzte mit der frei praktizierenden 
Ärzteschaft herbeizuführen, und hierdurch in gemein
samer Arbeit der Bezirksfürsorgeverbände als Träger 
der öffentlichen Wohlfahrtspflege und der Ärzteschaft 
die Volksgesundheit nachdrücklich zu fördern, werden 
eine Reihe besonderer Bestunmungen getroffen. Hier
bei ist die Umschreibung der Aufgaben des. Für
sorgearztes von grundsätzlicher Bedeutung.

Im Gegensatz zur Behandlung des Einzelfalles 
ist die Aufgabe des Fürsorgearztes das Erfassen von 
Gesundheitsschädigungen an größeren Volksgruppen 
und der Gesundheitsdienst am Volkskörper. Die 
Tätigkeit des Fürsorgearztes besteht in genauester 
Feststellung der Erkrankung, in der Erteilung von 
allgemein hygienisch-diätetischen Ratschlägen, ins- 
insbesondere für Körperpflege und Krankheitsvor
beugung und -Verhütung, in der Sicherstellung ärzt
licher Behandlung sowie im Beistand in sozialer 
Hinsicht.

Die einzelnen Arbeitsgebiete der Gesundheits
fürsorge werden aufgezählt und die Befugnisse des 
Fürsorgearztes festgelegt. Soweit es im Dienste 
der Wohlfahrtspflege erforderlich ist, steht dem Für
sorgearzt das Recht., zu, Einzeluntersuchungen sowie 
Reihenuntet-ftlchuügen vorzunehmen. Die Behand
lung des einzelnen Krankheitsfalles in den Be
ratungsstellen ist ausgeschlossen. Auch die Aus
stellung von Rezepten, die Anwendung von Heil
mitteln irgendwelcher Art zur Behebung von Krank
heitsfällen ist unzulässig, dagegen die Abgabe von 
Nähr- und Stärkungsmitteln zur Vorbeugung und 
auf Veranlassung des behandelnden Arztes durch die 
Beratungsstellen gestattet. — Die Wohlfahrts- und 
Jugendämter haben die Aufgabe, zu prüfen, ob den 
Anforderungen der Fürsorgestellen nachgegangen 
worden ist. Zur Feststellung und Erforschung häus
licher, gewerblicher, sittlicher sowie gesundheitlicher 
Gefährdung können die Fürsorgestellen die Für
sorgebedürftigen durch ihre Angestellten besuchen 
laßen. Vor der Übernahme des Bedürftigen in 
die Fürsorge ist, sofern ein behandelnder Qfrst be
kannt ist, dieser zu benachrichtigen. Eine Über
weisung von Kranken durch die Fürsorgeärzte in 
ein Krankenhaus, eine Heilstätte, an Fachärzte usw. 
unter Umgehung des behandelnden Arztes ist nicht 
zulässig. Zur Beseitigung von Meinungsverschieden
heiten, die durch die Ausübung der fürsorgeärztlichen 
Tätigkeit entstehen, wird bei jedem Wohlfahrts- und 
Jugendamt ein Schlichtungsausschuß gebildet.

Diphlhcrieschutzimpfung. Durc§^ "naß vom 
18. Juli 1928 hält der Preußische Minister für 
Volkswohlfahrt es für dringend erwünscht, daß in 
allen diphtheriegefährdeten Städten und Land* 
beizrken die Bevölkerung auf den Nutzen der aktiven 
Schutzimpfung hingewiesen und aufgefordert wird, 
ihre Kinder impfen zu lassen, daß ferner in der
artigen Bezirken öffentliche Impftermine eingerichtet 
werden, in denen denjenigen Eltern, welche freiwillig 
von diesen Schutzimpfungen Gebrauch machen solle::, 
Gelegenheit gegeben wird, ihre Kinder impfe:: zu 
lassen. Die Maßnahme bezieht sich nicht nur auf 
die Schulkinder, sondern auch auf die Kleinkinder. 
Sie empfiehlt sich ferner für bestimmte Anstalten 
(Kindergärten, Fürsorgeanstalten, Waisenhäuser usw.) 
in denen stets mit der Möglichkeit der Einschleppung 
einer Diphtherie gerechnet werden muß. Der Erlaß 
stützt sich auf das Ergebnis der Beratung im Preu
ßischen Landesgesundheitsrat vom 29. November 
1927. Die Leitsätze, die damals aufgestellt wurden, 
stellten fest, daß die aktive Schutzimpfung bei diphthe- 
rieempfänglichen Kindern für längere Zeit einen 
wirksamen Schutz gegen Diphtherie verleiht. Bei 
Verwendung staatlich geprüfter Impfstoffe und sach
gemäßer Anwendung ungefährlich ist und daher un
bedenklich . für die Vorbeugung der Diphtherie emp
fohlen werden kann. Die Vornahme dieser Schutz
impfung soll auf Freiwilligkeit beruhen. Für die 
Ausführung sind gleichzeitig Richtlinien für die Be
hörden und für die Jmpfärzte herausgegeben, in 
denen die Einzelheiten, die zu beachten sind, be
schrieben sind. Außerdem ist ein Muster für einen 
Handzettel zur Verteilung an die Bevölkerung ge
schaffen. Die Kostenfrage löst der Erlaß mit dem 
Hinweis darauf, daß die Räume mit geringe:: Un
kosten von den Gemeinden bereitgestellt werden 
können. Die ärztliche Tätigkeit und der Impfstoff 
müssen grundsätzlich von den Eltern der Impflinge 
bezahlt werden, jedoch erscheint es im Interesse der 
Durchführung der Impfung dringend erwünscht, daß
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sie weitgehend von den Gemeinden übernommen 
werden. (Anm. d. Sch rist l e i t u n g: Wir 
halten die kostenlose Vornahme der Impfung für 
eine unentbehrliche Voraussetzung zu ihrer wirk
samen Durchführung!)

!_ ÄiirreSchweizer Tubcrkulosegesctz. In Kürze tritt das 
schweizerische Bundesgesetz, betreffend Maßnahmen 
gegen die Tuberkulose vom 13. Juli 1928 in Kraft. 
Mit Rücksicht auf die seit Jahren betriebenen Be
strebungen zur Schaffung eines Reichstuberkulose
gesetzes in Deutschland kann das Schweizer Gesetz 
trotz der Vcrschiedenartigkeit der Verhältnisse doch 
erhebliches Interesse beanspruchen. Zunächst ist be
merkenswert, daß die Träger der Tuberkulosebe
kämpfung genau bestimmt sind: Bund, Kantone und 
Gemeinden treffen unter Mitwirkung der privaten 
Vereins- und Fürsorgetätigkeit die einzelnen Maß
nahmen. Als Grundlage dient eine ärztliche Melde
pflicht für alle Tuberkulosefälle, in denen der Kranke 
nach dem Stande der Krankheit und seinen persön
lichen Verhältnissen eine Ansteckungsgefahr bildet. 
Hier ist also unter Verzicht auf Aufzählung klinischer 
Symptome eine Handhabe gegeben, die in sozial
fürsorgerischer Hinsicht bemerkenswert ist, und ver
hältnismäßig weiten Spielraum läßt. Bei den Für
sorgemaßnahmen ist, abgesehen von der Bereitstellung 
der bakteriologischen Auswurfuntersuchung und der 
Anordnung der Reinigung und Desinfektion der 
Wohnung bei Wechsel, Krankenhaus oder Todesfall, 
auf die Bestimmungen über die vorbeugende Unter
suchung hinzuweisen. In Schulen, Erziehungs-, 
Pflege-, Bewahrungs- und ähnlichen Anstalten sind 
Kinder und Zöglinge sowie Lehr- und Pflege- 
personal einer ärztlichen Beobachtung zu uüterwerfen. 
Außerdem sind tuberkuloseverdächtige Kinder und 
Zöglinge zu beobachten. Personen, die als krank 
erkannt sind und eine Ansteckungsgefahr bilden, sind 
aus der Schule oder Anstalt zu entfernen. Dasselbe 
gilt auch von den Angehörigen des Lehr- und Pflege
personals. Es ist Vorsorge getroffen, daß diesen 
Kranken eine angemessene Unterstützung zuteil werden 
kann. Auch das Verbot, Geheimnrittel zur Behand
lung der Tuberkulose anzukündigen, feilzuhalten und 
zu verkaufen, ist gerade für deutsche Verhältnisse 
nachahmenswert. In sehr großzügiger Weise wird 
geregelt, welche Einrichtungen zur Bekämpfung der 
Tuberkulose als Volksseuche getroffen werden sollen. 
Die Kantone haben Einrichtungen zur Verhütung 
der Tuberkulose und zur Kräftigung der tuberkulose
gefährdeten Personen zu treffen, Fürsorgestellen oder 
Fürsorgedienst zur Ermittlung der Tuberkulösen, 
zur Beratung, Überwachung und Unterstützung der zu 
Hause gepflegten Tuberkulösen und ihrer Familien 
und Einrichtungen zur Aufnahme und Behandlung 
Tuberkulöser zu schaffen. Die fcfyr schwierige Frage 
der Arbeitsbeschaffung wird berührt, indein Ein
richtungen zur Stellenvermittlung für Arbeitsfähige 
und zur Wiedergewühnung an Arbeit für Erkrankte 
ins Leben gerufen werden müssen. Die Vorschriften 
über Wohnungshygiene und hygienische Volksbildung 
entsprechen den üblichen Regelungen. Sehr nach
ahmenswert dagegen ist die eingehende Vorschrift 
über die Aufbringung der Kosten. Der Bund be
teiligt sich in verschiedener Höhe — unter bestimmten 
Umständen bis zur Hälfte — an den Ausgaben, die 
den Kantonen erwachsen und gewährt auch Versiche
rungsträgern, die sich in den Dienst der Tuberkulose
bekämpfung stellen, besondere Beiträge, falls sie 
über die gesetzlichen Pflichtleistungen hinausgehende 
Aufwendungen haben.

Danziger Arztetag. Der stenographische Bericht 
über die Verhandlungen des 27. Deutschen Arzte- 
tages am 29. und 30. Juni 1928 in Danzig, liegt 
nunmel)r vor. (Ärztliches Vcreinsblatt 1928 vom 
21. August 1928.) Aus der Vortragsfolge der 
Tagung sind für die Gesundheitsfürsorge die Ver
handlungen über „das ärztliche Berufsgeheimnis", 
den „Arzt als Gutachter" und „die Gefahr der 
Rauschgifte" von besonderer Bedeutung. Zu der 
Frage des ärztlichen Berufsgeheimnisses, die durch 
das neue Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten besonders aktuell geworden ist, lagen 
von den 'beiden Berichterstattern, Sanitätsrat 
Dr. Vollmann und Oberreichsanwalt Ebermeyer, 
Leitsätze vor, die beide betonten, daß zu den vor
nehmsten Pflichten des Arztes die Wahrung des 
Berufsgeheimnisses gehört. An der Hand von prak
tischen Fällen wurde von beiden Berichterstattern 
eine Reihe von Zweifelsftagen erläutert und be
sonders die Möglichkeiten der Pflichtenkollisionen 
erörtert. Hierbei nahm naturgemäß die Erläuterung 
des Begriffes der „unbefugten Offenbarung" breiten 
Raum ein, da der individuelle Standpunkt und der 
des höheren Interesses der Allgemeinheit unter 
Umständen nur schwer gegeneinander abzuwägen sind. 
Als Ergebnis der Aussprache wurde folgende Ent
schließung angenommen:

„Der 47. Deutsche Ärztetag hält in Überein
stimmung mit den von beiden Referenten vorgelegtcn 
Leitsätzen jede Lockerung des ärztlichen Berufsgeheim
nisses, soweit sie nicht durch unabweisbare Er
fordernisse der öffentlichen Gesundheitspflege gerecht
fertigt ist, für verhängnisvoll. Schärfsten Einspruch 
erhebt der Arztetag gegen die amtliche Beschlagnahme 
von ärztlichen Aufzeichnungen über Kranke oder 
die zwangsweise Einsichtnahme in die Bücher des 
Arztes mit solchen Aufzeichnungen. Für die Neu
ordnung der Strafprozeßordnung wird den gesetz
gebenden Körperschaften dringend folgende Er
gänzung zu 8 97 StPO, empfohlen: „Aufzeich
nungen der nach § 53 StPO, verweigerungsberech 
tigten Personen: über Mitteilungen der Beschuldigten 
unterliegen nicht der Beschlagnahme". — Auch die 
Erörterungen über den „Arzt als Gutachter" gaben 
Veranlassung, die Stellung, in die der Arzt gegen
über den Trägern der Fürsorge und Versicherung ge
raten ist, zu kritisieren und Vorschläge ft'ir die Zu
kunft zu machen. Zu dem Punkt „Die Gefahren der 
Rauschgifte und ihre Bekämpfung" hatten Prof. 
Gaupp-Tübingen und Geheimrat Rost, Berlin, ge
meinschaftlich Leitsätze aufgestellt, die mit Rücksicht 
auf die Zunahme der Rauschgifterkrankungen der 
Kriegszeit dringend allgemeine Maßnahmen und eine 
besondere Regelung durch die Ärzteschaft, als die 
berufene Hüterin der Volksgesundheit, verlangten. 
Der Ärztetag hat diese, in die Behandlungsfreiheit 
der Ärzte eingreifenden Richtlinien angenommen, 
um an seinem Teil zur Bekämpfung der Rauschgift
seuchen beizutragen. Er fordert gleichzeitig in Lion 
sequenz seiner eigenen Haltung, daß auch alle 
anderen Faktoren des Medizinal- und Wirtschafts
lebens, die sich mit den Rauschgiften befassen, mit 
gleichem Nachdruck und gleichen Opfern daran Mit
arbeiten, daß die Rauschgiftsucht im Interesse der 
Volksgesundheit auch wirklich wirksam bekämpft wird. 
Darüber hinaus hält es der Deutsche Ärztetag für 
nötig, daß die besteheirden Gesetze in geeigneter 
Weise ergänzt werden, teils durch Ausdehnung der 
für Rauschgiftsüchtige in Betracht kommenden Ge
setzesbestimmungen über Trunksüchtige auf die Mor
phinisten usw., teils durch noch weitergehende Maß 
nahmen, so namentlich durch die Möglichkeit der
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Entziehung der ärztlichen Approbation bzw. Appsro- 
bation und Konzession des Apothekers in schweren 
FLllen, in denen durch die mit der Approbation oder 
Konzession verbundene,! Rechte Dritter gefährdet 
werden.

Deutscher Krankenkassentag in Breslau. Die dies
jährige Tagung des Hauptverbandes Deutscher 
Krankenkassen hatte zum Leitmotiv den Gedanken 
der Neuordnung und des Umbaues der Sozialver
sicherung. Der geschäftsführende Vorsitzende des 
Hauptverbandes, Lehmann, verlangte in seinem 
Bericht über die „Reform der Reichsversicherungsord- 
nung", Rationalisierung der Orgmrisation und der 
Leistungen. Professor Schlayer, Berlin, schilderte 
die Beteiligung der Krankenkassen an der Ernäh
rungsfürsorge und stellte das Ziel auf, dem diät
bedürftigen Kranken die Darreichungen so zu er
leichtern, daß er die Diät ohne große Mühe, Kosten 
und Zeitverlust durchführen kann. Der Vortrag von 
Prof. Liepmann über „die Bedeutung der 
Frauenkunde für die Krankenversicherung" wies be
sonders auf die Schaffung einer zentralen Stelle 
für Frauenkunde hin. Die Berichterstatter zum 
Thema „Fürsorge für gesundheitlich gefährdete 
Jugendliche", Geheimrat Thiele, Dresden und 
Geschäftsführer M a a ß, Berlin, behandelten von 
der ärztlichen sowie der wirtschasts- und sozialpoli
tischen Seite das Problem eines vertieften Schutzes 
für die Jugendlichen. Auch die Ausfül)rungen von 
Dr. Pryll, Berlin, und Prof. Wichmannl, 
Hamburg, über die Aufgaben der Vertrauensärzte 
bei den Krankenkassen, brachten wichtige Hinweise 
für die Ausgestaltung des sozialärztlichen Dienstes. 
Die große Bedeutung, die die Frage der „Arbeits
gemeinschaft der Versicherungsträger mit den Ge
meinden" für . die Verbesserung der Gesundheitsfür
sorge hat, kam in den großangelegten Berichten von 
Ministerialrat Wankelmuth und dem Beigeord
neten Dr. Memelsdorsf (Deutscher Städte- 
tag) zum! Ausdruck. Insbesondere die von dem Bei
geordneten Dr. Memelsdorff vorgelegten Leit
sätze gingen auf die Einzelheiten der Aufgaben, 
der Arbeitsgebiete, der MitgliÄ>er und der Ver
fassung von Arbeitsgemeinschaften ein und dürfen 
größte Beachtung beanspruchen. Wegen der großen 
Wichtigkeit aller genannten Vorttagsthemen be
schränken wir uns darauf, sie kurz zu nennen und 
im übrigen das sorgsame Studium der Leitsätze (vgl. 
Lauch Deutsche Krankenkasse 1928 Nr. 32 dringend 
zu empfehlen.

Die Gesundheitsfürsorge der Deutschen Reichs
bahn-Gesellschaft, die kürzlich neu geregelt worden 
ist (S. 196 ü. Jahrgangs), wird ihre erste Fürsorge
stelle in Elberfeld einrichten, um in enger Arbeits
gemeinschaft mit dem Landesfürsorgeverband Rhein
provinz und den kommunalen Wohlfahrtsämtern 
ihre Gesundheitsfürsorge durchzuführen.

Ein Genesungsheim für minderbemittelte er
holungsbedürftige Frauen hat der Landkreis Aachen 
anläßlich der Jahrtausendfeier der Rheinlande in 
Rolandseck begründet. Kurdauer vier bis sechs 
Wochen. Der Aufenthalt ist unentgeltlich. Etwa 
nötige Beihilfen für die Ausstattung sowie für 
Unterbringung von unversorgten Kindern während 
des Aufenthalts der Mütter im Heim trägt die ein
weisende Stelle.

Ein Heim für Alkoholgebundene, das auch Ent
mündigte und Psychopatische aufnimmt, ist in Rick-

ling i. Holstein neu begründet worden. Im Gegen
satz zu ähnlichen bisher bestehenden Anstalten nimmt 
dieses Heim für unheilbar erklärte Kranke, die bis
her in das Irren- oder Arbeitshaus eingeliefert 
wurden, auf. Verpflegungssatz täglich 2 RM.; aus
gedehnte Arbeitstherapie.

Arbeiissürsorge.
Änderungen der Krisenfürsorge. In der Krisen- 

fürsorge sind zwei wichtige Verordnungen erlassen 
worden, eine über die Höchstbezugsdauer 
für ältere Arbeitslose vom 13. Ang. 1928 
(RGBl. I S. 367) und einen Erlaß über Per
sonenkreis und Da.uer der Krisen
unter st ü tz .u n g vom 13. Aug. 1928. Dieser Erlaß 
zählt die Gruppen, deren Angehörigen Krisenfürsorge 
gewährt werden darf, auf: Gärtnerei, Glasindustrie, 
Metallverarbeitung und Industrie der Röaschinen, 
Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe, 
Holz- und Schnitzstoffgowevbe, Bekleidungsgewerbe, 
Bühnenmitglieder einschl. des bei Lichtspielauf
nahmen verwandten darstellerischen Personals, un- 
und angelernten Fabrikarbeitern, die seit Jahren 
nur in solchen Betrieben, tätig gewesen sind, in 
denen vorwiegend Angehörige der vorgenannten Be
rufe beschäftigt worden sind, die mit den Angehörigen 
dieser Berufe gearbeitet haben und für 'die eine Ver
mittlung in ärgere Berufe nach der Lage des Arbeits- 
Marktes und ihrer beruflichen Vergangenheit nicht 
in -Frage kommen, Angestellten.

Diese Gruppeneinteilung gilt sowohl für die
jenigen, die die Anwartschaft nach § 95 -des AVAVG. 
nicht erfüllt, aber die kurze Anwartschaftszeit erfüllt 
haben (13 Wochen) und für die Arbeitslosen, die 
ihren Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung nach 
8 99 AVAVG. erschöpft haben, sogenannte ausge
steuerte Erwerbslose. Bei der Zulassung der Fabrik
arbeiter soll besondere Sorgfalt auf die Aufteilung 
dieser Gruppe gelegt werden, ferner werden in dem 
Erlaß die Vorsitzenden der Landesarbeitsämter in 
bestimmtem Nahmen zu einer Erweiterung in der 
Zulassung ermächtigt, ebenso aber auch zu einer Ein
schränkung in den Bezirken, in denen nach der Lage 
des Arbeitsmarktes die Krisenfürsorge entbehrt 
werden kann.

Die Dauer der Unterstützung für 
ältere Arbeitslose, die das 40. Lebensjahr 
überschritten haben, soll ö2 Wochen nicht über
schreiten; solche älteren Arbeitslosen, die nach der 
bisher geltenden Verordnung nach 39 Wochen aus der 
Unterstützung ausgeschieden wurden, sollen bei Vor
liegen der sonstigen Voraussetzungen die Krisen- 
ünterstützung bis zur Gesamthöchstdauer von 
52 Wochen erhalten. — Für jüngere Arbeitslose ist 
die Höchstbezugsdauer nach wie vor 26 Wochen. 
Dieser Erlaß tritt am 20. Aug. 1928 in Kraft.

Eine Beratungsstelle für Arbeitslose hat die Stadt 
Köln Anfang d. I. eingerichtet. Alle bei den Kreis
stellen unterstützten Erwerbslosen — die sogenannten 
Wohlfahrtserwerbslosen — werden dieser Beratungs
stelle zugeführt und müssen sich dort außer beim 
Arbeitsnachweis regelmäßig melden. Aufgabe der 
Beratungsstelle ist die Auswahl und Zuweisung der 
geeigneten Arbeitslosen zur Arbeitsfürsorge. Es 
wird versucht, die Kräfte nur dorthin zu weisen, wo 
sie entweder eine ihren Kräften angemesiene Arbeit 
finden oder ihre Fähigkeiten schulen und zur Ver-
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mittlung geeigneter werden können. Die Beratungs
stelle behält dauernde Fühlung mit allen von ihr 
eingewiesenen Persönlichkeiten und versucht in jedem 
einzelnen Falle auf ein Selbständigwerden des Be
treffenden hinz-uwivken.

Sozialversicherung.
Erhöhung drr AngcstrlltenversicherungSgrenze.

Die Pflichtgrenze der Angestelltenversicherung ist mit 
Wirkung ab 1. Sept. 1928 von 6000 RM. auf 
8400 RM. jährlich erhöht worden. Nach dem Wort
laut des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung werden alle angestelltenver
sicherungspflichtigen Personen zugleich von der Ar
beitslosenversicherung erfaßt. Es müssen daher ab 
1. Sept. 1928 alle Personen mit einem Jahres
arbeitsverdienst von 6000 NM. bis 8400 RM. zur 
Arbeitslosenversicherung angemeldet werden.

Für die ab 1. Sept. 1928 unter die Angestellten- 
verstcherung fallenden Personenkreise ist bis Ende 
dieses Jahres eine Möglichkeit gegeben, ihre Anwart
schaft aufrechtzuerhalten.

Die Altersversicherung in der Schweiz ist als 
zwangsweise Volksversicherung gesetzlich geregelt 
worden. Sie umfaßt außer den Arbeitern und An
gestellten auch die Beamten und Angehörigen der 
freien Berufe aus den Kreisen der kleineren und 
mittleren Gewerbetreibenden, die Landwirte und 
Frauen bis zu einem bestimmten Höchsteinkommen.

Aus diesen Kreisen sind alle Personen im Alter von 
19 bis 66 Jahren beitragspflichtig. Das Gesetz tritt 
erst am 1. Januar 1933, da umfassende Vorarbeiten 
zu erledigen sind, in Kraft.

Wohnungsfürsorge.
Die Wohnungspflege als wohlfahrtspflegerische 

Maßnahme ist auf Grund des Artikels 6 des Preu
ßischen Wohnungsgesetzes vom 26. März 1918 vom 
Magistrat Hannover für den nicht bautechnischen 
Teil der Wohnungsaufsicht durchgeführt worden. Das 
Städtische Wohlfahrtsamt hat dem Wohnungsamt 
seine Familienfürsorgerinnen als Wohnungspflege
rinnen zur Verfügung gestellt. Die Wohnungs
pflegerinnen sollen auf Grund -einer Dienstanweisung 
für Wohnungspflegerinnen der Stadt Hannover be
sonders darauf hinwirken, daß Maßnahmen für 
Mängel, die sich durch das Wohlfahrtsamt abstellen 
lasten, von diesem durchgeführt werden: so die 
Stellung einer städtischen Pflegerin bei Erkrankung 
der Hausftau, Gewährung von Betten bei Hilfs
bedürftigen, Vermittlung eines Wohnungstausches 
-innerhalb des Bezirkes, Bewilligung von Mietszu- 
schüsten besonders für kinderreiche Familien, Ge
währung von Wohlfahrtsunterstützung, um die 
Untermieten besonders von Schlafburschen zu er
setzen. Die Fürsorgerinnen sollen die Wohnungs
pflege vor allem als wichtiges Mittel der vorbeugen
den Fürsorge betrachten, um besonders für die Säug
linge und Kleinkinder die Gesundheitsgefährdung zu 
verhindern und im Kampf gegen die Volksseuchen 
wirksam mitzuhelfen.

Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimakwesen.
§ 7 «6f, 2 Halb,. 1 FB.

Wer an einem Bade- oder Kurort während der 
Saison in Stellung ist, begründet dort den gewöhn
lichen Aufenthalt. Daß er nach Beendigung der 
Saison den Ort verlassen hat, und daß dies von 
vornherein zu erwarten war, steht dem nicht ent
gegen.
Verfahren.

Eine Partei, die im Fürsorgestreitverfahren 
schuldhaft einen Schriftsatz so spät einreicht, daß er 
nicht mehr rechtzeitig vor dem Termine zur münd
lichen Verhandlung dem Gegner zugestellt werden 
kann, hat gemäß dem entsprechend anzuwendenden 
8 95 ZPO. die Kosten des Termins zu tragen, wenn 
auf Antrag des Gegners die Verhandlung vertagt 
wirb.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 27. Juni 1928, BFV. Landkreis 
Waldenburg gegen BFV. Landkreis Usedom- 

Wollin — Ber. L. Nr. 353.27 —

Aus den Gründen:
Der Kläger unterstützt das am 5. März 1926 

geborene Kind Ilse B. seit dem 1. August 1926 
mit 12 M. monatlich. Er verlangt auf Grund des 
§ 8 FB. den Ersatz seiner Auslagen von dem 
Beklagten, weil sich die Mutter des Kindes, die 
unverehelichte Hildegard B., vom 14. oder 1. April 
bis zum 14. September 1925 im Seebad Herings
dorf aufgehalten hat, wo sie als Hausmädchen in 
Stellung war. Der Kläger ist der Ansicht, daß es 
sich hierbei um einen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Sinne der FB. gehandelt habe. Der Beklagte ver

tritt dagegen die Auffassung, das Mädchen, die 
nur gelegentlich der sogenannten Saison in See
bädern vorübergehend in Stellung seien, dort keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt besäßen.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. Er 
führt aus, die Kindesmutter habe sich in Heringsdorf 
nur in einer sogenannten Saisonstellung befunden. 
Es sei ihr also von vornherein klar gewesen, daß sie 
dort nicht bis auf weiteres und auf unbestimmte 
Zeit, sondern nur für einen feststehenden Zeitraum, 
nämlich bis zum Ablauf der Saison, d. h. nur vor
übergehend, habe bleiben können. Selbst wenn sie 
den Wunsch gehabt haben sollte, in Heringsdorf 
heimisch zu werden, so hätten die Umstände der Er
füllung dieses Wunsches entgeoengestanden, da außer
halb der Saison für ein Hausmädchen in Herings
dorf kaum Beschäftigung vorhanden sei.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger unter 
Auftechterhalt'mg .seiner bisherigen Ausführungen 
das Rechtsmittel der Berufung eingelegt.

Der Beklagte hält die angegriffene Entscheidung 
für zutreffend und bittet um Zurückweisung der Be
rufung.

Auf Veranlassung des Bundesamts ist Hilde
gard B. als Zeugin über ihre Aufenthaltsverhält
nisse vernommen worden.

Vor dem auf den 10. März 1928 anberaumten 
Termin zur mündlichen Verhandlung ging am 
8. März '1928 ein Schriftsatz des Klägers vom 
0. März ein, dessen Abschrift dem Vertreter des 
Beklagten im Termin behändigt worden ifL Dieser 
hat darauf Vertagung beantragt, weil er sich auf 
den Schriftsatz nicht erklären könne. Dem Ver-
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tagungsantrage ist stattgegeben worden. Der Be
klagte hat beantragt, dem Kläger die durch den 
Termin am 10. März 1928 entstandenen Kosten auch 
dann aufzuerlegen, wenn er obsiegen sollte. Der 
Kläger hat diesenr Anträge unter Bezugnahme auf 
die Entscheidung des Bundesamts in Band 67,
5. 71 widersprochen, weil sein Schriftsatz vom
6. März 1928 keine erheblichen Ausführungen ent
halten habe, auf die eine Erklärung erforderlich 
gewesen wäre. Der Beklagte hat noch die von ihm 
ermittelten Aufenthaltszeiten der Hildegard B. 
mitgeteilt.

Die Berufung ist begründet.
Das Bundesamt steht in feststehender Recht

sprechung auf den, Standpunkt, daß die Absicht, 
-einen Ort nach bestimmter Zeit zu verlassen, den 
Erwerb des gewöhnlichen Aufenthalts nicht aus
schließt, insbesondere steht die Annahme einer 
Stellung auf bestimmte Zeit der Begründung des 
gewöhnlichen Aufenthalts am Orte der Stellung 
nicht entgegen, wenn nur der Wille darauf ge
richtet ist, in dieser Zeit an dem gewählten Orte 
den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu haben 
und die Umstände der Verwirklichung dieses Willens 
nicht! entgegenstehen (Entsch. Bd. 64 S. 186 *), 
Baath, Verordnung über die Fürsorgepflicht, 5. Ausl., 
Anm. 5 c §u § 7). So hat eine landwirtschaftliche 
Arbeiterin, - die Winter und Sommer hindurch im 
Inland, wenn auch an verschiedenen Stellen, zu 
arbeiten Pflegt, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Regel am Arbeitsorte (Bd. 66, S. 169/2),. 
Der Ort, wo sich jemand zur Vorbereitung auf die 
Reifeprüfung aufhält, bildet den Mittelpunkt seiner 
Lebensbeziehungen für diese Zeit; er hat dort den 
gewöhnlichen Aufenthalt (Bd. 66, S. 72)3). Ein 
Student hat am Universitätsorte seinen gewöhn
lichen Aufenthalt, wenn er auch nach Schluß des, 
Semesters wieder in das Elternhaus zurückzukehren 
beabsichtigt (Bd. 63, S. 127)«).

Es geht nicht an, bei diesen Personen, ins
besondere auch bei solchen, die häufig die Stellung 
zu wechseln pflegen, den gewöhnlichen Aufenthalt 
am Arbeitsorte desselben zu verneinen, weil die 
Aufgabe des Aufenthalts in bestimmter Zeit zu 
erwarten steht. Hildegard B. hat bekundet, daß sie 
in Heringsdorf vom 1. April bis zum 14. Sep
tember 1925, also 51/2 Monate hindurch, in Stellung 
gewesen sei. Feste Beziehungen zu einem anderen 
Orte hatte sie während dieser Zeit nicht; nach Be
endigung der „Saison" ist sie nur deshalb zu ihren 
Eltern zurückgekehrt, um von dort aus eine neue 
Stellung zu finden. Sie hat außerhalb der Saison 
an anderen Orten Stellungen angenommen, ist aber 
auch während der Saison an anderen Orten als 
Hausangestellte tätig gewesen. Sie hat ihren Auf
enthalt nicht etwa zwischen Saisonstellungen und 
dem Elternhause gewechselt, ohne daß sich sagen 
ließe, daß sie einen dieser Orte jeweils zum Mittel
punkte ihrer Lebensbeziehungen gemacht hätte. Die 
Bezugnahme des Beklagten auf die Entscheidung 
des Bundesamts in Bd. 62, S. 15 * 2 3 * 5) trifft daher 
nicht zu. Wenn die B. zur Zeit der sogenannten 
Saison Stellungen in Badeorten angenommen hat, 
so hat sie dies hauptsächlich des besseren Verdienstes 
wegen getan, der mit Schluß der Saison wegfiel.

II. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 633.
2) III. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 417.
3) IH. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 251.
«) II. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 147.
5) Die Fürsorge 1925 S. 356.

Wäre die Auffassung des Beklagten zutreffend, so 
würde bei Personen, die öfters die Stellungen zu 
wechseln pflegen, kaum jemals von einem gewöhn
lichen Aufenthalt die Rede sein können, obwohl ihre 
Lebensbeziehungen während des Aufenthalts in den 
Stellungsorten durchaus mit diesen Orten verknüpft 
sind. Auch Hildegard B. hat während ihres 51/2 mo- 
natigen Aufenthalts dort ihren gewöhnlichen Auf
enthalt gehabt. Eine bestimmte Zeit ist für den 
Erwerb dieses Aufenthalts in der FV. nicht vor
geschrieben, die Entscheidung ist vielmehr jeweils 
nach Lage des Einzelfalles zu treffen. So hat auch 
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem 
Urteil vom 31. Oktober 1927 (Reichsverwaltungs- 
blatt Bd. 49, S. 432) entschieden, ein Mädchen, 
das während der Saison eine Stellung an einem 
Bade- oder Kurorte annehme, habe dort den gewöhn
lichen Aufenthalt.

Der Beklagte meint, daß bei dieser Auslegung 
die Vorschrift des § 8 FV. zu einer unbilligen 
Belastung der Bezirksfürsorgeverbände fiihren könne, 
die zur Zeit der Saison besonders Zuzug von sitt
lich nicht einwandfreien Mädchen hätten. Es ist 
allerdings möglich, daß eine Vorschrift, welche die 
endgültige Fürsorgepflicht für uneheliche Kinder 
an den gewöhnlichen Aufenthalt der Mutter während 
einer bestimmten Frist knüpft, sich unter Umständen 
unbillig auswirken kann. So hat in dem Bd. 64, 
S. 210 e) der Entscheidungen des Bundesamts be
handelten Falle ein Aufenthalt von ltyb Stunden 
genügt, um die endgültige Fürsorgepflicht eines 
Bezirksfürsorgeverbandes für ein uneheliches Kind 
zu begründen. Eine solche Unbilligkeit kann aber 
nicht in dem Umstande gefunden werden, daß die 
Saison in den Badeorten den Zuzug auch von 
Arbeitskräften zur Folge hat, die zu einer Be
lastung der Bezirksfürsorgeverbände, zu denen die 
Badeorte gehören, fiihren können. Die Möglichkeit 
solcher Nachteile wiegt den überwiegenden Vorteil 
nicht auf, den die Badeorte aus der Saison zu ziehen 
pflegen (vgl. Entsch. Bd. 67, S. 1*), 43)8).
Bäder und Kurorte durch die öffentliche Fürsorge, 
Zeitschrift für das Hcimatwesen 1927, Sp. 586.

Der Beklagte mußte daher unter Abänderung 
der Vorentscheidung in der Hauptsache nach dem 
Klageanträge verurteilt werden. Die Kosten des 
Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen, soweit sie 
nicht durch die von dem Kläger verschuldete Ver
tagung des Termins vom 10. März 1928 verursacht 
worden sind. Diese Koste,: sind dem Kläger in An- 
ivendung des in § 95 der Zivilprozeßordnung zum 
Ausdruck gekommenen Rechtsgedankens auferlegt 
worden. Der zwei Tage vor dem Termin ein
gegangene Schriftsatz des Klägers vom 6. März 
1928 konnte dem Beklagten nicht mehr rechtzeitig 
vor dem Termin mitgeteilt werden. Als er dem 
Vertreter des Beklagten in dem Termin am 10. März 
mitgeteilt wurde, hatte er das Recht, Vertagung zu 
beantragen, um zu dem Schriftsatz Stellung zu 
nehnren. Er durfte annehmen, daß dieser Schrift
satz dem Gegner erheblich erschien, da sonst zu seiner 
Einreichung kurz vor den, Termin keine Veran
lassung bestanden hätte. Der Kläger hat also durch 
die verspätete Einreichung des Schriftsatzes den 
Anlaß zur Vertagung gegeben und muß daher die 
dadurch verursachten Kosten tragen. Die Bezug
nahme des Klägers auf die in Bd. 67, S. 71 ab-

8) III. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 35.
7) III. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 571.
8) Zu vgl. Fecker, Die besondere Belastung der
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gedruckte Entscheidung des Bundesamts trifft nicht 
zu. Dort handelte es sich um die Befugnis des 
Bundesamts, eine Sache von Amts wegen auf 
Kosten der Partei zu vertagen, die einen Schriftsatz 
mit erheblichen Ausführungen so spät einreicht, 
daß eine Erklärung des Gegners vor der münd
lichen Verhandlung nicht mehr herbeigezogen 
werden kann.

8 7 Abs. 2 Halbs. 1 FB.

Ein Kind, das an einem Badeort bei seiner dort 
während der Saison tätigen Mutter lebt, begründet 
gleich der Mutter am Badeort den gewöhnlichen Auf
enthalt, sofern Mutter und Kind auch sonst in den 
Dienststellen der Mutter zusammen zu leben 
pflegen; sein Aufenthalt bei der Mutter am Bade
orte bezweckt dann nicht Besuch der Mutter oder 
lediglich Erholung.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 27. Juni 1923, BFV. Stadt 
Elbing gegen BFV. Landkreis Elbing 

— Ber. L. Nr. 102.28 —.)
Gründe:

Die unverehelichte Wirtschafterin Ida M. war 
von Mitte Mai bis Ende September 1924 in dem 
Ostseebade Kahlberg in dem Pensionat C. in Stellung 
und hatte dort ihren am 24. Februar 1919 geborenen 
Sohn Horst bei sich. Danach gab sie den Jungen 
wieder einer Frau T. in Elbing in Pflege, bei 
welcher er schon zuvor in Pflege gewesen war. Seit 
dem 1. Juli 1926 gewährt der Kläger Pflegegeld 
im Wege der öffentlichen Fürsorge. Er verlangt 
Erstattung seiner Auslagen von. dem Bellagten, in
dem er behauptet, daß Mutter und Kind den gewöhn
lichen Aufenthalt in Kahlberg hätten. Der Beklagte 
hat dies bestritten und geltend gemacht, es habe 
sich nur um einen besuchsweisen Erholungsaufenthalt 
des Jungen gehandelt.

Der erste Richter hat den Beklagten nach Ver
nehmung der Ida M. und der Frau T. verurteilt, 
die Fürsorgepflicht für Horst M. anzuerkennen und 
an den Kläger 36 RM. zu zahlen. Den Erstattungs- 
anspruch für die Monate Juli bis September 1926 
hat er wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung ab
gelehnt.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung macht 
der Beklagte wiederholt geltend, daß Ida M. in 
Kahlberg nur in einem Saisonbetriebe beschäftigt 
gewesen sei, und daß weder sie noch ihr zur Er
holung mitgenommener Sohn dort den gewöhn
lichen Aufenthalt gehabt habe. Die gegenteilige 
Auffassung würde zu einer ungebührlichen Belastung 
der Bezirksfürsorgeverbände führen, in denen sich 
Badeorte befinden.

Der Kläger hält die angefochtene Entscheidung 
für zutreffend und bittet um Zurückweisung der 
Berufung. '

Die Berufung ist unbegründet.
Die Entscheidung des Vorderrichters steht be

züglich des gewöhnlichen Aufenthalts der Ida M. 
im Einklang mit dem zur Veröffentlichung in der 
amtlichen Sammlung bestimmten Urteil des Bundes
amts vom 27. Juni 1926 in Sachen Waiden- 
bürg '/. Uscdom-Wollin *) Auch der Bayerische Ver- 
waltungsaerichtöhof hat in dem Urteil vom 51. Ok- 
tober 1927 (Reichsverwaltungsblatt Bd. 49, S 432)

ausgeführt, ein Mädchen, das während der Saison 
eine Stellung an einem Bade- oder Kurorte an
nähme, könne dort den gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Es bleibt aber noch die Frage zu prüfen, ob 
auch der Sohn der M. in Kahlberg den gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt hat oder ob er sich dort nur 
besuchsweise zur Erholung aufgehalten hat. Die M. 
hat ihren Sohn aber auch sonst schon in ihre Dienst
stellen mitgenommen, sie hätte ihn nach ihrer Aus
sage auch nach Beendigung des Kahlberger Auf
enthalts wieder mit sich genommen, wenn dies 
möglich gewesen wäre. Der Sohn hat daher ebenso 
wie die Mutter, den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Kahlberg gehabt.

Die Berufung mußte daher auf Kosten des Be
klagten zurückgewiesen werden.

8 9 Abs. 1 FB.
In Preußen sind zugunsten eines während der 

Straftat der Mutter geborenen Kindes für die Zeit 
seines Verbleibens bei der Mutter in der Straf
anstalt gewisse Fürsorgemaßnahmen vorgeschrieben. 
Dem Kinde dient daher die Strafanstalt als Für
sorgeanstalt im Sinne des 8 9 Abs. 1 FB.

(Urteil des Bundesamts für das Heimar- 
wesen vom 2. April 1928, BFV. Stadt 
Köln gegen LFV. Rheinprovinz

— Ber. L. Nr. 451.27 —.)

Gründe:
Frau Christine B. geb. H. hatte bis zum 4. De

zember 1923 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bonn. 
An diesem Tage wurde sie als Strafgefangene in 
das Gefängnis daselbst eingeliefert. Während ihrer 
Inhaftierung wurde sie am 23. August 1924 in 
der Universitätsfrauenklinik in Bonn von einem 
Mädchen — Christine — entbunden. Am 1. oder 
2. September 1924 kehrte sie mit diesem Kinde in 
das Gefängnis zu Bonn zurück. Am 27. Februar 
1925 wurden beide in das Gefängnis zu Köln über
geführt. Zur Verbüßung einer Zuchthausstrafe er
folgte am 9. Juli 1925 die Überführung der Frau G. 
rn die Strafanstalt zu Ziegenhain. Am 8. Juli 
1925 wurde das Kind Christine B. auf Antrag 
seiner Mutter vom Kläger in Waisenpflege über
nommen.

Der Kläger hat beantragt, den Beklagten zur 
Erstattung der in der Zeit vom 8. Juli 1925 bis 
zum 23. Juni 1926 durch die Waisen- bezw. 
Hospitalpflege des Kindes Christine B. und durch 
die Überführung des Kindes ihm erwachsenen Kosten 
im Betrage von 708,40 RM. nebst üblichen Prozeß- 
zinsen zu verurteilen. Er vertritt die Auffassung, 
daß das Kind Christine B. keinen gewöhnlichen Auf
enthalt begründet habe, da es in einer Anstalt 
geboren und bis zu dem Zeitpunkt des Eintritts 
der Hilfsbedürftigkeit sich in einer Anstalt befunden 
habe. Danach sei der Beklagte gemäß 8 9 FD. end
gültig fürsorgepflichtig.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage in An
trag gebracht. Er macht geltend: das Kind 
Christine B. habe dadurch, daß es sich in der Zeit 
vom 27. Februar bis 9. Juli 1925 im Gefängnis 
zu Köln befunden habe, dort den gewöhnlichen Auf
enthalt begründet. Das Gefängnis sei für das Kind 
keine Anstalt im Sinne des § 9 FV., sondern eine 
Herberge gewesen. Danach sei gemäß § 7 FV. 
der Kläger selbst endgültig fürsorgepflichtig.

Der Vorderrichter hat den Beklagten nach den: 
Klageantrag verurteilt. Er führt aus: Nach derx) Zu vgl. das vorstehende Urteil.
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Rechtsprechung des Bundesamts sei die Geburt eines 
Kindes in einer Pslegeanstalt im Sinne der FB. 
dem Eintritt in eine Pflegeanstalt gleichzuachten. 
Zwar handle es sich Vorliegendenfalls um eine Straf
anstalt, da aber im § 9 FV. Pflege- und Straf
anstalten in dieser Beziehung völlig gleichgestellt 
seien, so habe Christine B. durch ihre Geburt und 
ihren Aufenthalt im Gefängnis keinen gewöhn
lichen Ausentl-alt begründet. Gemäß § 7 FV. sei 
also der Beklagte endgültig fürsorgepslichtig.

Diese Entscheidung hat der Beklagte mit der 
Berufung angegriffen, ohne sie zu begründen.

Die Berufung ist unbegründet.
Die Begründung des Vorderrichters ist nicht im 

vollen Umfange zu billigen. Nicht schon dadurch, 
daß sich jemand räumlich in einer Anstalt befindet, 
wird für ihn die Begründung des gewöhnlichen 
Aufenthalts am Aufenthaltsorte ausgeschlossen, 
sondern erst dann, wenn ihm die Anstalt ihrer Be
stimmung bzw. Einrichtung nach als eine Anstalt 
im Sinne des § 9 Abs. 1 FB. dient, wenn er An
staltsinsasse ist.

Die Gefängnisse zu Bonn und Köln, in denen 
sich das Kind Christine B. seit seiner in der Uni
versitätsfrauenklinik zu Bonn erfolgten Geburt be
funden hat, sind ihrer eigentlichen Bestimmung 
nach allerdings lediglich Straf anstalten und waren 
als s o Ich e für das Kind, das nicht Strafgefangener 
war, keine Anstalten im Sinne des § 9 FV.; da
gegen ist die Frage, ob sie ihm als Fürsorge,- 
anstalten im Sinne dieser Bestimmung gedient haben, 
zu bejahen. § 126 Abs. 4 der Dienst- und Voll
zugsordnung für die Gefangenenanstalten der Justiz
verwaltung in Preußen vom 1. August 1923 (Berlin- 
Tegel 1923) trifft Bestimmungen über die in der 
Haft geborenen Kinder und deren Mütter. Er 
lautet: „Ein während der Haft geborenes Kind kst 
bei der Mutter so lange zu belassen, als her Arzt 
es für notwendig hält. Sobald es ohne Schaden von 
der Mutter getrennt werden kann, ist es der Familie 
oder der Polizeibehörde zu überweisen, Mütter mit 
Kindern sind tunlichst in Einzelhaft oder in Zellen- 
l>ast unterzubringen. Die Behandlung der Kinder 
und die Berücksichtigung der Mütter bei der Ver
pflegung, Kleidung, Lagerung, Beschäftigung und 
Bewegung im Freien bestimmt der Anstaltsarzt im 
Einvernehmen mit dem Vorsteher." Es sind also 
für die Gefangenenanstalten in Preußen Maß
nahmen getroffen, die nötigenfalls Obdach und Be
handlung von Säuglingen in der Anstalt im Rahmen 
ihrer Ordnung und ihrer Einrichtungen sicherstellen. 
Die Gefangenenanstalten stellen sich insoweit für 
die Säuglinge als Fürsorgeanstalten im Sinne des 
§ 9 FV. dar. Da vorliegendenfalls das Kind 
Christine B. in solcher Weise Pflegling in den Ge
fängnissen zu Bonn und Köln gewesen ist, hat es 
gemäß § 9 Abs. 1 FV. den gewöhnlichen Aufenthalt 
an diesen Orten nicht begründen können. Hiernach 
ivar, da auch hinsichtlich der Notwendigkeit der 
öffentlichen Fürsorge und der Höhe der in Ansah 
gebrachten Beträge Bedenken nicht obwalten, die 
Vorentscheidung aufrechtzuerhalten.

8 9 Abs. 3, 8 7 Abs. 3, 8 15 FB.
Ist ein Kind vom BFB. A. aus, wo es seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte, bei seinen Groß, 
rltern im BFB. B. in Pflege untergebracht worden 
und trat dort seine Hilfsbedürftigkeit ein, so endet 
die auf 8 9 Abs. 3 FB. beruhende endgültige Für. 
sorgepslicht des BFB. A., sobald das Kind infolge

Zusammenlebens mit einem Elternteil bei den. 
Großeltern die Eigenschaft eines Pflegekindes ver
liert und damit im Sinne des 8 7 Abs. 3 und 4 FB. 
Mitglied von Wohnung und Haushalt seiner Groß
eltern wird. Nach 8 7 Abs. 3 i. B. m. 8 15 FB. wird 
nunmehr BFB. B. endgültig fürsorgepslichtig.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 22. Juni 1928, BFV. Landkreis 
Lüdinghausen gegen BFV. Stadt Duisburg 

— Ber. L. Nr. 445.27 —.)

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist nach Beweisauf

nahme der Beklagte verurteilt worden, an den Kläger 
302 RM. seit dem 1. Juli 1925 für den Arbeiter 
Heinrich F. und dessen drei noch, nicht 14 Jahre 
alte Kinder aufgewendete Kosten sowie die weiterhin 
durch die Unterstützung F.s und seiner Kinder ent
standenen Kosten zu erstatten und sie in die eigene 
Fürsorge zu übernehmen. Der Vorderrichter führt 
aus: Die Hilfsbedürstigkeit des F. sei mit seiner 
Aufnahme in die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt! 
Bedburg-Hau am 8. April 1924 eingetreten. Da F. 
damals seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Duisburg 
gehabt habe, sei der Beklagte gemäß 8 9 Abs. 2 FD. 
der endgültig verpflichtete Fürsorgeverband. Hieran 
werde durch den Umstand nichts geändert, daß F. 
mit seinen Kindern in Netteberge-Bork (im Bezirk 
des Klägers) während seiner Unterstützung mit seinen 
Kindern in der Familie seiner Eltern Wohnung und 
Haushalt gefunden habe, also der Fall des 8 7 
Abs. 3 FV. vorliege. Nach der Entsck)eidung des 
Bundesamts, Bd. 62, S. 641) sei im Falle des 
Vorliegens der Voraussetzungen des 8 9 Abs. 2FV. 
der Bezirksfürsorgeverband endgültig verpflichtet, in 
dessen Bezirk die Familie bei dem Eintritt in die 
Anstalt Wohnung und Haushalt gehabt habe.

Mit der Berufung greift der Beklagte die recht
liche Beurteilung des Vorderrichters als unzu
treffend an.

Der Kläger hat sich widersprechend ausgelassen.
Die Berufung ist begründet.
Die drei Kinder des Heinrich F. sind von Duis>> 

bürg, wo sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, 
zu ihren Großeltern, die in Netteberge-Bork Fa
milienwohnung und Haushalt hatten, am 1-. Fe
bruar 1925 in Pflege gekommen. Sie sind dort 
vom Kläger fortlaufend unterstützt worden. Am 
6. Juli 1926 wurde Heinrich F. aus Wunsch seiner 
Eltern aus der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 
Bedburg-Hau, in die er von Duisburg aus ein
getreten war und in der er sich auf Kosten des Be
klagten befand, „beurlaubt". Er hielt sich seitdem 
in der Wohnung und dem Haushalt seiner Eltern 
auf. Anfang Oktober 1925 wurde F. aus der An
stalt Beedburg-Hau „entlassen". Seitdem wird er 
vom Kläger unterstützt. Was die Unterstützung der 
Kinder anlangt, so liegt, wenngleich sie unberstitten 
fortlaufend hilfsbedürftig gewesen sind, ein Fall 
des 8 15 FV. nicht vor. Denn gegenüber der Vor
schrift des 8 7Abs. 3 FB. muß, wie das Bundesamt 
in ständiger Rechtsprechung angenommen l>at (Bd. 62 
S. 50-), S. 184 3); Bd. 63 S. 172* *); Bd. 64 
2. 205«); Bd. 65 S. 63 5) die Bestimmung des

') Die Fürsorge 1925 S. 300.
-) I. Jnhrg. dieser Zeitschrift S. 464.I!3) II. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 38.
*) II. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 259. 
“) III. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 32.
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;§ 15 FV. zurücktreten. Die Kinder waren zwar 
zunächst im Bezirke des Klägers Pflegekinder, ver
loren diese; Eigenschaft aber, nachdem ihr Vater 
Anfang Juli 1925 nach seiner „Beurlaubung" aus 
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau 
in die Wohnung und den Haushalt der Großeltern 
eingetreten war. Zwar war diese „Beurlaubung" 
bis zum 6. Oktober 1925 befristet; die Sachlage 
war aber nicht so, daß er etwa in, dieser Zeit unter 
der weiteren Aufsicht der Anstalt gestanden hatte, 
und daß, falls er nicht freiwillig zurückkehrte, ein 
Zwang zu seiner Rückkehr ausgeübt worden wäre, 
vielmehr verwandelte sich der „Urlaub" zwangsläufig 
in eine „Entlassung", wenn F. nicht am 6. Oktober 
1925 zurückkehrte (Bd. 63, S. 201°). Hiernach 
handelte es sich, da auch die Eltern des F. von vorn
herein mit einem Aufenthalt desselben in ihrem 
Haushalt einverstanden waren, nicht nur um einen 
Besuch in Netteberge-Bork, sondern F. hatte den 
gewöhnlichen Aufenthalt daselbst. Die Kinder F.s 
befanden sich nunmehr unter dessen eigener Auf
sicht, waren also nicht mehr in der Pflege der 
Großeltern im Sinne des § 9 Abs. 3 FD. unter
gebracht (Bd. 65, S. 25^). Der UmstanL, dast für' 
Heinrich F. seit 7. Januar 1925 ein Pfleger zwecks 
Verwaltung seiner Vermögensangelegenheiten ge
richtlich bestellt war, entzog ihm nicht die Sorge für 
die Person seiner Kinder i (§ 1676 Abs. 2
Satz 2 BGB.). Da die Kinder im Haushalt und 
der Familie der Großeltern verblieben, erhielten 
sie die Eigenschaft von Familienmitgliedern im Sinne 
des § 7 Abs. 3 FV. Der Kläger selbst wurde so
nach für sie endgültig fürsorgepflichtig.

Bemerkt sei, daß das Bundesamt in dem zur 
Veröffentlichung bestimmten Urteil Glogau gegen 
Reichenbach vom 2. April 1928 b) einen Fall ent
schieden hat, in dem die Fortdauer einer auf 8 9 
Abs. 3 FV. beruhenden endgültigen Fürsorgepflicht 
trotz Beendigung der Pflegekindereigenschaft infolge 
Zusammenlebens der Kinder mit einem Elternteile 
in der Pflegestelle gemäß § 15 FV. zu bejahen war, 
weil die Kinder nicht bei den Großeltern, sondern 
im Haushalte der Schwester ihrer Mutter lebten. 
Im vorliegenden Falle mußte hingegen bei sonst 
gleichem Tatbestände — Zusammenleben mit einem 
Elternteil in der Pflegestelle — mit Rücksicht auf 
die Unterbringung der Kinder bei den Großeltern ent
schieden werden, daß die auf § 9 Abs. 3 FD. beruhende 
endgültige Fürsorgepflicht mit dem Aufhören der 
Pflegekindereigenschaft der Kinder infolge ihres Zu- 
sanrmenlebens mit einem Elternteil in der Pflege
stelle beendet wurde, weil mit dem Aufhören der 
Pflegekindereigenschaft für die Anwendung des 
Grundsatzes, daß § 9 Abs. 3 FV. dem 8 7 Abs. 3FV. 
vorgehi (Bd. 63 S. 226 s), kein Raum mehr war, 
die Kinder somit Mitglied von Wohnung und Haus
halt ihrer Großeltern im Sinne des ß 7 Abs. 3 FV. 
werden konnten und damit die endgültige Fürsorge
pflicht, von dem gemäß 8 9 Abs. 3 FV. verpflich
teten Verbände auf den Bezirksfürsorgeverband von 

. Wohnung und Haushalt der Großeltern, d. h. den 
Kläger überging 6 * 8 * 10).

Was die F. selbst seit Oktober 1925 gewährte 
Unterstützung anlangt, so ist es nach vorstehenden 
Ausfüllungen unerheblich, ob er in der Zeit vom

6) n. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 207.
7) III. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 93.
8) Lfd. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 148.
v) II. Jalirg. dieser Zeitschrift S. 211.
10) Zu vgl. lfd. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 148,

6. Juli bis 6. Oktober 1925 als hilfsbedürftig zu 
gelten gehabt hat. Denn auch wenn diese Frage zu 
bejahen und damit fortgesetzte Hilfsberürstigkeit seit 
Beginn der Anstaltspflege anzunehmen wäre, würde 
die endgültige Fürsorgepflicht gemäß 8 7 Abs. 3FV. ; 
dem Kläger zufallen.

Die Klage unterlag demnach der Abweisung. 
Fußnote 1. Beispiele Nr. 2 auf S. 149. ,

8 12 FB.
Übertritt aus dem Ausland im Sinne des 8 12 

Abs. 1 FB. ist zu verneinen, wenn ein arbeitsloser 
Wanderer kurze Zeit auch jenseits der Grenze 
wandert und alsdann wieder in das Inland zurück
kehrt.

Im 8 12 Abs. 1 FB. sollen die Worte „zuletzt j 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt" klarstellen, daß | 
von mehreren gewöhnlichen Aufenthalten innerhalb 
der Jahresfrist der letzte den endgültig verpflichteten 
BFB. bestimmt.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 22. Juni 1928, BFV. Stadt München 
gegen BFV. Stadt Berlin

— Ber. L. Nr. 66.28 —.)
Gründe:

Der Kläger hat den Grubenarbeiter G. in der 
Zeit vom 14. September 1925 bis 9. Januar 1926 
durch Krankenhauspflege unterstützt. Die ihm da- 
durch mit 561,40 NM. entstandenen Kosten ver
langt er von dem Beklagten, gestützt auf 8 12 FV. 
erstattet. Er behauptet, G., der preußischer Staats
angehöriger sei, habe von April 1924 bis April 
1925 den gewöhnlichen Aufenthalt in Berlin gehabt, 
habe sich dann auf Wanderschaft begeben und am 
14. August 1925 das Reichsgebiet verlassen, um 
in Österreich Arbeit zu erhalten. Da ihm dies nicht 
gelungen sei, habe er am 24. August 1925 wieder 
die Neichsgrenze überschritten und sei am 14. Sep
tember 1925 in München der öffentlichen Fürsorge 
anheimgefallen.

Der Beklagte hat die Anwendbarkeit des 8 12 FV. 
in Abrede gestellt. G. habe zuletzt, bevor er in 
das Ausland gegangen sei, überhaupt keinen ge
wöhnlichen Aufenthalt im Jnlande gehabt, sondern 
habe sich auf Wanderschaft befunden. Bei Beginn 
der Hilfsbedürftigkeit, am 14. September 1926, habe 
G. den gewöhnlichen Aufenthalt in München gehabt, 
da er dort Arbeit habe suchen wollen. Es stehe nicht 
fest, wo sich G. in der Zeit vom >2, Mai bis 
14./15. August und vom 24. August bis zum 
14. September 1926 aufgehalten habe und wovon 
er in dieser Zeit seinen Lebensunterhalt bestritten 
habe.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. Er 
führt aus, von einem Übertritt aus dem Auslande 
könne nur gesprochen werden, wenn sich jemand ver
hältnismäßig lange Zeit im Auslande aufgehalten 
habe. G. habe sich aber nur vom 14. bis zum 
24. August 1925 im Auslande aufgehalten und dort 
keinen festen Fuß gefaßt. Es kommt daher nur 8 7 
Abs. 2 FV. in Frage, der eine Erstattungspflicht 
des Beklagten nicht begründe.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung greift 
der Kläger die von dem Vorderrichter gegebene Aus
legung des 8 12 FV. als zu eng und den Belangen 
der Grenzfürsorgcverbände nicht gerecht werdeird an.

Der Beklagte hält die angefochtene Entscheidung 
für zutreffend und bittet um Zurückweisung der 
Berufung.
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Die Berufung ist unbegründet.
Der Beklagte meint, § 12 FV. könne deshalb 

keine Anwendung finden, weil G. nach den Angaben 
des Klägers vor dem Austritt aus dem Reichsgebiet 
zuletzt überhaupt keinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Jnlande gehabt habe. Diese Auslegung wird 
dem Sinne des § 12 FV. nicht gerecht. Ebenso 
wie in § 8 Abs. 1 FV. sind die Worte „zuletzt den 
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat" im Sinne von 
„den letzten gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat" 
zu verstehen (vgl. BA., Bd. 64, S. 163i), Wölz, 
Ruppert-Richter, Leitfaden g. FV., Abschnitt C 11). 
Da gegen die Erklärung des G., er habe sich von 
April 1925 bis zum Übertritt nach Österreich ständig 
auf Wanderschaft, vorher aber von April 1924 an 
ständig in Berlin befunden, keine Bedenken bestehen, 
wäre die Anwendung des 8 12 FV. zu Lasten des 
Beklagten zu bejahen, wenn die Rückkehr des G. 
in das Deutsche Reich als ein „Übertritt" im Sinne 
des 8 12 FV. anzusehen wäre.

Das muß aber mit dem ersten Richter verneint 
werden. Das Bundesamt hat bereits in dem Urteil 
vom 2. April 1928 in Sachen Dortmund:/. West
falen, Ber. L. 432/27 (zum Abdruck in der amt
lichen Sammlung bestimmt * 2) angenommen, 8 12 FV. 
finde keine Anwendung, wenn sich ein Deutscher zum 
vorübergehenden Kurgebrauch in das Ausland be
geben habe und demnächst nach Deutschland zurück
kehre. Daß er im Jnlande keine» gewöhnlichen Auf
enthalt mehr gehabt habe, sei in diesem Falle uner
heblich. Für den Regelfall werde ein „Übertritt 
aus dem Ausland" nur zu bejahen sein, wenn es sich 
um solche Personen handle, die ihre Beziehungen 
zur Heimat aufgegeben und bis auf weiteres mit 
dem Ausland verknüpft haben (vgl. auch Riß, die 
Fürsorge für Ausländsdeutsche, Blätter für öffent- 
liche Fürsorge 1924, S. 99, Krämer, Zeitschrift für 
Heimatwesen 1927, S. 703, dagegen Sünder, Rege
lung der örtlichen Zuständigkeit, 2. Aufl., S. 40). 
8 12 FV. kann daher keine Anwendung finden auf 
einen^ arbeitslosen Wanderer, der sich für verhält
nismäßig kurze Zeit in das Ausland begeben hat, 
sei es zu einer erfolglos gebliebenen Arbeitssuche 
oder nur, um das Wanderleben zeitweise jenseits der 
Grenze fortzusetzen.

Die Berufung des Klägers mußte daher auf 
Kosten des Klägers zurückgewiesen werden.

8 12 FB.

Wer sich von vornherein nur vorübergehend zur 
Kur im Ausland aufgehalten hat und dann nach 
dem Inland zurückkehrt, ist nicht im Sinne des 
8 12 Abs. 1 FB. auS dem Ausland übergetreten. 
Daß der Auslandsaufenthalt längere Zeit (sechs 
Monate) gedauert hatte und ein gewöhnlicher Auf
enthalt im Jnlande nicht mehr bestand, ändert die 
Rechtslage nicht.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 2. April 1928, BFV. Stadt Dortmund 
gegen LFB. Provinz Westfalen

— Ber. L. Nr. 432.27 —.)
Gründe:

Der Kaufmann Bernhard L. erkrankte im März 
1925 in Rheydt, wo er damals eine Stelle als 
Fabrikleiter innehatte, an Rippentuberkulose. Von 
März bis Mai 1925 hielt er sich zu Kurzwecken in

II. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 528.
2) Siehe das nachstehend abgedruckte Urteil.

der Schweiz und im Schwarzwald auf. Von Juni 
bis Juli 1925 war er in Freiburg i. Br. in einer 
Klinik, von Juli bis September 1925 bei Verwandten 
in Potsdam und Feldberg. Von Anfang Oktober bis 
zum 30. November 1925 hielt er sich in München 
auf, wo er sich jedoch erst am 12. November 1925 
als von Rheydt zugezogen, polizeilich anmeldete. 
Bevor er eine dort in Aussicht stehende Stellung 
angetreten hatte, bekam er einen Rückfall und begab 
sich wieder in die Freiburger Klinik zu einer Ope
ration. Von dort aus begab er sich am 7. Januar 
1926 zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in 
die Schweiz, von wo aus er Ende Juni 1926 nach 
Deutschland und zwar nach Dortmund zurückkehrte, 
wo eine ihm bekannte Studienrätin wohnt. Dort 
suchte er am 5. Juli 1926 die öffentliche Fürsorge 
nach und erhielt an diesem Tage 15 RM., am 
8. Juli auf einen weiteren Antrag 60 RM., um 
sein Gepäck einlösen und sich in das Rheinland be
geben zu können, wo er eine Beschäftigung zu 
finden hoffte.

Die Erstattung der vorauslagten 75 RM. fordert 
der Kläger auf Grund des 8 7 Abs. 2 FV. von 
dem Beklagten mit der Begründung, daß L. beim 
Eintritt' der Hilfsbedürftigkeit keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt habe.

Der Beklagte hat seine Erstattungspflicht ver
neint, weil im vorliegenden Falle, wenn sich L. auch 
nur zu Kurzwecken im Auslande ausgehalten habe, 
8 12 FV. Platz greise, und daher der Bezirkssür- 
sorgeverband Rheydt endgültig fürsorgepflichtig sei, 
wo L. seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland gehabt habe.

Der Kläger ist! dagegen der Auffassung, daß- 
8 12 FV. nur auf Personen Anwendung finden 
könne, die mit der Absicht in das Ausland gegangen 
seien, sich dort bis auf weiteres aufzuhalten, nicht 
aber auf solche, die das Ausland nur zu vorüber
gehendem Kuraufenthalt aufgesucht hätten.

Der erste Richter hat sich dieser Ansicht an
geschlossen und den Beklagten nach dem Klageantrags 
verurteilt; er hält den 8 12 FV. nur für solche 
Personen anweisbar, die einen „festen Wohnsitz" 
im Auslande hatten.

Die von dem Beklagten gegen diese Entscheidung 
rechtzeitig eingelegte Berufung konnte keinen Er
folg haben.

Unstreitig hat sich L. nur zum vorübergehenden 
Kurgebrauch in der Schweiz aufgehalten und es 
fiagt sich, ob seine Rückkehr nach Deutschland als 
„Übertritt aus dem Auslände" im Sinne des 
8 12 FV. anzusehen ist. In deem Urteil vom 11. De
zember 1926 in Sachen Ahaus:/: Leipzig (Bd. 65 
S. 401) hat sich das Bundesamt bereits dahln aus- 
gesprochcm, daß 8 12 FV. einen Aufenthalt, von 
verhälrnismäßig längerer Dauer" im Auslande vor
aussetze, daß aber das überschreiten der Grenze 
zum Zwecke eines Einkaufs nicht darunter falle. 
Eine unmittelbare Anwendung auf den vorliegenden 
Fall läßt diese Entscheidung nicht zu, weil es sich 
bei L. um einen erheblich längeren Aufenthalt im 
Auslande gehandelt hat.

8 12 FV. hat den 8 33 UWG. und die Bekannt
machung des Bundesrats, betreffend Einwirkungen 
der Flüchtlingsfürsorge auf das Armenrecht vom 
16. Mai 1906 (Reick)sgesetzbl. S. 409) ersetzt (vgl.

i) II. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 581.
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Vaath, Verordnung über die Fürsorgepflicht, 
5. Aufl., S. 140, Wölz-Ruppert-Richter, Leitfaden 
zur Durchführung dieser Verordnung über die Für
sorgepflicht, Abschnitt 6 11). § 33 UWG. behandelte 
lediglich den Fall der Übernahme Deutscher aus dem 
Auslande aus diplomatischen Wege. Die Bekannt
machung vom 16. Mai 1916 betrifft dagegen den 
Fall der endgültigen Fürsorgepflicht für hilfs
bedürftige landarme Deutsche, staatlose ehemalige 
Deutsche und staatlose Personen deutscher Abkunft, 
die nach dem 31. Juli 1914 infolge der kriegerischen 
Verhältnisse aus dem Ausland in das Reichsgebiet 
„übergetreten" sind. Es war damit die Entlastung 
der Grenzlandarmenverbände von der endgültigen 
Fürsorge für Personen bezweckt, die keinen Unter- 
sttttzungswohnsitz hatten (vgl. Krech-Baath, Erläute
rung des Unterstützungswohnsitzgesetzes, 15. Aufl., 
^ 14 zu ß 14, Fußnote 65, S. 53). Für Personen, 
die noch einen Unterstützungswohnsitz in Deutschland 
hatten, kam eine besondere Regelung nicht in Frage. 
Die Regelung traf hauptsächlich Personen, die in
folge längerer Abwesenheit von Deutschland dort 
keinen Unterstützungswohnsitz mehr hatten, deren 
Lebensbeziehungen mit dem Ausland verknüpft 
waren und die nunmehr infolge der kriegerischen Ver
hältnisse zur Rückkehr in die Heimat gezwungen 
waren. Die Vorschrift des § 12 FV. regelt dagegen 
neben dem erzwungenen auch den fteiwilligen „Über
tritt aus dem Auslande. Es fragt sich, ob es sich 
bei dem fteiwilligen „Übertritt" aus dem Auslande 
nur um solche Personen handelt, die ihre Be
ziehungen zur Heimat aufgegeben und bis auf 
weiteres mit dem Ausland verknüpft haben. Für 
den Regelfall wird diese Frage zu bejahen sein. Mit 
Rücksicht auf den Sprachgebrauch und die Ent
stehungsgeschichte des § 12 FV. ist seine Anwendung 
jedenfalls auf solche Personen auszuschließen, die 
sich nur zum vorübergehenden Kurgebrauch.in das 
Ausland begeben haben und demnächst in die Heimat 
zurückgekehrt sind. Man kann bei solchen Personen 
nicht sagen, sie seien wieder nach Deutschland „über
getreten". Für die Frage, ob ein „Übertritt" im 
Sinne des § 12 Abs. 1 FV. vorliegt, ist es un
erheblich, ob der Betreffende noch einen gewöhn
lichen Aufenthalt im Jnlande hatte oder nicht. 
Der Zweck des § 12 FV, Schutz der Grenzlandes
fürsorgeverbände, kommt auch dann nicht in Frage, 
wenn der Hilfsbedürftige, als er zunr vorüber- 
gehendeen Kurgebrauch ins Ausland ging, zwar im 
Jnlande keinen gewöhnlichen Aufenthalt besaß, aber 
seine Beziehungen zur Heimat nicht aufgegeben, 
sondern von vornherein die Rückkehr nach dort vor
gesehen hatte. Anders würde die Sache liegen, wenn 
jemand gezwungen ist, sich seines Gesundheitszu
standes wegen bis auf weiteres im Auslande auf
zuhalten. L. hatte sich aber nur in die Schweiz 
begeben, um sich nach einer in der Freibürger Klinik 
vorgenommenen Operation zu erholen.

Die Berufung mußte daher auf Kosten des Be
klagten zurückgewiescn werden.

8 14 Abs, l S. 1 FB.

Ist nach Lage deö Falles damit zu rechnen, daß 
ein durchreisender Hilfsbedürftiger am Zielort 
Arbeitslosenunterstützung erhallen werde, und 
unterstützt ihn die öffentliche Fürsorge deshalb für 
die Weiterreise an den Zielort, so ist diese Maß
nahme zweckdienlich, um der Hilfsbedürftigkeit auf 
schnellstem und einfachstem Wege abzuhelfen. Ihre 
Kosten sind daher erstattungsfähig. Daß Arbeits

losenunterstützung erst nach einer Wartezeit gewährt 
werden kann, steht dem nicht entgegen.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 23. April 1928, BFB. Stadt Trier gegen 
BFV. Landkreis Saarburg

— Ber. L. Nr. 493.27 —.)

Gründe:
Der am 10. Juni 1902 geborene Mechaniker 

Wilhelm E. hatte am 15. September 1926 in 
Berlin, wo er seit dem 6. September 1926 Erwerbs
arbeit gehabt hatte, seine Stellung aufgegeben und 
war nach Paris gereist, um dort den Versuch zu 
machen, bei einer ihm bezeichneten Firma eine 
Stellung zu erhalten. E. wurde dort auch ein
gestellt, mußte aber — wie er angibt — 'nach 
wenigen Tagen die Stellung wieder aufgeben, weil 
die Firma nicht die Erlaubnis erhielt, Ausländer 
zu beschäftigen. Mit Hilfe des deutschen General
konsulats gelangte er nach Deutschland zurück. Am 
27. September 1926 bat er das Wohlfahrtsamt der 
Stadt Saarburg uni Verabfolgung einer Fahrkarte 
zur Reise nach Berlin. Dieses gab ihm eine Fahr
karte zur Reise nach Trier. Noch an demselben 
Tage ersuchte E. das Wohlfahrtsamt der Stadl 
Trier um eine Fahrkarte bis Berlin. Zur Be
gründung seines Gesuchs führte er an, daß er in 
Berlin am 16. Seprember 1925 erwerbslos ge
worden sei und dort ErwerbslosenunterstützunK be
antragen wolle. Das Wohlfahrtsamt der Stadt 
Trier verabfolgte ihm die erbetene Fahrkarte sowie 
3 RM. Zehrgeld. Am 29. September 1926 traf E. 
in Berlin ein und nahm dort Wohnung in der 
B.-Str. 7. Am 1. Oktober 1926 beantragte E. bei 
dem Bezirksarbeitsamt Friedrichshain in Berlin Er- 
werbsloscnunterstützung. Diese wurde ihm vom 
15. Oktober 1926 an zuteil. Der Kläger hat be
antragt, den Beklagten zu verurteilen, die ihm durch 
die Gewährung des Reisegeldes nach Berlin und 
des Zehrgeldes erwachsenen Kosten von 27 RM. 
auf Grund des § 17 Abs. 1 FB. zu erstatten und 
25 v. H. für Verwaltungmehraufwand zu zahlen. 
Er vertritt die Auffassung, der Beklagte habe sich 
einer Abschiebung des E. dadurch schuldig gemacht, 
daß er ihn nur mit einer Fahrkarte bis Trier ver
sehen habe.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage in An
trag gebracht. Er glaubt, seiner Fürsorgepflicht 
genügt zu haben.

Der Vorderrichter hat die Klage abgewiesen. 
Er führt aus: Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesamts sei die Gewäl)rung von Reisegeld 
an einen Fürsorgebedürftigen nur dami nicht als 
Abschiebung anzusehen, wenn dadurch die Not 
Wendigkeit der Fürsorge beseitigt werde. Als E. 
den Beklagten.um Reisegeld nach Berlin gebeten 
habe, habe er prüfen müssen, ob durch die von ihm 
nur zur Fahrt bis Trier gewährte Beihilfe die Für 
sorgebedürstigkeit behoben sein würde. Diese Frqge 
hätte er verneinen müssen, weil er hätte voraus
sehen müssen, daß E. in Trier erneut der öffent
lichen Fürsorge anheimfallen werde. Falle sonach 
dem Beklagten eine Abschiebung zur Last, so könne 
doch der Kläger die von ihm verauslagten Kosten 
nicht ersetzt verlangen, weil ihm das gleiche Ver
gehen wie dem Kläger zur Last falle. Aus der An
gabe des E. bei dem Wohlfahrtsamt in Trier, er 
wolle in Berlin Ertverbslosenfürsorge beantragen, 
sei zu entnehmen gewesen, daß E. keine Aussicht 
habe, in Berlin Erwerbsarbeit zu finden. Da er 
sonst mittellos gewesen sei, sei auch zu vermuten
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gewesen, daß er in Berlin wenigstens so lange der 
öffentlichen Fürsorge anheimfallen werde, bis auf 
feinen Antrag auf Erwerbslosenunterstützung zu 
seinen Gunsten entschieden war. Der Kläger hätte 
die Hilfsbedürftigkeit des E. in Trier durch eigene 
Betreuung und durch Herbeiführung der Erwerbs
losenunterstützung beseitigen und die dadurch ent
standenen Kosten vom Beklagten erstattet verlangen

Mit der Berufung macht der Kläger geltend: 
Er habe sachgemäß gehandelt, indem er E. eine 
Fahrkarte zur Reise nach Berlin gegeben habe. 
E. habe glaubhaft angegeben, daß er in Berlin 
bis zu seiner Abreise von dort Erwerbslosenunter
stützung bezogen habe, in deren Genuß er sofort 
wieder treten könne. Es sei nicht zu befürchten ge
wesen, daß er der öffentlichen Fürsorge anheim
fallen werde. Tatsächlich sei dies ja auch nicht ge
schehen. Abgesehen davon könne von einer Ab
schiebung nach dem endgültig verpflichteten Für
sorgeverband, der der Bezirkssürsorgeverbaird Stadt 
Berlin gemäß § 12 FB. sei, nicht die Rede sein, 
wozu die Entscheidung des Bundesamts Bd. 61 
Q; 42i) zu vergleichen sei.

Der Beklagte hat die Abweisung der Berufung 
in Antrag gebracht.

Das Bundesamt für das Heimatwesen hat die 
Alten des Bezirksarbeitsamts Berlin-Friedrichshain, 
betreffend die Erwerbslosenfürsorge für Wilhelm E. 
herangezogen. Ihr Inhalt ist zum Gegenstand der 
mündlichen Verhandlung gemacht worden.

Die Berufung ist begründet.
Zutreffenderweise hat der Vorderrichter das Vor

liegen von Abschiebung auf seiten des Beklagten 
bejaht. Dagegen war der Auffassung des Vorder
richters, daß der Kläger sich gleichfalls ?i'ier Ab
schiebung schuldig gemacht habe, und daß daher die 
von ihm für die Reise des E. nach Berlin auf
gewendeten Kosten nicht erstattungsfähig seien, nicht 
beizutreten. Der Zlveck, die fiirsorgerechtliche Hilfs
bedürftigkeit eines auf der Durchreise befindlichen 
Arbeitslosen, der Anspruch auf Erwerbslosenunter
stützung hat, wird in der Regel am schnellsten und 
einfachsten dadurch erreicht, daß ihm die Erreichung 
des Ortes ermöglicht wird, wo er erwarten darf, 
nach gesetzlicher Vorschrift Erwerbslosenunterstützung 
zu erhalten. Vorliegendenfalls war dieser Ort für E. 
die Stadt Berlin, wo er seit über einem Jahr bis 
zum 16. September 1926 gewohnt und bei der 
Firma S. L H. in Arbeit gestanden hatte, und wo 
er auch weiterhin wohnen wollte (§ 12 der Ver
ordnung über Erwerbslosenfürsorge und über die 
Aufbringung der Mittel über die Erwerbslosen
fürsorge in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Februar 1924 und des Gesetzes zur Änderung 
der Erwerbslosenfürsorge vom 11. August 1924 
- Reichsgesctzbl. 1924, I S. 127, 681 —). Dies 
hatte E. dem Kläger durch Vorlegung von Papieren 
glaubhaft nachgcwiesen. Wenn nun aulch E. mit 
einer kurzen Wartezeit rechnen mußte (8 9 a. a.O.), 
so war doch die Annahme berechtigt, daß die wäh
rend dieser Zeit etwa erlvachsenden Kosten der öffent
lichen Fürsorge erheblich geringer sein würden als 
die Kosten, die für E. hätten aufgewendet werden 
müssen, wenn ihm nicht zur Reise nach Berlin ver- 
holfcn worden wäre. Auch war in Betracht zu ziehen, 
daß die Aussicht für E. als Mechaniker, eine passende 
Arbeit zu finden, in Berlin, wo er längere Zeit 
beschäftigt gewesen war und den Arbeitsmarkt kannte,

') Die Fürsorge 1925 S. 317.

größer war als in Trier. In der Tat ist E. in 
Berlin nicht der öffentlichen Fürsorge zur Last ge
fallen, sondern er hat sich, gleichviel auf welche 
Weise, einen halben Monat lang bis zum Einsetzen 
der Erwerbslosenunterstützung hindurchgeholfen.

Hiernach ist die Feststellung gerechtfertigt, daß 
die Gewährung des Reisegeldes durch den Kläger 
an E. eine zweckdienliche Maßregel war, seiner Hilfs- 
bcdürftigkeit auf die einfachste und schnellste Weise 
abzuhelfen.

Die vom Kläger aufgewendeten Kosten sind so
nach erstattungsfähig. Der Beklagte war deshalb 
auf Grund des § 17 Abs. 1 FV. wie geschehen, zu 
verurteilen.

8 16 Abs. 3 FB.

Aufgewendete Kosten im Sinne des 8 16 Abs. 3 
FV. sind nur solche Kosten, die geeignet waren, die 
Hilfsbcdürftigkeit au beseitigen. Betragen sie weni
ger als 10 RM., so kann ihr Ersatz gemäß 8 16 
Abs. 3 FB. nicht verlangt werden. Die Ersatzfähig
keit dieser weniger als 10 RM. betragenden Kosten 
ist nicht etwa deshalb zu bejahen, weil durch die 
darüber hinaus aufgewcndeten Kosten, die nicht ge
eignet waren, die Hilfsbedürftigkeit zu beseitigen, der 
Gesamtaufwand die Zchnmarkgrenze erreicht.

(Urteil des Bundesamts für das Hcimatwesen 
vom 26. März 1928, BFV. Stadt Detmold 
gegen BFV. Stadt Bielefeld

— Ber. L. Nr. 59.28 —
Gründe:

Der Kläger hat den Schuhmacher Josef G. 
nebst Frau und einem dreijährigen Kind in der 
Weise unterstützt, daß er der Familie am 17. und 
18. März 1925 Verpflegung zuteil werden ließ und 
sie am 18. März 1925 mit Fahrkarten bis München 
und Zehrgeld versah. Durch die Verpflegung sind 
2,90 RM. Kosten und durch die Reiseunterstützung 
28,80 RM. Kosten erwachsen. Die Erstattung dieser 
Beträge sowie von 2 RM. für Telephongespräche, 
die er mit dem Beklagten gehabt hat, nebst 25 v. H. 
Aufschlag gemäß 8 17 Abs. 1 FV. fordert der Kläger 
vom Beklagten. Er ist der Auffassung, der Be
klagte habe sich dadurch einer Abschiebung der 
Familie G. schuldig gemacht, daß er am 17. März 
1925 auf die Bitte des G. um Gewährung von Fahr
karten bis München nur solche bis Detmold verab
folgt habe. Der Beklagte bat die Abweisung der 
Klage in Antrag gebracht. Er entgegnet: Frau G. 
habe die Polizeivcrwaltung von Bielefeld am 
17. März 1925 um die Bewilligung eines Fahr
scheins „in Richtung München" gebeten. Daraufhin 
habe die Polizeiverwaltung den Fahrschein gegeben. 
Eine Armenunterstützung sei darin nicht zu finden. 
Auch die vom Kläger gegebene Reiseunterstützung 
zähle nicht zu den crstattungsfähigen Aufwendungen. 
Die Barunterstützung ferner bleibe für jede der 
drei unterstützten Personen unter 10 RM.

Der Vorderrichter hat den Anspruch auf Er
stattung der Telephongebühren abgewiesen und im 
übrigen der Klage stattgegeben. Er sicht auf seiten 
des Beklagten eine Abschiebung der Familie G. 
als gegeben an.

Mit der Berufung macht der Beklagte noch 
geltend: Wie das Bundesamt in dem Urteil vom 
vom 11.Dezember 1926 in Sachen München '/.Det
mold ausgesprochen habe, habe sich der Beklagte 
durch die Gewährung des Reisegeldes für die Fahrt 
von Detmold bis München einer Abschiebung der
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Familie G. schuldig gemacht. Die dem Kläger durch 
diese Art der Unterstützung erwachsenen Kosten seien 
also nicht erstattungsfähig. Die Polizeiverwaltung 
Bielefeld habe, um der Familie G- das Umchejr- 
reisen zu „verleiden" „und Kosten zu sparen", sie 
nur mit Fahrkarten bis Detmold versehen. Zu der 
Maßnahme der Weiterleitung von wandernden Hilfs- 

. bedürftigen auf kurze Strecken seien die an den 
Hauptbahnstrecken gelegenen Verbände gezwungen. 
Karten für die Fahrt nach einem weit entfernten 
Ort zu geben, sei unzweckmäßig, da die Hilfs
bedürftigen die Fahrkarten häufig verkauften. 
Eine Wohnung könne Familien in Anbetracht des 
Wohnungsmangels nicht gewährt werden. Es bleibe 
nur die Unterbringung von Frauen und Kindern in 
der Frauenherberge und von Männern im Obdach
losenasyl übrig. Von diesem Angebot machten nur 
sehr wenige Familien Gebrauch; die übrigen er
klärten, lieber zu Fuß weiterwandern zu wollen. 
In Fällen, wo das Jugendamt zur Abnahme der 
Kinder geschritten sei, hätten sich die Eltern hinterher 
meist nicht mehr um diese gekümmert.

Der Kläger hat widersprochen.
Die Berufung ist begründet.
Das Bundesamt hat in seiner vom Beklagten an- 

zogenen Entscheidung (Mi. 65, S. 63 ff.) dar- 
gelegt, daß die verschiedenen auf dem Reisewege der 
Familie G. liegenden Fürsorgeverbände, darunter 
auch der hier beklagte, ihre Pflicht dieser Familie 
gegenüber vollkommen verkannt haben. Es wird 
hier auf die eingehende Begründung jener Ent
scheidung Bezug genommen. Der Beklagte hat sich 
sonach einer Abschiebung der Familie G. gemäß 
8 17 Abs. 1 FD. schuldig gemacht. Es steht deshalb 
dem Kläger ein Anspruch auf Erstattung der Kosten 
zu, die er zweckmäßigerweise zur Beseitigung der 
Hilfsbedürftigkeit der Familie G. aufgewendet hat.

Nicht zweckmäßig aufgewendet sind, wie sich gleich
falls schon aus der angezogenen Entscheidung ergibt, 
die für die Beförderung der Familie nach München 
aufgewendeten Kosten im Betrage von 28,80 RM. 
Was insbesondere die für das dreijährige Kind ent
standenen Reisekosten anlangt, so würden sie, auch 
wenn sie als zwecknräßig aufgewendet anzuerkennen 
wären, doch deshalb gemäß § 16 Abs. 3 FV. nicht 
erstattungsfähig sein, weil sich ihr Betrag unter 
10 RM. hält; denn da das Fahrgeld für das Kind 
nicht gezahlt worden ist, beläuft sich der auf cs 
entfallende Betrag nur auf den dritten Teil der 
Zehrungs kosten von 10 SHl.i).

Der dann noch von der Rechnung des Klägers 
verbleibende Betrag von 2,90 RM., der von ihm 
für die Verpflegung der Familie G. an Ort und 
Stelle in Detmold verausgabt worden ist, war zwar 
geeignet, für die in Betracht kommende Zeit die 
Hilfsbedürftigkeit zu beseitigen, sein Ersatz kann 
aber nicht verlangt werden. Daß die von dem Kläger 
für jeden Ehegatten aufgewendeten Kosten mehr als 
10 RM. betragen, ist unerheblich. Es kommt nicht 
darauf an, in welcher Höhe Kosten tatsächlich auf
gewendet worden sind; es ist vielmehr festzustellen, 
welchen Betrag die Kosten ausmachen, die geeignet 
waren, die Hilfsbebürftigkeit, wenn auch, wie hier, 
nur zum Teil, zu beseitigen. Betragen diese Kosten 
weniger als 10 RM. oder bleiben sie in tarifmäßiger 
Höhe unter 10 RM., so sind sie gemäß § 16 
Äbs. 3 FV. nicht erstattungsfähig (vgl. Entasch. 
Bd. 67, S. 40 2).

Die Klage unterlag danach in vollem Umfange 
der Abweisung.

i) Zu vgl. Bd. 63 S. 123, II. Jahrg. dieser 
Zertschrift @ 574.

Entscheidungen des Reichsversorgungsgerichkes.
«Maßgebend für die Gewährung der Kinder

zulage für ein uneheliches Kind (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 
ded RBG.) ist der Tag der Zustellung deS ersten, 
die Anerkennung von Db.-F»lgen enthaltenden Be
scheides." (1. Senat vom 4. Mai 1928.)

Dem Kläger war am 27. April 1920 ein Bescheid 
»ugestellt worden, durch den ihm unter dem 20. April 
1920 für die Folgen einer Hornhautentzündung eine 
Teilrente von 15 % gewährt wurde; er war in
zwischen int Jahre 1922 bei der Umanerkennung ab
gefunden worden und beantragte im Jahre 1925 auf 
Grund anderer Kriegsdienstletden die Wieder
gewährung einer Rente, die ihm am 3. Mai 1927 
gewährt wurde.

Am 11. August 1927 beantragte der Versorgungs
berechtigte die Gewährung der Kinderzulage für ein 
am 6. Mai 1921 geborenes uneheliches Kind. Das 
VA?) lehnte durch Bescheid vom August 1927 diesen 
Antrag ab, weil als Zeitpunkt der Anerkennung der 
Folgen der Db?) im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 5 
des RVG?) der Tag der Zustellung des ersten Be
scheides zu gelten habe, der eine solche Anerkennung 
enthalte (vgl. RVBl. 1921 S.436 Nr. 853 Ziffer 4). 
Der erste Bescheid sei aber dem Kläger am 27. April

M Versorgungsamt. 
a) Dienstbeschädigung.
3) Reichsversorgungsgesehes.

1920 zugestellt worden, zu einer Zeit, als das un
eheliche Kind noch nicht erzeugt war. Im Gegensatz 
hierzu hielt das VG?) die im Urteil 1927 ausge
sprochene Anerkennung eines neuen Leidens als 
Db?)-Folge für maßgebend und sprach dem Kläger 
die Kinderzulage zu.

Der Beklagte bezog sich in seinem Rekurs auf den 
Erlaß des RAM?) vom 13. Juni 1922 (RVBl. 1922 
S. 315 Nr. 643). Der Senat schloß sich der Auf- 
faffung des VA?) an. Die im Jahre 1927 neu zu
gesprochene Rente beruhe auch auf der als Db?) 
anerkannten Hornhautentzündung. Die einem Kb?) 
für mehrere Lerden zuerkannte Rente sei als eine 
einheitliche, nicht in Teile zerlegbare Versorgung 
anzusehen. Der Rechtsgrurtd zum Bezug der Rente 
werde hiernach schon mit der ersten Anerkennung 
von Db?)-Folgen geschaffen, die der Bemessung der 
Rente zugrunde liegen. Wenn bei einem Beschädig
ten durch mehrere Bescheide Db?)-Folgen anerkannt 
sind, hat als der für die Gewährung der Kinder
zulage nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 des RVG. maßgebende 
Zeitpunkt der Tag der Zustellung des Bescheides 
zu gelten, in dem erstmalig ein Leiden als Folge 
einer Db?) anerkannt worden sei.

*) Versorgungsgericht.
°) Reichsarbeitsministeriums. 

Kriegsbeschädigten.
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„Für die Entscheidung über die Ernährerfrage 
nach § 45 Abs. 1 des RBG. kommt es nicht darauf 
an, ob die sonstigen Einkünfte der Eltern Ein
kommen im Sinne des 8 45 Abs. 2 a. a. O. sind." 
(9. Senat vom 19. April 1928.)

Ein Elternpaar erstrebte Elternrente nach einem 
verschollenen und für tot erklärten Sohn, die das 
VG. versagt hatte. Der Senat wies den Rekurs 
der Eltern gegen das Urteil des VG. zurück. In 
der Begründung dieser Entscheidung wird ausgeführt, 
ixifo es sich bei der Beurteilung der Bedürftigkeit der 
Eltern in der Hauptsache um eine Rechtsfrage 
handele, deren Entscheidung von der Erfüllung der 
bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen abhängig 
sei. Bezüglich der Ernährerfrage hätten die Ver
sicherungsbehörden dagegen völlig freie Hand in dem 
Nahmen, der in folgender Weise umschrieben wird: 
Durch den Ausdruck „der Ernährer" wird zum 
Ausdvuck gebracht, daß nicht schon Ernährer ist, wer 
zum Lebensunterhalt beiträgt, sondern nur der, 
dessen Leistungen die Grundlage für den Lebens
unterhalt bilden, ohne die die Eltern ihr Leben nicht 
fristen könnten, sondern in Not geraten müßten, 
dessen Leistungen also die Eltern vor Not schützen 
(vgl. Entsch. des RVG. Band 6 S. 235 Nr. 62).

Bei ihrer Entscheidung nach pflichtmäßigem Er
messen sei für die Versorgungsbehörden insbeson
dere die Altersgrenze des ß 45 Abs. 2 und der dort 
verwendete Begriff des Einkommens und der Er
werbsunfähigkeit ohne Bedeutung. Einkünfte, die, 
wie die Erwerbslosenunterstützung oder freiwillige 
Unterhaltsbeiträge nicht unterhaltspflichtiger Per
sonen, nach Abs. 2 nicht zum Einkommen zu rechnen 
sind, ungenutzte Vermögen, das die Feststellung der 
Bedürftigkeit nach Abs. 2 nicht hindern würde, 
müssen hier berücksichtigt werden. Nach Höhe und 
Regelmässigkeit dieser Einkünfte, nach Art und Um
fang des ungenutzten Vermögens muß beurteilt, 
werden, ob der Verstorbene überhaupt Unterhalts
beiträge leisten würde oder ob das, was er geleistet 
hat oder jetzt leisten würde, ihn als „den Er
nährer" nach allgemeiner wirtschaftlicher Er
fahrung erscheinen läßt. Die Entscheidung über 
die Ernährerfrage hänge also ganz von den Um
ständen des einzelnen Falles ab. Diese Frage ist 
im wesentlichen eine Tatfrage. Bei der Prüfung 
des vorliegenden Falles kam der Senat zu der Auf
fassung, daß der betr. Sohn nicht der Ernährer ge
worden sein würde, weil nicht anzunehmen sei, daß 
er zu den Unterhaltskosten der Eltern einen Betrag 
beigestei ert haben würde, der sich von der Höhe der

Erwerbslosenunterstützung nicht allzuweit entfernt 
hätte. Der Senat hat sich nicht davon überzeugen 
können, daß der Verstorbene selbst als qualifizierter, 
bei den Eltern wohnender Arbeiter einen so hohen 
Unterhaltsbeitrag hatte leisten können und — mit 
Rücksicht auf die beträchtliche Erwcrbslosenunter- 
stützung — hätte entbehren wollen.

Die Ernährerfrage wurde deshalb verneint.

„Eine im Spruchverfahren abgegebene Erklärung, 
durch die der Anspruch des Klägers ganz oder teil
weise anerkannt wird, kann nicht widerrufen werden." 
(Vgl. Entsch. des RVGer. Band 3, S. 214, Nr. 71.) 
(1. Senat vom 3. April 1928.)

In Verfolg eines längeren Streitverfahrens gab 
der Beklagte durch schriftliche Mitteilung die Er
klärung ab, daß er für das beklagte Leiden Db. im 
Sinne der Entstehung anerkenne und bereit sei, dem 
Kläger eine Rente für eine Minderung der Er
werbsfähigkeit um 40 v. H. zu gewähren. Als der 
Kläger hierauf den Streit fortsetzte, weil ihm die 
Rente zu gering erschien, forderte das VersGer. ein 
neues ärztliches Gutachten ein. Dieses stellte fest, 
daß bei dem Kläger nur Beschwerden hysterischer 
Natur vorlägen, die nicht als Folge einer Db. anzu
sehen seien. Der Beklagte zog hierauf sein früheres 
Angebot zurück. Das VersGer. aber hielt dieses für 
bindend und erkannte auf Gewährung der diesem 
Angebot entsprecheirden Rente.

Gegenüber dem Rekurs des Beklagten gegen 
dieses Urteil trat der Senat der Auffassung des 
VersGer. in vollem Umfange bei. Bei der vom Be
klagten abgegebenen Erklärung handele es sich nicht 
um ein tatsächliches Zugeständnis, Lessen Widerruf 
unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. Entsch. des 
RVGer. Band 3, S. 214, Nr. 71) zulässig ist; sie sei 
auch nicht als ein Vergleichsangcbot aufzufassen, 
das der Annahme der Gegenpartei bedarf und 
mangels einer solchen seine bindende Wirkung ver
liert. Die Erklärung enthielt vielmehr eine An
erkennung, für deren Widerruf oder Zurücknahme 
das Gesetz keine Handhabe bietet. Denn soweit die 
Parteien den Anspruch anerkennen, gilt nach 8 12» 
Abs. 3 des VerfGes. der Streit als erledigt. Die 
Spruchinstanzen seien damit einer sachlichen Nach- 
prüfurrg des Anspruches enthoben (vgl. Entsch. des 
RVGer. Baird 2, S. 138, Nr. 63). Der Rekurs des 
Beklagten wurde deshalb als unbegründet zurück
gewiesen. El.

Aechksauskünfke.
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Direktor Kürske, Lerlin.NeuköNn. Kalser»FrleLrlch.Str. 189.'90. — Die Auskünfte

werden unverbindlich erteilt.
Gebührenfreiheit zugunsten der Fürsorgesuchenden 
und Fürsorgeempfänger (8 28 FB.) und der Für- 

sorgcverbänbe (ReichSgerichtskoftengcsetz usw.).
(An frage des Bezirksfürsorge

verbandes F. (Bayern). .
In einer Forderungssache — Ersatz von Fürsorge- 

anfwendungen — ersuchten wir ein sächsisches Amts
gericht um die Erlassung eines Zahlungsbefehles. 
Das genannte Gericht machte die Erlassung von der 
vorherigen Bezahlung einer Gebühr von 50 Pf. und 
des Portos von 15 Pf., also insgesamt 65 Pf., ab- 
lfängig. In einem diesbezüglichen Antwortschreiben 
iviesen wir auf 8 23 NFB. hin und bemerkten noch, 
daß nach dem Bayer. Kosten- und Stempelgesetz 
die deutschen öffentlichen Behörden im Verfahren vor 
den Gerichten Gebührenfreiheit genießen.

In der Rückantwort des Gerichts wurde nun her- 
vorgehoben, daß die im 8 28 RFV. vorgesehene 
Gebühren- und Stcmpelfreiheit nicht für bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten, Mahnverfahren usw. gelte, wo
bei auf eine eigene Entscheidung und auf jene des 
im Beschwerdeverfahren von einem Bayer. BFV. 
angerusenen Landgerichts ausdrücklich Bezug ge
nommen ist. Die Gebührenforderung stütze sich auf 
8 31 mit 88 74, 77 des GKG., weil die Bezirks
fürsorgeverbände nach 8 90 des gleichen Gesetzes 
keine Gebührenfreiheit haben.

Wir 7)alten die Gebührenforderung des sächsischen 
Amtsgerichts nicht für berechtigt, sind vielmehr der 
Auffassung, daß der 8 28 RFV., da er schlechtweg 
Gebührenfreiheit gewährt — jedenfalls nach
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seinem Wortlaut — auch die Gebührenfreiheit in 
bürgerlichen R-echtsstreitigkeiten umfaßt.

In dieser Auffassung werden wir ganz besonders 
bestärkt durch die Begründung zum Beschlüsse des 
Zivilsenats des Obersten Landesgerichts München 

.vom 18.März 1927, Ziffer 4 Reg. VI, Nr. 19/1926, 
betr. die Festsetzung von Notariatsgebühren für die 
Errichtung von Urkunden zu Gunsten des BFV.

Da die Fälle, daß, insbesondere in das sächsische 
Industriegebiet, auch in das übrige norddeutsche 
Gebiet abgewanderte Hilfsbedürftige von bayerischen 
Behörden — Fürsorgeverbänden — zwangsweise 
belangt werden müssen, nicht gerade selten sind, 
dürfte an der Klarstellung dieser Gebührensrage all
gemein Interesse bestehen.

Antwort.
§ 28 FV. ist nach seinem Wortlaut u. E. eine 

Vorschrift, die zu Gunsten der F ü r s o r g'e - 
suchenden und Fürso.geempfänger er
gangen ist, nicht aber auch zu Gunsten der Für
sorgeverbände. Wenn dort auch von „Ersatz einer 
nach dieser Verordnung zu leistenden Unterstützung" 
die Rede ist, so kann sich diese Bestimmung unserer 
Ansicht nach, im Zusammenhänge mit dem Vorher
gehenden betrachtet, nur auf Verhandlungen und 
Urkunden usw. beziehen, die eine vom Fürsorge- 
verbande geforderte Sicherstellung des Ersatzes be
zwecken, z. B. durch Abschluß von Rentenverträgen, 
Bestellung von Hypotheken und Verpfändung von 
Vermögenswerten (§ 9 der Reichsgrundsätze). Für 
diese Auffassung sprechen auch die Worte „zu 
leistenden" (nicht „geleisteten") Unterstützung. Die 
Frage dagegen, inwieweit Fürsorgeverbände 
Gebührenfreiheit in Sachen der streitigen und frei
willigen Gerichtsbarkeit genießen, ist lediglich in 
den Gerichtskostengesetzen geregelt. In Betracht 
kommt zunächst § 90 des Deutschen > Gerichtskosten
gesetzes, der im Abs. 2 bestimmt, daß die landesgesetz
lichen Vorschriften, welche für gewisse Rechtssachen 
oder für gewisse Personen im Verfahren vor den 
Landesgerichten Gebührenfreiheit gewähren, durch 
dieses Gesetz (Deutsches Gerichtskostengesetz) nicht 
berührt werden. In Preußen ist in dieser Hinsicht 
(in den §§ 8 und 115 des preußischen Gerichtskosten
gesetzes) u. a. bestimmt, daß ,^die Gemeinden in 
Armenangelegenheiten" von der Zahlung der Ge
richtsgebühren befteit sind. Hierbei ist allerdings 
zu berücksichtigen, daß diese Fassung den neuen 
fürsorgerechtlichen Verhältnissen nicht mehr Rechnung 
trägt, da nicht von Genwinden sondern von Für- 
sorgeverbänden die Rede sein mutzte. Es kommt also 
im vorliegenden Falle darauf an, festzustellen, ob 
auch in Sachsen eine derartige Bestimmung getroffen 
ist. Sollte sie in derselben Weise wie für Preußen 
ergangen sein, so würde es sich noch weiter ftagen, 
ob auch außersächsischen Fürsorgeverbänden Ge- 
bührenfteiheit zugestanden ist. Preußen hat in diesem 
Punkte bestimmt, daß die Befteiung auch äußer- 
preußischen Verbänden gewährt werden darf, wenn 
der außerpreußische Staat Preußen gegenüber die 
gleiche Rücksicht übt. K.

Haftung deS nach 8 7 Abs. 2 FV. endgültig ver
pflichteten BerbandeS bei fortgesetzter Hilfsbedürftig- 
keit aus 8 15 a. a. O. unter Berücksichtigung von 

Tatumständen ,;u 8 7 Abs. 3 a. a. O. 
Anfrage des Städtischen Wohlfahrts

und Jugendamts E.
Die Witwe mußte von uns wegen Hilfs

bedürftigkeit unterstützt werden. Am 6. Februar 
1928 zog sie von hier nach N. in den Haushalt

ihrer dort wohnenden verheirateten Tochter. Bereits 
am 8. Februar 1928 beantragte sie beim Bezirks
fürsorgeverband N. Unterstützung, und bat um Aus
nahme in ein Altersheim. Unterm 22. Februar 
1928 ersuchte uns der Fürsorgeverband N. um Er
stattung der durch die Aufnahme in ein Altersheim 
entstehenden Kosten. Wir lehnten den Erstattungs
anspruch gemäß § 7 Abs. 3 FV. ab, da durch Auf
nahme der Witwe U. in den Haushalt ihrer Tochter 
der Bezirksfürsorgeverband N. endgültig zur Für
sorge verpflichtet ist. Letzterer ist mit der Ab
lehnung seines Anspruchs nicht einverstanden, da die 
Witwe Y. lediglich nach N. gekommen sei, um sich 
in ein Altersheim aufnehmen zu lassen. Seit dem 
23. März 1928 befinde sich die Witwe Y. in dem 
Pflegeheim Z. Sie habe sich nur besuchsweise bei 
ihrer Tochter in N. aufgehalten, so daß nur ein 
unerheblicher Zwischenaufenthalt in N. in Frage 
käme. Der hiesige Bezirksfürsorgeverband sei daher 
gemäß § 9 FV. zur Tragung der Anstaltskosten end
gültig verpflichtet.

Wir sind der Ansicht, daß die Witwe D. mit der 
Aufnahme in den Haushalt der Tochter den ge
wöhnlichen Aufenthalt im Bezirksfürsorgeverband N. 
erworben hat, und somit dieser endgültig zur Für
sorge verpflichtet ist.

Antwort.
Unserer Ansicht nach ist der dortige Verband 

ersatzpflichtig.
Wenn der Bezirksfürsorgeverband N. seinen Er

satzanspruch auf 8 9 Abs. 2 FV. stützt, so geht dies 
allerdings fehl. Denn im vorliegenden Falle ist die 
Hilfsbedürftigkeit nicht erst während des Aufent
halts im Altersheim oder bei der Entlassung daraus 
eingetreten (8 9 Abs. 2 FV.), sondern sie bestand 
bereits vorher. Wir setzen dabei voraus, daß die 
Hilfsbedürftigkeit durch den Zwischenaufenthalt bei 
der Tochter der Unterstützten nicht unterbrochen war. 
Unter diesen Umständen kann es sich nur noch ftagen, 
ob der Bezirksfürsorgeverband N. seinen Anspruch 
aus 8 12 a. a. O. herleiten kann. Diese Frage 
möchten wir aber bejahen. Zunächst erscheint es 
überhaupt zweifelhaft, ob der Aufenthalt der 
Witwe D. bei ihrer Tochter als Aufenthalt im Sinne 
des 8 7 Abs. 3 a.a.O. (Eintritt in Wohnung und 
Haushalt der Tochter) anzusehen ist, da ein solcher 
Aufenthalt nur anzunehmen sein dürfte, wenn er 
nicht nur vorübergehender Natur ist. Selbst wenn 
es sich aber um einen Aufenthalt im Sinne des H 7 
Abs. 3 gehandelt haben- sollte, so wäre zu berück
sichtigen, daß die rechtliche Wirkung dieses Tat
bestandes nur so lange währte, als ein Familicn- 
zusammenhang bestand. Siehe Entscheidung des 
Bundesamts für das Heimatwesen vom 29. Oktober 
1927 in Sachen Stadtroda gegen Jena, abgedruckt 
in unserer Zeitschrift, 3. Jahrg. S. 622. Da hier 
indes bei Eintritt der Hil^bedürstigen in das 
Altersheim der Familienzusammenhang gelöst wurde, 
so konnte von diesem Zeitpunkt ab 8 7 Abs. 3 FV. 
nicht mehr angewendet werden, und es lebte nuw 
mehr die frühere Verpflichtung des aus 8 7 
Abs. 2 a.a.O. endgültig verpflichteten Verbandes 
wieder auf*).

Der Ersatzanspruch des Bezrrksfürsorgever. 
bandcs N. erscheint uns daher im Hinblick auf 
8 15 FV. begründet. Siehe im übrigen unsere 
Auskunft im 4. Jahrg. S. 37 erste Auskunft). K.

i) Siehe auch jetzt Entscheidung des Bundes
amts vom 20. Juni 1928 in Sachen Hamburg gegen 
Ostprignitz, 4. Jahrg., S. 263 dieser Zeitschrift.
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Tagungskalender.
17. bis 21. September, F r e i b u r g 

i. Baden. Hauptversammlung .des Evangelischen 
Vereins der Gustav-Adolf-Stiftüssg. -

19. b i s 20. September, Hamburg. 
Erste deutsche Tagung für psychische Hygiene. 
(Näheres durch Herrn Prof. Weygandt, Hamburg 22, 
Friedvichsberg.)

19. bis 20. September, Flensburg. 
Tagung des Verbandes der Deutschen Berufs
genossenschaften. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin W 9, Köthener Str. 37.)

21. bis 25. September, .Königsberg. 
Kongreß für Innere Mission. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin-Dahlem, Zietenttr. 24.)

22. bis 23. September, L u d w i g s l u st, 
Schweizerhaus. Gildentreffen der Gildenkreise 
Mecklenburg. Hamburg und Berlin. (Näheres durch 
Max Martin, Schwerin i. M., Königstr. 19.)

23. bis 24. September, Löbau-Sach- 
s e n. Sächsischer Gemeindebeamtentag. (Näheres in 
der Geschäftsstelle des Sächsischen Gemeindebeamten
bundes, Dresden-N., Antonstr. 33.)

24. bis 28. September, Regensburg. 
Dorfcaritas-Konferenz. (Näheres in der Geschäfts
stelle des Deutschen Caritasverbandes e. V., Frei- 
burg/Br., Werthmannhaus.)

24. bis 29. September, Rom. Inter
nationale Tuberkulosekonferenz. Themen: Filtrier- 
bare Formen des TuberkulosebazilluS — Die Diag
nostik der kindlichen Tuberkulose — Die Organi- 
sation der Tuberkulosebekämpfung aus dem Lande.

25. bis 26. September, Breslau. Jahres
versammlung ' 's Deutschen Städtetages. (Näheres 
in der Geschäftsstelle: Berlin NW 40, Alsenstr. 7.)

26. b i s 28. September, München. 
Tagung des Fünften Wohlsahrtsverbandes. 
Thema: Ernährung und Alter. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin N24, Oranienburger Str. 13/14.)

28. September b i s 1. Oktober, Co - 
b l e n z. 32. Hauptversammlung des Bundes Deut
scher Bodenreformer. (Näheres in der Geschäfts
stelle: Berlin NW 87. Lessingstraße 11.)

29. September, München, Großer Mu
seumssaal, Promenadenstr. 12. Hauptversammlung 
des Bundes für Frauen- und Jugendschutz, Deut
schen Nationalkomitees zur Bekämpfung des Mäd
chenhandels, der Fachgruppe der Fürsorgerinnen an 
Polizei- und Pflegeämtern. Thema: Die Wirkungen 
des neuen Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten. (Näheres in der Geschäftsstelle des 
Bundes für Frauen- und Jugendschutz: Berlin 
W 35, Derfflingerstr. 8.)

29. bis 30. September, Koblenz. Be
amtenheimstättentagung. (Näheres in der Heim
stättengesellschaft der dt. Beamtenschaft m. b. H/, 
Berlin-Eichkamp, Buchenweg 3.)

29. September bis 2. Oktober, Dres
den. 9. große öffentliche Herbsttagung des Bundes 
Entschiedener Schulreformer. Thema: Beruf —

Mensch — Schule. (Näheres durch Lehrer Queisser, 
Lausa b. Dresden.)

30. September bis 3. Oktober, Dres
den. Tagung der Kriminalbiologischen Gesellschaft. 
Themen: Wesen und Systematik des biologischen 
Typs. — Die Bedeutung der biologischen Persönlich
keitstypen für die Strafrechtspflege. — Typen im 
Strafvollzug. — Die Methode der kriminalbiologischen 
Untersuchung.

Oktober, Paris, 6ongrös International 
de Psychologie appliqu6e.

Oktober. Hauptausschußsitzung des Allge
meinen Fürsorge-Erziehungstages. (Näheres wird 
noch bekanntgegeben.)

7. Oktober, Rotkreuztag. (Näheres in der 
Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes, Ber
lin W 10, Corneliiusstratze 4 b.)

12. bis 13. Oktober, Nürnberg. Tagung 
der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten. (Näheres wird noch bekannt- 
schlechtskrankheiten. Themen: Stand der Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten in England, den 
romanischen und den nordischen Ländern. — Grün
dung von Arbeitsgemeinschaften auf dem Gebiete 
der Geschlechtskrankheiten. (Näheres wird noch be
kanntgegeben.)

13.0 k t o b e r, Be r l i n 0, Petersburger Str. 4. 
Tagung des Berliner Ausschusses zur Bekämpfung 
der Schmutz- und Schundliteratur und des Unwesens 
im Kino. (Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin 
C 2, Poststr. 16.)

14. Oktober, Berlin, Rathaus, Zim
mer 109. Tagung der Vereinigten Deutschen Prü
fungsausschüsse für Jugendschriften. Thema: Aus
wirkungen des Gesetzes zur Bewahrung der Jugend 
vor Schund- und Schmutzschriften. (Näheres in der 
Geschäftsstelle Hamburg, Langenhorn 2.)

15. bis 19. Oktober, Chicago. Kongreß 
für öffentliche Gesundheitspflege. (Näheres wird 
noch bekannt gegeben.)

23. b i s 24. O k t o b e r, M ü n ch e n. Tagung des 
Hauptausschusses des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge. Themen: Stand der 
Kommissionsberatungen über eine Revision der Reichs
grundsätze zur RFB. — Das Bcwahrungögesetz vom 
Standpunkt der Praxis. — Die Fürsorge für hilfs
bedürftige Minderjährige vom Standpunkt der Er
ziehung. — Erziehungsfürsorge für Kriegerwaisen 
und Kinder von Kriegsbeschädigten. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Frankfurt a. M.. Stiftsstr. 30.)

23. bis 26. Oktober, Haag. XIII. Inter- 
nationale Notkreuz-Konferenz. (Näheres in der Ge
schäftsstelle des Deutschen Noten Kreuzes, Berlin 
W 10, Corneliusstr. 4 b.)

25. Oktober, Berlin. Rathaus, Bürgersaal, 
Eingang Königstraße. Ordentliche Generalversamm
lung des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen 
e. B. (Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin-Char- 
lottenburg, Berliner Str. 137.)

26. bis 28. Oktober, Berlin. Tagung für 
Eugenik, veranstaltet vom Deutschen Bund für
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Volksaufartung. Themen: Eugenik und Volk — 
Eugenik und Schule — Eugenik und Familie. 
(Näheres durch die Geschäftsstelle des Bundes für 
Volksaufartung, Berlin, SW 61, Gitschiner Str. 109.)

Anfang November, Nürnberg. Tagung 
des Deutschen Vereins gegen den Alkoholismus. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin-Dahlem, 
Werderstr. 16.)

4. bis 7. November, Münster i. W. 
Jahresversammlung des Deutschen Vereins gegen 
den Alkoholismus. (Näheres in der Geschäftsstelle 
Berlin-Dahlem, Werder Str. 16.)

Januar 1929, Frankfurt a. M. Neichs- 
tagung der Arbeiterwohlfahrt. (Näheres in der Ge
schäftsstelle des Hauptausschusses für Arbeiterwohl
fahrt, Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 8.)

Lehrgänge und Kurse.
Herbst, M ü n st e r i. W. Lehrgang über soziale 

Fürsorgearbeit, veranstaltet vom Seminar für Für
sorgewesen beim Institut für Wirtschafts- und So
zialwissenschaften der Universität. (Näheres in der 
Geschäftsstelle: Münster i. W., Johannisstr. 9.)

17. September bis 18. Dezember, Ber
lin-Spandau. Nachschulungslehrgang für 
männliche Wohlfahrtspfleger, veranstaltet vom 
Evangelischen Johannesstift. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin-Spandau.)

24. bis 29. September Berlin. Ferien
kurse im systematischen Aufbau für auswärtige 
Sozialbeamte, veranstaltet von der Verwaltungs
akademie Berlin. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin W 8, Charlottenstr. 60/51.)

24. bis 29. September, Berlin-Char
lottenburg. III. Psychotechnischer Lehrgang, 
veranstaltet von dem Deutschen Institut für wirt
schaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung in 
Verbindung mit der Deutschen Reichsbahn-Gesell- 
schaft und der Gesellschaft für Industrielle Psycho- 
technik. (Näheres in der Geschäftsstelle Berlin W 8, 
Französischcstr. 25/26.)

Oktober, Amsterdam. Kongreß und Aus
stellung auf dem Gebiete der Arbeit für nicht voll
wertige Arbeitskräfte. (Näheres in der Geschäfts
stelle: Amsterdam, Heerengracht.)

Oktoberab, Berlin. Kindergärtnerinnen- 
kursus für Abiturientinnen, veranstaltet vom 
Jugendheim Charlottenburg. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin-Charlottenburg, Goethestr. 22.)

Oktober 1928 bis Ende März 1929, 
Berlin. Lehrgang zur Ausbildung deutscher 
Lehrkräfte in der Montessori-Methode, veranstaltet 
von der Deutschen Montessori-Gesellschaft e. V. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin NW 87, 
Cuxhavener Str. 7.)

1. Oktober ab, Jena. Einjähriger Kursus 
für die Arbeit in Psychopathen- und Fürsorge- 
erziehungöheimen. (Anmeldungen und Anfragen 
an TrüperS Erziehungsheime, Jena, Sophienhöhe.)

1. Oktober, Berlin. Seminar für Psycho- 
pathenfürsorge und Erziehung. (Näheres durch den 
Deutschen Verein zur Fürsorge für jugendliche 
Psychopathen, Berlin W 35, Potsdamer Str. 118e.)

Wintersemester 1928/29, Münster i. W. 
Lehrgang für Fürsorgearbeit. (Näheres im Seminar 
für Fürsorgewesen, Münster i. W., Johanniö- 
gasse 9.)

1. bis 6. Oktober, Berlin. Sexualwissen
schaftliche Woche, veranstaltet vom Institut für 
Sexualwissenschaft für Lehrer und Erzieher. Themen 
u. a.: DaS Sexualproblem im Unterricht. — Strafe 
und Sexualität. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin NW 40. Beethovenstr. 3.)

1. bis 6. Oktober, Berlin-Neukölln. 
Fortbildungslehrgang für Lehrer und Lehrerinnen 
an Taubstummenanstalten, veranstaltet vom Zentral
institut für Erziehung und Unterricht. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Berlin W 35, Potsdamer Str. 120.)

I. bis 10. Oktober, München. Kursus 
zur Fortbildung von Sportärzten. (Näheres durch 
die Bayerische Landcsturnanstalt, München.)

7. bis 14. Oktober, JugendburgFreus- 
b u r g a. d. Sieg. Frauenwoche, veranstaltet von 
der Freusburg - Arbeitsgemeinschaft für Lebens
erneuerung.

8. bis 16 Oktober, Berlin-Spandau. 
Lehrgang zur Einführung in das Verständnis für 
gesunde Leibesübungen und für Jugendpflege für 
Regierungsdirektoren, Regierungsdezernenten, Land
räte und Aezirksjugendpfleger an der Preußischen 
Hochschule für Leibesübungen.

II. bis 31. Oktober, Berlin. Lehrgang 
für Tuberkulose-Fürsorgerinnen, veranstaltet vom 
Deutschen Zeniral-Komitee zur Bekämpfung der Tu
berkulose. (Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin 
W 9, Königin-Augusta-Str. 7.)

29. Oktober bis 23. Februar 1929. Ber- 
l i n. Beginn des Wintersemesters der Verwaltungs
akademie. Dhemengruppen: Einführende Vorlesun
gen. — Staats- und Wirtschaftswissenschaften. — 
Rechtswissenschaften. — AuSlandSwisfenschaft. — 
Spezielle Fachvorlesungen und Übungen. (Anmeldun
gen an das Sekretariat der Verwaltungsakademie, 
Berlin W 8. Charlottenstr. 50/51.)

5. N ovember bis Anfang Februar 
1029, Düsseldorf. Zweiter Nachschulungslehr
gang für männliche Beamte und Angestellte der 
Wohlfahrts-, Gesundheits-, Jugend-, Wohnungs
und Unterstüßungsämter, der Arbeits- und Berufs
ämter, des Versicherungswesens. Veranstaltet vom 
Verein für Säuglingsfürsorge und Wohlfahrtspflege 
im Reg.-Bez. Düsseldorf in Gemeinschaft mit der 
Niederrheinischen Verwaltungsakademie. /Näheres 
in der Geschäftsstelle Düsseldorf, Cecilienallee 2.)

1. b i ö 13. N o v e m b e r, K ö l n. Wiederholungs- 
I und Fortbildungslehrgang für staatlich geprüfte
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Krankenpflegerinnen. (Näheres durch die Städtische 
Krankenanstalt Lindenburg, Köln.)

1. November bis 28. Februar 1929, B e r - 
l i n. Nachschulungslehrgang der Wohlfahrtsschule 
des Sozialpolitischen Seminars der Deutschen Hoch
schule für Politik. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin W 56, Schinkelplatz 6.)

4. bis 15. Dezember, Königsberg. Nach
schulungslehrgang für männliche Wohlfahrtspfleger.

(Näheres in der Wohlfahrtsschule, Königsberg, 
Gr. Domplatz 3.)

Januar 1929. Reichsunfallverhütungswoche, 
veranstaltet vom Verband der Deutschen Berufs
genossenschaften unter Mitarbeit der zuständigen 
Behörden.

Januar 1929, Frankfurt a. Main. Nach
schulungslehrgang der Wohlsahrtsschule für Hessen- 
Nassau und Hessen. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Seiterlstr. 32 p.)

Zeikschnfkenbiblrographie.
Übersicht für August 1928, bearbeitet von Sofie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin.

Allgemeine Fürsorge.
Grundlagen und Inhalt der Zweiten Verordnung 

des Preußischen Ministers für Volkswohlfahrt über 
Fürsorgeleistungen, Min.-Rat Wittelshöfer, Berlin, 
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 24. 21. August 
1928.

Die preußische Zweite Verordnung über Fürsorge
leistungen, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. ösf. 
u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Die Bedeutung der privatrechtlichen Unterhaltspflicht 
für das Sozialversicherungs-, Versorgungs- und 
Fürsorgerecht, Werner Gundermann, Magdeburg, 
Soziale Praxis, Nr. 32. 9. August 1928.

Erstattung der Kosten des Armenanwalts durch den 
Staat bei den zwischen dem 1. und 20. Juli 1928 
anhängig gewesenen Sachen, Theodor Sonnen, 
Juristische Wochenschrift, Nr. 34/35. 25. August 
1928.

Die Staatsfürsorge für die Verarmten, Dr. Ludwig 
Greil, Berlin, Kommunale Blätter der SPD., 
Berlin, Nr. 8. August 1928.

Die Familie im Fürsorgerecht (Schluß), Dr. Walter 
Nothgangel, Nürnberg, Zeitschrift für das Heimat
wesen, Nr. 22/23. l./ll. August 1928.

Fürsorge für Ausländer und Heimatlose, Amts
gerichtspräsident Dr. Riß, M.-Gladbach, Vinzenz- 
Blätter, Nr. 8. 1928.

Das Gesetz zur Regelung der Liquidations- und Ge
waltschäden (Kriegsschädengesetz), Juristische 
Wochenschrift, Nr. 31/32. 4./11. August 1928.

Die Entwicklung der städtischen Wohlfahrtspflege, 
Stadtrat Muthesius, Berlin-Schöneberg, Kommu
nale Sozialpolitik, Nr. 8. August 1928.

Die sozialen Aufgaben der Kommunalpolitik, Gustav 
Büß, Oberbürgermeister, Berlin, Kommunale So
zialpolitik, Nr. 8. August 1928.

Aufbau und Leistungen der staatlichen Wohlfahrts
pflege in Hamburg, Senator Paul Neumann, 
Hamburg, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 15. 1. August 
1928.

Die Seemanns- uird Schifferfürsorge in Pommern, 
Pastor R. Münchmeyer, Pommersche Wohlfahrts
blätter, Nr. 11. August 1928.

Crimmitschau 1903/1928, Hugo Dressel, Gewerk
schafts-Zeitung, Nr. 33. 18. August 1928.

Zur neuesten Entwicklung der Kleinrentnerfürsorge, 
Oberbürgermeister a. D. Cuno, Hagen, Deutsche

Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. August 
1928.

Reichstagsanträge zu einem Rentnerversorgungs
gesetz, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. 
priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Die gegenwärtige Lage der Kleinrentner unter be
sonderer Berücksichtigung der Verhältnisse der 
Stadt Freiburg i. B., Bertel Mayer - Montfort, 
Freiburg i. B., Archiv für Soziale Hygiene und 
Demographie, Nr. 4. 1928.

Aus der Kleinrentnerfürsorge, Wohlfahrtsnachrichten 
der Stadt Altona, Nr. 9/10. Juni/Juli 1928.

Die Sorge der Arbeiter für chr Alter, Hermann 
Schlimme, Die Arbeit, Nr. 8. 1928.

Die Altersfürsorge in Dortmund, Dortmunder Wohl
fahrtsblätter, Nr. 8. 1. August 1928.

Beitragslose Altersversorgung in der Gesetzgeb', rg 
des Auslands, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Die Zehnte Deutsch-österreichische Fürsorgetagung, 
Hofrat Dr. Wilhelm Hecke, Wien, Soziale Praxis, 
Nr. 31. 2. August 1928.

Das neue freiburgische Gesetz über die Armenpflege 
und die Wohltätigkeit, Dr. Emile Savoy, Fri
bourg, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 
Nr. 5. August 1928.

Soziale Fürsorge in Santiago, Dr. Dütrel, Berlin, 
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 4. 
Juli 1928.

Ländliche Wohlfahrtspflege.
Ein internationales Programm ländlicher Wohl

fahrtsarbeit, Okonomierat Lemcke, Berlin, Soziale 
Praxis, Nr. 34. 23. August 1928.

Zum Ausbau der ländlichen Jugendwohlfahrtspflege, 
Kommunalpolitische Blätter, Nr. 14. 25. Juli 1928. 

Ländliche Jugendwohlfahrt, Ilse von der Wense, 
Celle, Soziale Berufsarbeit, Nr. 7/8. Juli/August 
1928.

Allgemeine Fürsorge. Grundsätzliches.
Die soziale Bedeutung weltwirtschaftlicher Ver

flechtungen, Reichsarbeitsminister Rudolf Wissell, 
Der Heimatdienst, Nr. 15. 1. August 1928.

Bedeutung uird Fortschritte der Wohlfahrtspflege, 
Landeshauptmann Horion, Die Wohlfahrtspflege 
in der Rheinprovinz, Nr. 16. 16. August 1928.
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Planwirtschaft in der Wohlfahrtspflege, Stadtrat Dr. 
Muthesius, Schöneberg, Die Wohlfahrt, Nr. 9/10. 
16. August 1928.

Die Gefährdung der Grundsätze der Individualisie
rung und Subsidiarität durch die.wiederholten Ab- 
änderungen des Fürsorgerechts, Badische Wohl
fahrtsblätter, Nr. 6. Juli 1928.

Mehr Planmäßigkeit in der Fürsorgegesetzgebung, 
Arbeiterwohlfahrt, Nr. 55. 1. August 1928.

Gegenwartsfragen der Kommunalpolitik, Vizepräsi
dent Dr. Elsas, Berlin, Zeitschrift für Kommunal
wirtschaft, Nr. 16. 25. August 1928.

Von der individuellen zur sozialen Wirtschaft, Zen
tralblatt der christl. Gewerkschaften Deutschlands, 
Nr. 15. 1. August 1928.

Klippen der sozialen Fürsorge, Dr. Holmuth Sohnrey, 
Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 8/9. 
August/September 1928.

Versicherung oder Fürsorge in der Kvankenhilfe? 
Min.-Dir. Dr. Grieser, Berlin, Die Kranken
versicherung, Nr. 16. IO. August 1928.

Auf dem Wege zum Fürsorgestaat, Sanitätswarte, 
Nr. 17. 24. August 1928.

Wohlfahrtspflege als Wissenschaft, Gerhard Müller, 
Magdeburg, Magdeburger Amtsblatt, Nr. 33. 
18. August 1928.

Zu dem Thema: Menschenbehandlung beim Büro
personal und der Lehre von der Menschenbehand- 
lungstechnik, Dr. Werner, Mainz-Mombach, Der 
angestellte Akademiker, Nr. 7/8. 16. August 1928.

Internationale Fragen der Wohlfahrtspflege.
Der Internationale Kongress ■ für Wohlfahrtspflege 

und Sozialpolitik .in Paris im Juli 1928, 
S. Wronsky, Berlin, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege, Nr. 5. August 1928.

Der Pariser Internationale Kongress für Wohl
fahrtspflege und Sozialpolitik, S. Wronsky, Berlin, 
Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 16. 5. August 1928.

Internationaler Fürsorgekongreß in Paris, 8. bis 
13. Juli 1928, Dr. Liefmann, Frankfurt a. M., 
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 23/24. 
11./21. August 1928.

Internationaler Kongress für öffentliche und private 
Fürsorge, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. 
u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Gesamteindrücke von den internationalen Fürsorge
kongressen in Paris, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Die Internationalen Fürsorgekongresse in Paris, 
Soziale Praxis, Nr. 33. 16. August 1928.

Die Internationale Soziale Doppelwoche in Paris, 
Adele Beerensson, Berlin, Soziale Berufsarbeit, 
Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Pariser Kongresstage, Wohlfahrtsblatt der Stadt 
Breslau, Nr. 296/297. Juli/August 1928.

. Internationale sozialpolitische Übereinkommen, Hans 
Fehlinger, Genf, Kölner sozialpolitische Viertel
jahrsschrift, Nr. 2/3. 1928.

Freie Wohlfahclspslege.
Die christlichen Kirchen und die soziale Krise, Prof. 

Dr. Heimann, Hamburg, Kölner sozialpolitische 
Vierteljahrsschrift, Nr. 2/3. 1928.

Christliche Grundsätzlichkeit in der sozialen Arbeit in 
der Inneren Mission, Pfarrer Nud. Grob, Zürich, 
Die Innere Mission, Nr. 8. August 1928.

Die Mitarbeit der Laien in der Volksmission, Pfarrer 
D. Jaquemar, Wien, Die Innere Mission, Nr. 8. 
August 1928.

Deutscher Caritasverband, 28. Deutscher Caritastag, 
Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 4. Juli 1928.

Die jüdische Wohlfahrtspflege in Düsseldorf, Monats
blatt des städtischen Wohlfahrts- und Gesundheits- 
amtes Düsseldorf, Nr. 8. August 1928.

Zusammenarbeit der Frauen - Vereine vom Roten 
Kreuz mit.ihren Gemeindekrankenpflegestationen, 
Cornelie Hoetzsch, Berlin, Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes, Nr. 8. August 1928.

Das Rote Kreuz in der Nationalen und Internatio
nalen Sozialarbeit, P. Draudt, Blätter des Dt. 
Noten Kreuzes, Nr. 8. August 1928.

Organisakionsfragen.
Arbeitsgemeinschaften in der Gesundheitsfürsorge, 

Stadtarzt Dr. Hoch, Luckenwalde, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 31. 2. August 1928.

- Die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und cari- 
tativer Gesundheitsfürsorge vom Standpunkt des 
Arztes, Stadtarzt Dr. Vonessen, Köln, Caritas, 
Nr. 8. August 1928.

Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und privater 
Wohlfahrtspflege, Oberreg.-Rat Dr. Aiarie Baum, 
Heidelberg, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 11. 
August 1928.

Zusammenarbeit der freien und öffentlichen Wohl
fahrtspflege, Ch. Beltz, Deutscher Offizier-Bund, 
Nr. 24. 25. August 1928.

Zur Entwicklung der Familienfürsorge, Kreisfür
sorgerin E. Hermann, Breiten, Badische Wohl
fahrtsblätter, Nr. 5. Juli 1928.

Finanzfragen.
Der Haushalt der Stadt -Berlin für 1928, Stadt

verordneter Dr. Caspari, Kommunale Umschau, 
Nr. 16. 20. August 1928.

Die Wohlfahrtspflege im Haushaltsplan 1928 der 
Provinz Hannover, Wohlfahrtsblätter für die Pro
vinz Hannover, Nr. 8. August 1928.

Fursorgestatistik.
Die amtliche deutsche Statistik als Erkenntnisquelle 

im sozialwirtschaftlichen Bereich, Dr. Carl Görler, 
Der Arbeitgeber, Nr. 16. 15. August 1928.

Die Belastung der städtischen Wohlfahrtspflege durch 
die Erwerbslosen, Monatsblatt des städtischen. 
Wohlfahrts- und Gesundheitsamtes Düsseldorf, 
Nr. 8. August 1928.

Bevölkerungspolitik.
Familie und Sozialpolitik, Dr. Hans Schmitz, 

Volkswohl, Nr. 8. August 1928.
Die bevölkerungspolitische, berufliche, soziale und 

gesundheitliche Lage der deutschen Jugend, Dr. 
Ilse Szagunn, Berlin, Fortschritte der Gesund
heitsfürsorge, Nr. 8. August 1928.
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Die demokratische, berufliche und soziale Struktur 
des Deutschen Volkes, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. 
Juli 1928.

Levölkerungsbewegung in deutschen Großstädten, 
Allgemeine Deutsche Beamtenzeitung, Nr. 95. 
23. August 1928.

Geburtenrückgang, Der Kaffenarzt, Nr. 31. 4. August 
1928.

Wird der Geburtenrückgang eine starke Erleichte
rung auf dem Arbeitsmarkt bewirken? Dr. Fritz 
Nager, Lehrlingsschutz, Wien, Nr. 8. 8. August 
1928.

Ärztinnen und Neichshebammengesetz, Sanitäts
warte, Nr. 17. 24. August 1928.

! Ist es zur Bestrafung wegen Kindestötung erfor
derlich, daß die Täterin mit Überlegung gehan
delt hat? Rechtsanwalt Dr. Adolf Hamburger, 
Berlin, Deutsche Krankenkaffen-Korrespondenz, 
Nr. 16. 1. August 1928.

Grundprobleme Evangelischer Sexualethik, Christ
liche Volkswacht, Nr. 7. 1928.

Katholische Eheberatungsstellen, Der Kassenarzt, 
Nr. 31. 4. August 1928.

Zur Geschichte der Eugenik, St. Zurukzoglu, Bern, 
Archiv für Soziale Hygiene und Demographie, 
Nr. 4. 1928.

Die Sexualhygiene in der Medizin des Maimonides, 
Dr. Kroner, Monatsschrift für Harnkrankheiten 
und sexuelle Hygiene, Nr. 6. 1. August 1928.

Tie Bewegung der Bevölkerung in der U. S. S. N. 
während der Jahre 1923—1925, E. Noesle, Ber
lin, Archiv für Soziale Hygiene und Demo
graphie, Nr. 4. 1928.

Soziale Frauenfragen.
Frauenbewegung und Frauenfragen, Soziale Revue, 

Nr. 8. August 1928.
Die Lebensführung der erwerbstätigen Frau, Louise 

Schroeder, Arbeiterwohlfahrt, Heft 16. 15. August 
1928.

Die Frau in der Wohlfahrtspflege, Bayerische Für
sorgeblätter, Nr. 8. 10. August 1928.

Frauenaufgaben im Jugendherbergswerk, Franziska 
Hebel, Die Jugendherberge, Nr. 8. August 1928.

Tie Frau und das Jugendberbergswerk, Studien
rätin Dr. Johanna Philippson, Berlin, Die 
Jugendherberge, Nr. 8. August 1928.

Die Frauen in der Verwaltung des Jugend- 
hcrbergsverbandes, Dr. Hertha Siemering, Die 
Jugendherberge, Nr. 8. August 1928.

Doppelnamen bei Frauen, Oberreg.-Rat Schlaffer, 
Bad Dürkheim, Bayerische Gemeinde- und Ver- 
waltungs-Zeitung, Nr. 24. 20. August 1928.

Die Arbeitsversorgung der Frauen. — Der Neu
aufbau der Arbeitsämter, Wohlfahrts-Korrespon
denz, Nr. 61. 30. Juli 1928.

Gesetzlicher Frauenarbeitsschutz, Der amerikanische 
Standpunkt, Prof. Mollie Ray Carroll, Soziale 
Praxis, Nr. 31. 2. August 1928.

Ter Arbeiterinnenschutz im Lichte der Gleich
berechtigung der Frau, Prof. Dr. Elisabeth Alt- 
mann-Gottheimer, Mannheim, Monatsschrift 
Deutscher Ärztinnen, Nr. 8. August 1928.

Augendrvohlfahrk.
Die Umwelt als Erziehungsmacht, Univ.-Prof. 

Dr. Bopp, Freiburg, Br., Jugendwohl, Nr. 4. 
Juli/August 1928.

Die Kunst des Vergebens in der Erziehung, P. 
Wendebourg, Hannover, Evangelische Jugend- 
Hilfe, Nr. 8. August 1928.

Sozialpädagogik und Heilpädagogik, Erwin Wex- 
berg, Wien, Zeitschrift für Individualpsycholo
gische Pädagogik und Psychohygiene, Nr. 6/6. 
Juli/August 1928.

Pädagogische und fürsorgerische Maßnahmen für 
die schulpflichtige und die reifere Jugend, Paul 
Hirsch, Hephata, Nr. 8. 1. August 1928.

Die geistige Arbeit in der Erziehungsfürsorge, Dr. 
Bappert, Frankfurt a. Main, Freie Wohlfahrts
pflege, Nr. 4. Juli 1928.

Erziehung in der Jugendfürsorge, Dr. Otto Wehn, 
Wiesbaden, Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlfahrt, Nr. 5. August 1928.

Vom Spielen der Kinder, Dr. Olga Täubler, 
Blätter für bas Wohlfahrtswesen der Stadt 
Wien, Nr. 268. Juli/August 1928.

Die Arbeit der Kindergärten im Spiegel der Volks
wirtschaft, Pastor Depuhl, Hannover, Freie 
Wohlfahrtspflege, Nr. 4. Juli 1928.

Richtlinien für Tagesstätten der halboffenen 
Kinderfürsorge, Pfarrer von Wicht, Evangelische 
Jugendhilfe, Nr. 8. August 1928.

Kindertagesstätten, Dr. Erna Corte, Berlin, Zen
tralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 
Nr. 5. August 1928.

Wirrwarr im Pflegekinderwesen, Oberreg.-Rat Dr. 
Storck, Lübeck, Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlfahrt, Nr. 5. August 1928.

Staatsangehörigkeit und Adoption, Irene Eger, 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl
fahrt, Nr. 6. August 1928.

Fürsorge für Kinder aus geschiedenen Ehen, Der 
Behörden-Angcstellte, Nr. 8. 15. August 1928.

Kinderelend und Gewerkschaftsbewegung, Der 
Deutsche Metallarbeiter, Nr. 31. 4. August 1928.

Der Arbeitsschutz für die 13jährigen Berufsrekruten, 
Stadtarzt Dr. Bregmann, Magdeburg, Zeitschrift 
für Schulgesundheitspflege, Nr. 15. 1928.

Aufgaben auf dem Gebiete der Jugendpflege, 
Staatsminister a. D., Dominicus, Kommunale 
Sozialpolitik, Nr. 8. August 1928.

Jugendberatung, Viktor Frankl, Blätter für das 
Wohlfahrtswesen der Stadt Wien, Nr. 268. 
Juli/August 1928.

Eine neue Form katholischer Jugendbewegung, 
Studienrat Lieson, Die Provinz Oberschlesien, 
Nr. 33. 17. August 1928.

Der erziehliche Wert des Wanderns für Mädchen, 
Studienrätin Dr. Hildegard Sauerbier, Die 
Jugendherberge, Nr. 8. August 1928.

Die Ursache der Verwahrlosung mit besonderer 
Berücksichtigung der Branitzer Fürsorgczöglinge, 
Dir. Grigarczik, Die Provinz Oberschlesien, Nr. 34. 
24. 8. 1928.

Eine bedeutsame Entscheidung des Bundesamts 
hinsichtlich der Fürsorgeerzichungökosten, Stadt- 
sekretär Emmerich, Frankfurt a. Main, Zeit
schrift für das Heimatwesen, Nr. 22. 1. August 
1928.
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Zur Frage der Kosten der Fürsorgeerziehung, M. 
Elterich, Blätter für öffentliche Fürsorge, Nr. 16. 
15. August 1928.

Ärztliche Eingriffe bei Fürsorgezöglingen, Landes
rat Dr. Saarbourg, Düsseldorf, Die Wohlfahrts
pflege in der Nheinprovinz, Nr. 16. 16. August 
1928.

Fürsorgeerziehung in der Seeschiffahrt, Dr. 
Werner Blunck, Wohlfahrts-Woche, Hannover, 
Nr. 33. 19. August 1928.

Ausgestaltung der Beschäftigungs- und Berufsaus
bildungsmöglichkeiten in den nichtstaatlichen Für
sorgeerziehungsanstalten, Badische Wohlfahrts
blätter, Nr. 5. Juli 1928.

Die Durchführung des Gesetzes zur Bewahrung 
der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften, 
Evangelische Frauenzeitung. August 1928.

Ein österreichisches Jugendwohlfahrtsgesetz, Dr. 
Franz Breunlich, Wien, Lehrlingsschutz, Wien, 
Nr. 8. August 1928.

Das österreichische Jugendstrafrecht, Lehrlingsschutz, 
Wien, Nr. 8. August 1928.

Die faschistische Jugendorganisation, E. W. Esch- 
mann. Das Junge Deutschland, Nr. 7/8. Juli/ 
August 1928.

Gefährdekenfürsorge.
Die Ursache der Verwahrlosung mit besonderer Be

rücksichtigung der Branitzer Fürsorgezöglinge, Dir. 
Grigarczik, Die Provinz Oberschlesien, Nr. 35. 
31. August 1928.

Fürsorge für jugendliche Psychopathen in äußer- 
deutschen Ländern, Ruth von der Leyen, Berlin, 
Monatsschrift Deutscher Ärztinnen, Nr. 8. August 
1928.

Durchführung der Bewahrung in Sachsen, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Für
sorge, Nr. 7. Juli 1928.

Neue Vorschläge zu einem Bewahrungsgesetz, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Für
sorge, Nr. 7. Juli 1928.

Die fürsorgerische Bewahrung asozialer Personen, 
Dr. Hilde Eiserhardt, Frankfurt a. Main, 
Monatsschrift Deutscher Ärztinnen, Nr. 8. August 
1928.

Strafgefangenen- und Enklassenenfürsorge.
Die organisatorische Neuordnung der freien Straf- 

fälligenfürsorge, Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 4. 
Juli 1928.

Strafgesetzentwurf und Gewerkschaften, Clemens 
Nörpel, Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 34. 25. August 
1928.

Wie beschäftigen wir die Gefangenen in den 
Strafanstalten im Interesse ihres späteren Fort
kommens, Der Strafvollzug, Nr. 8. August 1928.

Uber die Ausbildung der Strafanstaltsbeamten, 
Christian Missen, Plötzensee, Der Strafvollzug, 
Nr. 8. August 1928.

Ärztliches zum Entwurf eines Strafvollzugögesetzcs, 
Dr. Ernst Joel, Berlin, Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 4. Juli 1928.

Probleme und Praxis des Sexualstrafrechts, 
Christliche Volkswacht, Nr. 7. 1928.

Deutsche Zuchthäuser zu Anfang deS 19. Jahr
hunderts (Fortsetzung), Der Strafvollzug, Nr. 7. 
Juli 1928.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen.
fürsorge.

Der gegenwärtige Stand der Fürsorge für Kriegs
beschädigte und Kriegshinterbliebene, Dorothea 
Hirschfeld, Berlin, Archiv für soziale Hygiene 
und Demographie, Nr. 4. 1928.

Die neue Neichsregierung und die Kriegsopfer. 
Zentralblatt für Kb. und Kh., Nr. 8. August 
1928.

Winterarbeit für den Reichstag, Zentralblatt für 
Kb. und Kh., Nr. 8. August 1928.

Versorgungsbehörden und Kriegsbeschädigte, Zen
tralblatt für Kb. und Kh., Nr. 8. August ISA.

Der Tod im schwebenden Versorgungsverfahren. 
Zentralblatt für Kb. und Kh., Nr. 8. August 
1928.

Die Bemessung des Umfanges der Versorgungs
heilbehandlung im einzelnen Fall, Oberrcg.-Rat 
Dr. Bültmann, Berlin, Die Deutsche Land
krankenkasse, Nr. 16. 16. August 1928.

DaS Beamtenheimstättengesetz als letzter Ausfluß 
der Kriegerheimstättenbewegung, Reg.-Rat 
v. Hertzberg, Der Versorgungsbeamte, Nr. 1l. 
August 1928.

7 Jahre Charlottenburger Kriegsfolgenfürsorge, 
Obermag.-Rat Dr. Lade, Charlottenburg, Ber
liner Wohlfahrtsblatt, Nr. 16. 5. August 1928.

Zweifelsfragen aus dem Schwerbeschädigtengeseh. 
Dr. Hans Gregor Anthes, Der Arbeitgeber, 
Nr. 15. 1. August 1928.

Entlohnung Schwerbeschädigter bei der Reichsbahn
direktion, Frenzel, Die Provinz Oberschlcsien, 
Nr. 31. 3. August 1928.

Der Ausbau der Vorschriften über die Erziehungs
beihilfen von Kriegerwaisen, Dr. Friedrich Kopp- 
mann, München, Bayerische Fürsorgeblätter, 
Nr. 8. 10. August 1928.

Das Versorgungswesen in Österreich, Min.-Nat 
Grießmeyer, Der Versorgungsbeamte, Nr. 11. 
August 1928.

Von ausländischer Kriegsopferfürsorge, Tr. 
Claessenö, Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 31. 
2. August 1928.

Wohnungsfürsorge.
Wie hat die neue Neichsregierung die Wohnungs- 

not wirksam zu bekämpfen. -Oberfinanzrat a. 2. 
Dr. Fleischmann, Berlin, Rheinische Blätter für 
Wohnungswesen und Bauberatung, Nr. 8. August 
1928.

Fragen deö sozialen Wohnungsproblems, Stadtrut 
z. D. Trcffert, Berlin, Kommunalpolitische 
Blätter, Nr. 16. 25. August 1928.

Wege zur wirtschaftlichen Lösung der Wohnungs
frage, Paul Busching, Zeitschrift für Wohnungs
wesen in Bayern, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Weitere Ergebnisse der ReichöwohnungSzählung vom 
16. Mai 1927, Statistische Korrespondenz, 
Nr. 32. 24. August 1928.

Deutschlands Wohnungsnot und Bierrechnung 
1927/28, Deutsche Lehrer-Zeitung, Nr. 31. 
24. August 1928.

Der Stand deö Wohnungswesens in Preußen im 
Jahre 1927, Volköwohl, Nr. 15. 1. August 1928.
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Tie Wohnbautätigkeit der Länder, Österreichische 
Gemeinde-Zeitung, Nr. 15. 1. August 1928.

Zusätzliches Wohnungsbauprogramm mit Darlehen 
aus der wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge, 
Oberfinanzrat a. D. Dr. Fleischmann, Berlin, 
Zeitschrift für Wohnungswesen, Nr. 15. 10. August
1028.

Tr. Karding und das Wohnungsbauproblem. 
Rheinische Blätter für Wohnungswesen und Bau
beratung, Nr. 8. August 1928.

Warum Auslandsgelder für das laufende Baujahr? 
2r. Hunck, Zeitschrift für Wohnungswesen, 
Nr. 16. 25. August 1928.

Ter Wohnungsbau ohne Hauszinssteuerhypothcken, 
Ernst Menge, Kolbcrg, Der Behörden-Angestellte, 
Nr. 8. 15. August 1928.

Verwendung der Hauszinssteuergelder, Stadtrat 
Tr. Lehmann, Liegnitz, Kommunale Umschau, 
Nr. 16. 20. August 1928.

Tic Finanzierung des gemeinnützigen Wohnungs
baues, Dr. Alfred Ohlmer, Zeitschrift für Woh
nungswesen, Nr. 15. 10. August 1928.

Tic Förderung des Baues von Landarbeiter- 
Wohnungen aus Mitteln der wertschaffenden 
NrbeitLlosenfürsorge, Soziale Praxis, Nr. 31. 
2. August 1928.

Die Finanzierung des gemeinnützigen Klein
wohnungsbaues 1928, Otto Wallner, Zeitschrift 
für Wohnungswesen in Bayern, Nr. 7/8. Juli/ 
August 1928.

Tie Finanzierung des Wohnungsbaues durch die 
Wemcinbcn, Bruuo Asch, Frankfurt a. Main, 
Soziale Praxis, Nr. 35. 30. August 1928.

Städtische Siedlungö- und Verkehrspolitik, Stadt- 
aberbaurat Senator Köster, Kommunale Sozial
politik. Nr. 8. August 1928.

Das Wohnungsbauprogramm der Stadt Berlin, 
Gemeinnütziger Wohnungsbau, Nr. 4. August 
1928.

Tas Wohnungsbauprogramm der Stadt Berlin, 
Gemeinnütziger Wohnungsbau, Nr. 4. August
>928.

berliner Städtebaufragen, Johannes Grobler, 
Amtsblatt der Stadt Berlin, Nr. 35. 26. August 
1928.

Acinhaus oder VielwohnungShauS, Dr. Hühnlein, 
Dresden, Blätter für VolkSgesundheitöpflege, 
Nr. 8. 1928.

Wohnküche oder Kleinküche? Prof. Georg Metzen- 
dorf, Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern, 
Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Hür eine sozialbiologisch bedingte WohnungSpolitik, 
Dr. Aust, Charlottenburg, Mein-Eigen-Heim, 
Nr. 7. Juli 1928.

"'om Wohnen, Ina Naundörfer, Charlottenburg, 
Soziale Berufsarbeit, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Tcr Internationale Wohnungö- und Städtebau- 
kongretz in Paris, Oberbaurat Dr. Brandt, Ham
burg. Zeitschrift für Wohnungswesen, Nr. 15. 
w. August 1928.

Eindrücke von einer Auslandsreise über das Woh
nungswesen. Gemeinnütziger Wohnungsbau, 
Nr. 4. August 1928.

Die Wohnbautätigkeit der österreichischen Gemein
den, Österreichische Gemeinde-Zeitung, Nr. 15. 
1. August 1928.

Holländischer Wohnungsbau, Dr. Düttmann, 
Düsseldorf, Soziale Praxis, Nr. 33. 16. August
1928.

Holländische Wohnungsfürsorge, StadtrcchtSrat Dr. 
Heymann, Chemnitz, Wohnungs-Wirtschaft, Nr. 16. 
16. August 1928.

Aus belgischen Siedlungen, C. Herold, Düsseldorf, 
Rheinische Blätter für Wohnungswesen und Bau
beratung, Nr. 8. August 1928.

Die Wohnungsftage in England, Gemeinderat 
Edmund Reismann, Wien, Österreichische Ge
meinde-Zeitung, Nr. 15. 1. August 1928.

Zum englischen Siedlungswesen, Herold, Düssel- 
dorf. Rheinische Blätter für Wohnungswesen und 
Bauberatung, Nr. 8. 1928.

Der Wohnungsbau in Moskau, Dipl.-Jng. K. A. 
Pohl, Das Neue Rußland, Nr. 7/8. 1928.

Lebenshaltung.
Cassels Lohntheorie, Prof. Dr. Wilbrandt, Tübingen, 

soziale Praxis, Nr. 31. 2. August 1928.
Der Konsument — nicht der Unternehmer zahlt 

die Löhne, Prof. Dr. Gustav Cassel, Stockholm, 
Soziale Praxis, Nr. 31. 2. August 1928.

Die Belastung der Wirtschaft und der Konsument, 
Univ.-Prof. Dr. v. Tyszka, Der Arbeitgeber, 
Nr. 16. 15. August 1928.

Währung, Index und Beamtengehalt, Karl Schmitt, 
Frankfurt a. -Main, Rundschau für Kommunal- 
bcamte, Nr. 33. 11. August 1928.

Eine Untersuchung über die Arbeitsverhältnisse in 
den Kohlenbergwerken, Internationale Rundschau 
der Arbeit, Nr. 8. August 1928.

Die wirtschaftliche Lage der Arbeitnehmer in der 
Schweiz und «bic sozialpolitische Entwicklung int 
Jahre 1927, Soziale Praxis, Nr. 33. 16. August 
1928.

Das Jndustrieproletariat in China. Gewerkschafts- 
Zeitung. Nr. 32. 11. August 1928.

Arbeitsfürsorge (Allgemeines).
Arbeitöpolitik, Rudolf Wisscll, Sozialistische Monats

hefte, Nr. 8. August 1928.
Die Staatsvereinfachung beginnt bei den Arbeiter- 

rechten, Der Deutsche Metallarbeiter, Nr. 31. 
4. August 1928.

Rationalisierung und Arbeitslosigkeit, Inter
nationale Rundschau der Arbeit, Nr. 8. August 
1928.

Arbeitövcrtrag, Arbeitnehmerschutz usw., Prof. Dr. 
Hugo Lindemann, Köln, Kölner sozialpolitische 
ViertcljahrSschrift, Nr. 2/3. 1928.

Arbeitszeit und Arbeitsleistung. Der Deutsche 
Metallarbeiter, Nr. 32. 11. August 1928. 

Arbeitsvermittlung und Jugendfürsorge, Arbeit und 
Beruf, Nr. 15. 10. August 1928.

Arbeitörechtliche Kampffreiheir und Kampfhaflung, 
Prof. Dr. Erbel, Mannheim, Kölner sozial
politische Vierteljahrsschrift, Nr. 2/3. 1928.
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Objektive Rechtspflege, Ein Jahr Arbeitsgerichts
barkeit, Clemens Nörpel, Die Arbeit, Nr. 8. 1928.

Arbeitsmarktpolitik, Dr. Otto Neuburger, München, 
Kölner sozialpolitische Vierteljahrsschrift, Nr. 2/3. 
1928.

Der Mensch im Aufbau der genossenschaftlichen 
Wirtschaft, Hermann Thurow, Sozialistische 
Monatshefte, Nr. 8. August 1928.

Die Neugestaltung der Arbeitsaufsicht, Dr. Erd
mann, Berlin, Soziale Praxis, Nr. 34. 23. August 
1928.

Berufsberatung und Berufsschule.
Wie erhalten wir unsere berufstätige Jugend ge

sund? Oberreg.-Rat Dr. Käthe Gaebel, Berlin, 
Die Ersatzkasse, Nr. 11. August 1928.

Zum Berufsausbildungs-Gesetz, Ilse Szagunn, 
Berlin-Dahlem, Archiv für Soziale Hygiene und 
Demographie, Nr. 4. 1923.

Allgemeine Betrachtungen über ärztliche Berufs
beratung, Dr. Kautsky, Ost-Rundschau, Nr. 7. 
Juli 1928.

Arzt und Berufsauslese, Med.-Rat Dr. Ascher, Zeit
schrift für Schulgesundheitspflegc, Nr. 16. 1928.

Die psychotechnische Ausgestaltung der Berufsämtcr, 
G. Naß, Düsseldorf, Arbeit und Beruf, Nr. 15. 
10. August 1928.

Berufsberatung und Gewerbeauöstellung, Dr. 
Grandpierre, Köln, Jugend und Beruf, Nr. 8. 
August 1928.

Die Berufsberatung auf dem Lande, Schlesische 
Wohlfahrt, Nr. 15. 5. August 1928.

Erfolg im Beruf, Dr. Richard Liebenberg, Jugend 
und Beruf, Nr. 8. August 1928.

Grundfragen des Berufsschulwesens, Dr. Scheid!, 
Lehrlingsschutz, Wien, Nr. 8. August 1928.

Die Berufsschule für ungelernte Arbeiter und die 
Erziehung des Jugendlichen zur Mitarbeit an 
der wirtschaftlichen und sozialen Gesundung 
unseres Volkes, Oberschulrat Johannes Schult, 
Hamburg, Lehrlingsschutz, Wien, Nr. 8. August 
1928.

Werkunterricht im Dienste der Allgemeinen Be
rufsschule, Fachvorsteher Marx, Solingen, Lehr- 
lingsschutz, Wien, Nr. 8. August 1928.

Berufsschulwesen im Hamburger Landgebiet, A. 
Frank, Bergedorf, Die Gemeinde, Heft 16. 
August 1928.

Die mittleren Unterrichtsanstalten und Fachschulen 
für Berufsausbildung in Österreich, Dr. Emme
rich Maros, Berufökundliches Archiv, Sonder
nummer. August 1928.

Fürsorge für bestimmte Gruppen.
Die geplante gesetzliche Neuregelung des Hauö- 

gehilfenrechtes, Dr. Franz Goerrig, Lohmar, 
Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Nr. 7. Juli

- 1928.
Grundsätzliche Fragen des Hauöarbeiterschutzes, 

Margarete Trapp, Berlin, Arbeiterwohlsahrt, 
Nr. 16. 15. August 1928.

Arbeitsfürsorge in Städten.
Die Arbeitsfürsorge des Wohlfahrtsamtes der 

Stadl Nürnberg, Blätter für das Wohlfahrtswesen 
der Stadl Wien, Nr. 268. Juli/August 1928.

Ein halbes Jahr Arbeitsfürsorge, Schleswig- 
Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 8/9. August/ 
September 1928.

Arbeitsfürsorge, EI, Dr. Oskar Michel, Berlin- 
Dahlem, Zeitschrift für Krüppelfürsorge, Nr. 7/k. 
1928.

Arbeitsfürsorge im Ausland.
Die italienischen Arbeitsnachweisämter, Untcr- 

staatssekretär Vottai, Rom, Soziale Praxis, 
Nr. 33. 16. August 1928.

Eine Vereinbarung über tschechoslowakische land
wirtschaftliche Wanderarbeiter und Saisonarbeiur, 
Soziale Praxis, Nr. 31. 2. August 1928.

Der Arbeiterschutz in Sowjetrutzland (Schluss!, 
Soziale Praxis, Nr. 33/34. 16./23. August 192.'.

Erwerbslosenfürsorge, Arbeitslosenversicherung.
Die notwendige Zusammenarbeit von Wohlfahnr- 

amt und Arbeitsamt nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeirs- 
losenversicherung- Wohlfahrts-Nachrichten der 
Stadt Altona, Nr. 9/10. Juni/Juli 1928.

Auswirkungen-des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927. 
Obermag.-Nat Dr. Giesc, Stettin, Pommersche 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 11. August 1928.

Das deutsche Gesetz über die Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung, Blätter für das 
Wohlfahrtswesen der Stadt Wien, Nr. 2G8. 
Jull/August 1928.

Vor der Überführung der Arbeitsämter in die 
Neichsanstalt, Rundschau für Kommünalbeamic, 
Nr. 33. 11. August 1928.

Die Neuabgrenzung der Arbeitsämter, Dr. Fritz 
Elsas. Der Städtetag. Nr. 7. 18. Juli 1928.

Vor der Überführung der Arbeitsämter in dir 
Neichsanstalt, A. Meurer, Berlin, Sächsische Gc- 
meindebeamten-Zeitung, Nr. 16. 16. August
1928.

Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht im AVAVE., 
Univ.-Prof. Dr. Stier-Somlo, Köln, Die Arbeits
losenversicherung, Nr. 5. August 1928.

Gefahren der Arbeitslosenversicherung für den 
ländlichen Arbeitsmarkt, Dir. Christ, Stuttgart, 
Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 5. August 
1928.

Zur Durchführung der Krankenversicherung der 
Arbeitslosen, Kurt Wittkämper, Die Arbeits
losenversicherung, Nr. 5. August 1928.

Ist die Krankenversicherung nach 8 123 
eine Weiterversicherung int Sinne des $ 313 
EVO? Karl Schmidt, Die Arüeitslosenversichc- 
rung, Nr. 6. August 1928.

Zur Auslegung des 8 127 ADABG., Stadtober- 
inspektor >O. Holstein, Berlin-Treptow, Tie 
Arbeitslosenversicherung, Nr. 5. August 1928.

Der Ausbau der weiblichen Abteilung im Arbeits
nachweis, Dr. Ander, Frankfurt a. M., Arbeit und 
Beruf, Nr. 16. 10. August 1928.

Fraueninteressen in der Arbeitslosenversicherung 
Stadtrat Dr. Lehmann, Liegnitz, Rundschau für 
Kommunalbeamte, Nr. 35. 25. August 1928.

Arbeitslosenunterstützung für Wartcgeldempfängcr 
und Pensionäre. Hermann Salomon, Frankfurt 
a. M., Allgemeine Dt. Beamtcnzeitnng, Nr. 94. 
21. August 1928.
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Saisonarbeiter, Landflucht, Arbeitslosigkeit, Friedrich 
Eboling, Berlin, Die Arbeitslosenversicherung, 
Nr. 5. August 1928.

Umsiedlung und Arbeitslosigkeit, Dr. Hans Finckh, 
Hamburg, Arbeit und' Beruf, Nr. 14. 10. August 
1928.

Nachschulung jugendlicher Arbeitsloser unter sech
zehn Jahren, Blätter für das Wohlfahrtswescn 
der Stadt Wien, Nr. 268. Juli/August 1928.

Die wertschaffende Arbeitslosenfürsorge, Rudolf 
Jonas, Berlin, Der Behörden-Angestellte, Nr. 8. 
15. August 1928.

Arbeitsdienstpflicht als wertschaffende Arbeitslosen
versicherung, Dr. Oskar Aust, Berlin-Charlotten
burg, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 5. August 
1928.

Die Berechnung der Tagewerke in der wertschaffenden 
Arbeitslosenfirsorge, Soziale Praxis, Nr. 31. 
2. August 1928.

Bilder zum Arbeitslosenproblcm, Karl Keßler, 
Düsseldorf, GDA., Nr. 15. I. August 1928.

Ablauf der Ubergangsregelung in der Arbeitslosen
versicherung und in der Krisenunterstützung am 
30. Juni 1928, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Neichstagsanträge zur Krisenunterstützung, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Für
sorge, Nr. 7. Juli 1928.

Neuregelung der Krisenfürsorge, Kommunalpolitische 
Blätter, Nr. 16. 25. August 1928.

Die Neuregelung der Krisenunterstützurrg, Gewerk
schafts-Zeitung, Nr. 34. 25. August 1928.

Die Krisenunterstützurrg in Ziffern, Gewerkschafts- 
Zeitung, Nr. 31. 4. August 1928.

Wohlfahrts-Erwerbslose, Wohlfahrts-Woche, Han
nover, Nr. 31. 6. August 1928.

Die Auswirkungen der Arbeitslosenversicherung auf 
die Gemeindefinanzen, Kommunalpolitische Blätter, 
Nr. 14. 25. Juli 1928.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich, Dr. F. Keller, 
Wien, Arbeit und Beruf, Nr. 14. 10. August 1928.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Die Grundlagen der Volksgesundheit, Min.-Dir. a. D. 

Prof. Dr. Gotfftein, Charlottcnburg, Der Haus
arzt, Aligust 1928.

Sozialhygienische Clcsetzgebung 1927 im Deutschen 
Reich und in den deutschen Ländern, M. Christian, 
Berlin, Archiv für Soziale Hygiene und Demo
graphie, Nr. 4. 1928.

Die Wandlungen der ärztlichen Berufstätigkeit durch 
die soziale (Gesetzgebung und die kommunale Für
sorge, Dr. Paal, Münster, Soziale Praxis, Nr. 34. 
23. August 1928.

Soziale Psychopathologie, M. Kantorowicz, Berlin, 
Archiv für Soziale Hygiene mit» Demographie, 
Nr. 4. 1928.

Hauptamtliche unö nebenamtliche C^sundheits- 
fürsorge. Hygienischer Wcg'veiser, Nr. 8/9. August/ 
September 1928.

Das Gesundheitswesen in Bayern 1926, Med.-Rat 
Dr. Seiffert, München, Blätter für ^Gesundheits
fürsorge, Nr. 1. Mai/August 1928.

Gesundheitsfürsorge im Kreise Calau, Kreiskom
munalarzt Dr. Gemsjäger, Die Nachbarschaft, 
Nr. 4. Juli 1928.

Das Ministerium für Volkswohlfahrt und das 
Rettungswesen, Dr. Paul Frank, Der Arbeiter- 
Samariter, Nr. 81. August 1928.

Aufgaben der an der Ordnung des Rettungs- und 
Krankenbeförderungswesen beteiligten Organe, Die 
Deuffche Jnnungskrankenkasse, Nr. 84/85. 1. August 
1928.

Gesundheitliche Seemannsfürsorge, Oberreg.-Nat Dr. 
Bogusat, Fortschritte der Gesundheitsfürsorge, 
Nr. 8. August 1928.

Der Kanrpf gegen die ansteckenden Krankheiten, 
Stadtarzt Dr. Bejach, Berlin, Soziale Fürsorge im 
Vevw.-Bezirk Kreuzberg, Nr. 5. August 1928.

Die Statistik der Krankheitsarten, Dr. Fritz Steiner, 
Graz, Arbeiterschutz, Wien, Nr. 15. 1. August 1928.

Der Fürsorgedienst in den öffentlichen Kranken
häusern in Deuffchland, Schweizerische Zeitschrift 
für Gemeinnützigkeit, Nr. 8. August 1928.

Aus der Arbeit der Krankenhausfürsorgerin, Hedwig 
Landsbcrg, Soziale Berufsarbeit, Nr. 7/8. Juli/ 
August 1928.

Gemeindekrankenpflege, Dr. Böhme, Berlin, Blätter 
des Deuffchcn Roten Kreuzes, Nr. 8. August 1928.

Die Notwendigkeit von Krankenpflege und Haus
pflege für unsere Hausfrauen, Clara Schloßmann, 
Der Hausarzt, Aligust 1928.

über Volksmedizin, Dr. Bechtle, Schönaich, Der 
Arbeiter-Samariter, Nr. 8. August 1928.

Ckdankcn zur hygienischen Volksbelehrung, Stadt- 
medizinalrat Dr. Rosenhaupt, Mainz, Hygienischer 
Wegweiser, Nr. 8/9. August/September 1928.

Hygienische Volksbelehrung, Dr. Stein, Der Kassen
arzt, Nr. 34. 25. August 1928.

Hat die hygienische Volksbelehrung Erfolge? Med.- 
Rat Dr. Dohrn, Hannover, Hygienischer Wegweiser, 
Nr. 8/9. August/September 1928.

Ein Gesundbeitshaus, Dr. Ernst Joel, Berlin, Hygie
nischer Wegweiser, Nr. 8/9. August/September 
1928.

Der Schaden des Kurpfuschertums für die Volks- 
gcsundheit, Generalarzt a. D. Dr. Neuburger, Ge- 
sundheitslehrer, Nr. 15/16. 1. August 1928.

Kurpfuschereibokämpfung und Verkehr mit Geheim
mitteln im Deutschen Reiche, Erich Hesse, Berlin, 
Archiv für Soziale Hygiene und Demographie, 
Nr. 4. 1928.

Die Bedeutung der Freien Wohlfahrtspflege in der 
Gesundheitsfürsorge, Hans Harmsen, Berlin, 
Archiv für Soziale Hygiene und Demographie, 
Nr. 4. 1928.

Anstaltsgärtcn, Margarete Bresler, Die Provinz 
Oberschlesien, Nr. 35. 31. August 1928.

Gesundheilscrhebungen in bcn Wiener Gerne inde- 
neubauten, Dr. Rosenfeld, Blätter.für das Wohl
fahrtswesen der Stadt Wien, Nr. 268. Juli/August 
1928.

Mütter- und Säuglingsfürsorge.
Schwangerenfürsorge vor dem Thüringer Larrdtag. 

Arbeiterwohlfahrt, Nr. 16. 15. August 1928.
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Zugendgesundheitsfürsorge.
Ein Tag aus dein Leben eines Schularztes, Dr. 

Kollwitz, Berlin-Lichtenradc, Blätter für Volks
gesundheitspflege, Nr. 8. 1928.

Die Schulärztin an Knabenschulen, Stadtschulärztin 
Dr. Paula Heymann, Berlin, Zeitschrift für 
Schulgesundheitspflege, Nr. 16. 1928.

Die sportärztliche Beratungsstelle in Gladbeck i. W., 
Stadtassistenzarzt Dr. Weiswciler, Zeitschrift für 
Schulgesundheitspflege, Nr. 17. 1928.

Erholungsfürsorge.
Der Erlaß des Wohlfahrtsministers, betreffend 

Seuchenbekämpfung in Kindererholungsheimen 
und seine praktischen Auswirkungen, Privatdozent 
Dr. Gralka, Jugendwohl, Nr. 4. Juli/August 
1928.

Wege und Formen der Erholungsfürsorge, Stadt
rätin K. Wcyl, Gesundheit, Nr. 8. August 1928.

Stand und Aussichten der geschloffenen LehrlingS- 
erholungsfürsorge in Deutschland, Dr. Paul 
Schräder, Nürnberg, Freie Wohlfahrtspflege, 
Nr. 4. Juli 1928.

Erholungsfürsorge für schulentlassene und für Klein
kinder — zwei vernachlässigte Aufgaben der Ge
sundheitsfürsorge, Dr. Gustav Tugendreich, Ber
lin, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 16. 
1928.

Erholungsfürsorge, Dr. Margret Hilferding, Blätter 
für das Wohlfahrtswesen der Stadt Wien, 
Nr. 268. Juli/August 1928.

Tuberkulosefürsorge.
Uber Organisation der Tuberkulosefürsorge bei uns 

und in anderen Ländern, Med.-Rat Dr. Hapke, 
Freiburg a. d. Elbe. Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, 
Nr. 8. 25. August 1928.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Dauer
statistik der Heilverfahren bei Offentuberkulösen, 
Dr. Wilhelm May, Amtliche Nachrichten des 
Vorstandes der Landesversicherungsanstalt 
Schlesien, Nr. 6. 16. Juli 1928.

Zur Hygiene in den Tuberkulose-Fürsorgestellen, 
Stadtmed.-Nat Dr. Flatzeck, Plauen r. V., Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 16. 1928.

Die Aufgabe der Tuberkuloscfürsorgestclle in Elber
feld, Fürsorgearzt Dr. Hartmann, Gemeindewohl, 
Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Der Erfolgnachweis in der Tuberkulosefürsorge, 
Dr. Geißler, Karlsruhe, Gemeindewohl, Nr. 7/8. 
Juli/August 1928.

Das Tuberkuloseheilverfahrcn der Landesversiche
rungsanstalten im Zusammenhang mit den Für- 
sorgemaßnahmcn anderer Stellen, Oberreg.-Rat 
Dr. Quarck, München, Bayerische Fürsorgeblätter, 
Nr. 8. Juli/August 1928.

Beihilfen des sächsischen Arbeits- und Wohlfahrtö- 
ministeriums zur Errichtung von Wohnungen für 
Tuberkulöse, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Uber die Schulkinder offcntuberkulöser Lehrer. Dr. 
Jckert und Dr. Mende. Zeitschrift für Schul- 
gesundheitspflcge, Nr. 17. 1928.

Tuberkulöse Lehrer, Stadtarzt Dr. Paetsch, Biele
feld, Ose-Rundschau, Nr. 7. Juli 1928.

Schweiz. Bundesgesetz, betr. Maßnahmen gegen die 
Tuberkulose, Reichs-Gesundheitsblatt, Nr. 34. 
22. August 1928.

Alkoholkrankenfürsorge.
Neue Einrichtungen und neue Ziele der Trinker

behandlung, Dir. E. Bratz, Wittenau, Deutsche 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 4. Juli 
1928.

Das Interesse der Sozialversicherung an der Be
kämpfung des Alkoholismus und die Gesundheits
fürsorge (Fortsetzung), Johannes Thiken, Die 
Ersatzkasse, Nr. 11. August 1928.

Gutachtertätigkeit eines ' Jugendamtes bei Schant- 
erlaubniserteilung, Zentralblatt für Jugendrech: 
und Jugendwohlfahrt, Nr. 5. August 1928.

Mütterlichkeit und Alkoholfrage, Tilde Strecker, 
Neuland, Nr. 35. 26. August 1928.

Von den psychischen Erkrankungen, hervorgerufen 
durch Alkoholmißbrauch, Oberarzt Dr. Ostmann, 
Schleswig, Wohlfahrtsnachrichten der Stadt 
Altona, Nr. 9/10. Juni/Juli 1928.

Alkohol und Kolonialpolitik, Otto Jenssen, Gera- 
Tinz. Ter Abstinent, Nr. 7. Juli 1928.

American«, Der christliche Abstinent, Nr. 5. August 
1928.

Sowjetrußland und der Alkohol, Der abstinente 
Arbeiter, Nr. 8. 15. August 1928.

Geschlechkskrankenfürsorge.
Weitere Ausführunasbestimmungen der Länder zum 

Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrant- 
heiten, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 16. 15. August 
1928.

Vorläufiges Ergebnis der Rcichszählung der Ge
schlechtskranken 1927, Mitteilungen der Dt. 01es. 
z. Bek. d. Geschlechtskrankheiten, Nr. 7. Juli 
1928.

Das vorläufige Ergebnis der Reichszählung der 
Geschlechtskranken 1927, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 
1928.

Erstmalige Erhebung über die ärztlich behandelten 
Geschlechtskranken in. Magdeburg seit Inkraft
treten des Reichsgesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten, Dr. Hans Kagelmann, 
Magdeburg, Zeitschrift für Schulgesundheitspflcge, 
Nr. 15. 1928.

Eingabe des Magistrats Dessau an das Anhaltische 
Staatsministerium, betr. Durchführung des 
Reichsgesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten, 'Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 1928.

Die Durchführung des Reichsgesetzes zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten in Breslau, 
Dr. Kurt Wiener, Wohlfahrtsülatt der Stadt 
Breslau. Nr. 296/297. Juli/August 1928.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten, Dr. Frankfurter, Monatsschrift für Harn- 
trankheiten und sexuelle Hygiene, Nr. 5. 1. August 
1928.

Zur Tätigkeit der Fürsorgerin in der Geschlechts
kranke,»fürsorge, Dr. Georg Loewenstein, Ber
lin, Mitteilungen der Dt. Ges. z. Bet. d. Ge
schlechtskrankheiten, Nr. 7. Juli 1928.
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Behandlungsgemeinschaft zwischen Bezirksfürsorge
verbänden und Landesversicherungsanstalt zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten,. Die Wohl
fahrtspflege in der Nheinprovinz, Nr. 16. 
16. August 1928.

Krankenkassen« und Geschlechtskrankheiten, Geh. 
Med.-Rat Dr. Jadassohn, Breslau, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 31. 2. August 1928.

Die im Februar 1926 ärztlich behandelten Ge
schlechtskrankheiten in der Tschechoslowakei, Mit
teilungen d. Dt. Ges. z. Bck. d. (Geschlechtskrank
heiten, Nr. 7. Juli 1928.

Der Kampf gegen die Geschlechtskankheiten >n 
Brasilien, Dr. Hermann Roeschmann, Berlin, 
Mitteilungen der Dt. Ges. z. Bck. d. Geschlechts
krankheiten, Nr. 7. Juli 1928.

Erwerbsbeschränktensürsorge.
Der Gesetzesvorschlag zu einem Blindenrcnten- 

gesetz und die Blindenversorgung in einigen aus
ländischen Staaten, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins s. öss. u. priv. Fürsorge, Nr. 7. Juli 
1928.

Neuzeitliche Blindenwohlfahrt in Deutschland unter 
besonderer Berücksichtigung des blinden Geistes
arbeiters, Syndikus Dr. Strehl, Marburg a. d. L., 
Bayerische Fürsorgeblätter, Nr. 8. 10. August
1928.

Zur Frage der Versorgung der Zivilblinden, Geh. 
Justizrat Diefenbach, Heidelberg, Zeitschrift für 
das Heimatwesen, Nr. 22/23. 1./11. August 1928.

Aus den Anfängen der Blindcnselbsthilfc, Mayntz, 
Ter Blindenfreund, Nr. 7. Juli 1928.

Zum 59jährigen Jubiläum der städtischen Blinden
anstalt, Studiendirektor E. Niepel, Berliner 
Wohlfahrtsblatt, Nr. 17. 19. August 1928.

Bericht über den Kongress für Blindenwohlfahrt in 
Österreich vom 23. bis 25. Mai 1928 in Wien, 
Der Blindenfreund, Nr. 7. Juli 1928.

Grundlegendes zur Heilpädagogik jugendlicher 
Körperbehinderter, Fritz Müller, Zeitschrift für 
Krüppelfürsorge, Nr. 7/8. 1928.

Die körperliche Entwicklung von Lehrlingen eines 
Krüppelheims während eines Jahres, ' Dr. 
Eckhardt, Zeitschrift für Krüppclfürsorge, Nr. 7/8. 
1928.

Krüppelfürsorge, Reg.-Med.-Rat Dr. Böhm, Soziale 
Medizin, Nr. 8. August 1928.

Die Organisation der Krüppelfürsorge in England 
und Wales, Soziale Praxis, Nr. 33. 16. August 
1928.

Wandererfürsorge.
Zum Vorentwurf eines Wandererfürsorgegesctzcs, 

Oberverwaltungsrat Dr. Marx, Nürnberg, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Für
sorge, Nr. 7. Juli 1928.

Velnebswohlfahrlspflege.
Der 2. Kongress der Internationalen Vereinigung 

zur Bestgestaltung der Arbeit (Jri, Cambridge 
1928), Soziale Praxis, Nr. 31. 2. August 1928.

Das Problem der Arbeitsfreude in der modernen 
Wirtschaft, Pfarrer Dr. Dedo Müller, Leipzig, 
Evangelisch-Sozial, Nr. 3. Juli/September 1928.

Werkspensionskassen und alte Arbeiter. Der Deut
sche Metallarbeiter, Nr. 31. 4. August 1928.

Werkgesundheitspflege im Dienste der Arbeiterschaft, 
Paul Gehrand, Wittenberge, Die Fürsorge, 
Altona, Nr. 15. August 1928.

Die Dienst- und Ruhezeiten des im Betriebsdienst 
beschäftigten Personals der Deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft, I. Färber, Berlin, soziale Praxis, 
Nr. 35. 30. August 1928.

Betriebsführung in der Pflcgcarbeit an der 
Wiener Universität-Kinderklinik nach dem Taylor- 
System, S. £>. Birtner, Für unsere Schwestern, 
Nr. 11. August 1928.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Sozialversicherung, Senatspräsident Dr. Zielkc. Ber

lin, Kölner sozialpolitische Vierteljahrsschrift, 
Nr. 2/3. 1928.

Reform der Sozialversicherung. Der Versicherungs- 
bote, Nr. 13/14. Juli 1928.

Die Förderung der sozialhygienischen Aufgaben 
durch die Vereinheitlichung der Sozialversicherung, 
Franz Goldmann, Die Arbeit, Nr. 8. 1928.

Reform der NeichsversicherungSordnung, Dr. Ecd- 
mann, Berlin, Der Arbeitgeber, Nr. 16. 15. August 
1928.

Die Reform der Neichsversicherungsordnung, Volks
tümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialver
sicherung, Nr. 16. 15. August 1928.

Die Vereinheitlichung der Sozialversicherung, Die 
Arbeit, Nr. 8. 1928.

Kapitalansammlung in der Sozialversicherung, 
Gottfried Kretschmar, Soziale Korrespondenz. 
15. August 1928.

Das Heilverfahren und die Gesundheitsfürsorge in 
der deutschen Sozialversicherung, W. Dobbernack, 
Berlin, Archiv für Soziale Hygiene und Demo
graphie, Nr. 4. 1928

Die Sozialversicherung und die Gesundheitsfürsorge, 
Gustav Hoch, Berlin, Volkstümliche Zeitschrift für 
die gesamte Sozialversicherung, Nr. 15. 1. August 
1928.

Die Heilfürsorge in den Gesetzen der Sozialversiche
rung und den Fürsorgegesetzen, Min.-Rat Dr. Dr. 
Bäuerin, Berlin, Caritas, Nr. 8. August 1928.

Leistungen der deutschen Sozialversicherung, Hugo 
Schäffcr, Arbeiterschutz, Wien, Nr. 16. 16. August 
1928.

Ergebnisse des H. internationalen Radiologen, 
kongresses und ihre Bedeutung für die Träger der 
Sozialversicherung, Dr. Schneider, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 35. 30. August 1928.

Die Gemeinschaftsarbeit der sozialen Versicherungs
träger in Schlesien, V. Legat, Deutsche Kranken
kasse, Nr. 31. 2. August 1928.

Vorübergehende und unständige Beschäftigung im 
Bereiche der Sozialversicherung, Geh. Reg.-Ral 
Dr. Schulz. Breslau, Die Arbeitslosenversicherung, 
Nr. 5. August 1928.

Die Sozialversicherung der Lehrlinge, H. Schneider, 
Berlin, Der Vcrsichcrungsbote, Nr. 13/14. Juli 
1928.
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Berufsausbildung und Waisenrenten in den sozialen 
Versicherungsgesetzen, Dr. G. Guggemos, Frei
fing, Blätter für öffentliche Fürsorge, Nr. Io.

- 1. August 1928.
Berufsausbildung und Waisenrenten in den sozialen 

Versicherungsgesetzen, Dr. Guggemos, Jugend
wohl, Nr. 4. Juli/August 1928.

Größenordnungen in der deutschen Sozialversiche
rung, Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 32. 11. August 
1928.

Die Höhe des Sterbegeldes, Stadtrat H. v. Franken
berg, Braunschweig, Volkstümliche Zeitschrift für 
die gesamte Sozialversicherung, Nr. 16. 15. August 
1928.

Landarbeiterversicherung und Arbeiterversicherung, 
Arbeiterschutz, Wien, Nr. 16. 1. August 1928.

Achtstundentag und Sozialversicherung in Polen, 
Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 33. 18. August 1928.

Der gegenwärtige Stand der Sozialversicherung 
und Arbeitergesetzgebung in Italien, Dir. 'K. 
Clerici, Rom, Deutsche Zeitschrift ftir Wohlfahrts
pflege, Nr. 4. Juli 1928.

Krankenversicherung.
Der Breslauer Krankenkassentag, F. Okraß, Char

lottenburg, Deutsche Krankenkasse, Nr. 32. 9. Au
gust 1928.

Die Krankenversicherung im Jahre 1926, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 35. 30. August 1928.

Entwicklungstendenzen in der Krankenversicherung, 
Helmut Lehmann, Lichterfelde, Deutsche Kranken
kasse, Nr. 31. 2. August 1928.

Zum Streit um die -Organisationsform der Kranken
versicherung, F. Okras;, Charlottenburg, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 31. 2. August 1928.

Die Familienhilfe bei den Ortskrankenkassen, 
Deutsche Krankenkaffen-Korrespondenz, Nr. 16. 
1. August 1928.

Das Verwaltungszwangsverfahren und die Kranken
kassen, H. Kleff, Haspe, Die Deutsche Landkranken- 
kasie, Nr. 16. 16. August 1928.

Über Schwankungen des Krankenstandes, H. v. 
Waldheim, Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 34. 
23. August 1928.

Die Entwicklung der Krankenversicherung in Bres
lau, Kirchhofs, Breslau, Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 31. 2. August 1928.

Die Leistungsfähigkeit der Jnnungskrankenkassen, 
Deutsche Krankenkassen-Korrespondcnz, Nr. 16. 
1. August 1928.

Zur Frage des Zusammenhangs und der statisti
schen Beobachtung von Krankheitsbemegung in der 
Krankenversicherung und konjunkturellen und 
saisonmäßigen Arbeitslosigkeit, H. v. Waldheim, 
Berlin, Soziale Medizin, Nr. 8. August 1928.

Ausdehnung der Krankenversicherung, Blätter für 
das Wohlfahrtswesen der Stadt Wien, Nr. 268. 
Juli/August 1928.

Das Krankenvcrsichcrungsgesctz, Blätter für das 
Wohlfahrtswesen der Stadt Wien, Nr. 268. Juli- 
August 1928.

Invalidenversicherung.
Jahrestagung der Landesversicherungsanstalten, Ge

werkschafts-Zeitung, Nr. 31. 4. August 1928.
Leitsätze der Träger der Invalidenversicherung für 

das Kinderheilverfahren bei Tuberkulose, Zentral
blatt der christl. Gewerkschaften, Nr. 15. 1. Au
gust 1928.

Stiefkind Invalidenversicherung, Gewerkschafts-Zei
tung, Nr. 34. 25. August 1928.

Angestelltenversicherung.
Auch Luxemburg vor der Schaffung einer besonderen 

Angestelltenversicherung, GDA., Nr. 16. 16. Au
gust 1928.

Unfallversicherung.
Der Ausbau der Unfallversicherung, Dr. Georg 

Schulz, Leipzig, Volkstümliche Zeitschrift für die 
gesamte Sozialversicherung, Nr. 16. 15. August 
1928.

Die Unfallversicherung im Jahre 1927, Deutsche 
Jnvaliden-Zeitung, Nr. 8. August 1928.

Betriebsrat und Unfallverhütung, Max Fichtl, Zeu- 
tralblatt der christl. Gewerkschaften Deutschlands. 
Nr. 16. 16. August 1928.

Entwurf eines Dritten Gesetzes über Änderungen in 
der Unfallversicherung, Rundschau für Kommunal
beamte, Nr. 34. 18. August 1928.

Gesundheitliche Obsorge und Unfallverhütung im 
Rahmen eines englischen Musterbetriebes, Hedwig 
Lemberger, Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene und 
Unfallverhütung, Nr. 7/8. 25. Juli/15. August 1928.

Die Unfallverhütung in gewerblichen Betrieben auf 
der 11. Internationalen Nrbeitskonferenz, Set- 
tionschef Prof. Dr. Ing. Nitzmann, Genf, Die 
Krankenversicherung, Nr. 15. 10. August 1928.

Zur Frage der Unfallverhütung in der Tschecho
slowakei, Zeitschrift für Gewerbehygiene und Un
fallverhütung, Nr. 8. 15. August 1928.

Gesetz über die Internationalen Übereinkommen, be
treffend die Gleichbghandlung einheimischer und 
ausländischer Arbeitnehmer bei Entschädigung aus 
Anlaß von Betriebsunfällen sowie die Entschädi
gung aus Anlaß von Berufskrankheiten vom 
21. Juli 1928, Amtliche Nachrichten für Reichs- 
Versicherung Nr. 8. 25. August 1928.

Ausbildung^ und Berufsfragen.
Zur persönlichen Hygiene der Wohlfahrtspflegcrin, 

Dr. Riderer-Klcemann, Charlottenbrg, Soziale 
Berufsarbeit, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Die Arbeit beruflicher und ehrenamtlicher Kräfte in 
der kirchlichen Liebestätigkeit und in der staat
lichen, Humanitären und öffentlichen Fürsorge, 
Müller, Zürich, Die Innere Mission, Nr. 8. 
August 1928.

Das Jugendamt und seine ehrenamtlichen Helfer. 
Wohlfahrtsblatt der Stadt Breslatl, Nr. 296/297. 
Juli/August 1928.

Was erwarten wir von der Persönlichkeit einer 
Kindergärtnerin in einem Erholungsheim oder
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einer Heilstätte?, Stefanie Kirsch-Hirt, Schlesische 
Wohlfahrt, Nr. 15. 5. August 1928.

Einige Gedanken über den Beruf der Kindergärt
nerin, Anton Tesarek, Blätter für das Wahlfahrts
wesen der Stadt Wien, Nr. 268. Juli/Äugust 1928.

Die Kinderkrankenpflegerin, Margarete Salzmann, 
LendcnHorst i. W., Jugendwohl, Nr. 4. Juli/Au
gust 1928.

llrankenpflegepersonen und Strafgesetzbuch, Sani- 
lätswerke, Nr. 17. 24. August 1928.

Tie Gesundheitsfürsorgerin, Geh. Med.-Rat Dr. 
Josef Meier, München, Badische Wohlfahrtsblätter, 
Nr. 6. Juli 1928.

dergärtnerinnen 
t Dr. Mayer, Badische

Prüfungsordnung für Kind«
Jugendleiterinnen, Reg.-Rat

^ Wohlfahrtsblätter, Nr. 5. Juli 1928.
Soziale Ausbildung auf dem Predigerseminar, Dr. 

Dr. Reichhardt, Eisenach, Evangelisch-Sozial, 
Nr. 3. Juli/September 1928.

Jahresbericht für das Jahr 1927/28 der Fachabtei
lung für die Wohlfahrtspflege und weiblich« An
gehörige geistiger Berufe beim Landcsarbeitsamt 
Berlin, Soziale Berufsarbeit, Nr. 7/3. Juli/Au
gust 1928.

Übersicht über die Lage des Arbeitsmarktes für Ge
sundheitsfürsorgerinnen am 15. August 1928, 
Fortschritte in der Gesundheitsfürsorge, Nr. 8. 
August 1928.

Bücherbesprechungen.
Allgemeines.
Verzeichnis der deutschen Jugendämter, Teil I, 

Preußen, Teil II, Länder außer Preußen /Heft 7 
und 8 der Flugschriften des Archivs Deutscher 
Berufsvormünder), von Mag.-Jnsp. F. Tegt- 
meyer, Hameln, Selbstverlag des Archivs, 
Frankfurt a. M., 1927, 40 und 38 S.

Führer durch die evangelische Kirche und die Liebes- 
urbeit der Kirche und ihrer Inneren Mission in 
Berlin, Jahrgang 1928. Herausgegeben vom Ber
liner Hauptverein für Innere Mission, Selbst
verlag, Berlin, 1928, 351 S.

Führer durch die jüdische Wohlfahrtspflege in 
Deutschland. Herausgegeben von der Zentral
wohlfahrtsstelle der deutschen Juden. Verlag Dr. 
Lcherbel, Berlin-Charlottenburg. 1928, 288 S.

Nachschlagebuch sämtlicher gesetzlicher Träger der 
RcichSversicherung über Verbände, Eigencinrich- 
tungcn und aller sonstigen mit ihnen zusammen
hängenden oder für sie in Betracht kommenden 
Einrichtungen, Organisationen ufw. Verlag Georg 
Ostermaycr, Worms, 1928, 360 S.
In dem Maße, wie die Organisationen der' deut

schen Wohlfahrtspflege nach der Neugestaltung des 
Staates eine übersichtliche Gliederung zeigen, dienen 
die Kataster, die von den verschiedenen Trägern der 
Wohlfahrtspflege veröffentlicht werden, einer Orien
tierung auf dem organisatorischen Gebiet l).

Das Verzeichnis der deutschen Ju
gendämter, das in einem ersten Heft die preu
ßischen und in einem zweiten Heft die außerpreußi
schen Jugendämter umfaßt, bietet die erste voll
ständige Darstellung nach dem Inkrafttreten des 
Aeichsjugendwohlfahrtsgcsetzes. Es ist geographisch 
geglitzert und enthält ein alphabetisches Ortsverzeich
nis, das das Aussuchen erleichtert.

Der Berliner Führer durch die Ein
richtungen der Inneren Mission, Ler 
in seiner 27. Ausgabe diesmal von D. Ulrich, dem 
Leiter des evangelischen Hauptwohlfahrtsamtes, zu- 
lommengestellt worden ist, enthält in übersichtlicherer 
und exakterer Form als bisher ein Verzeichnis 
sämtlicher über 100 Berliner evangelischer Kirchen- 
gcmeinden mit den Angaben der Einrichtungen und 
d.'r in der Wohlfahrtspflege tätigen evangelischen

Persönlichkeiten, sowie ein Verzeichnis der halb
offenen und geschlossenen Einrichtungen der Inneren 
Mission in Berlin.

Der Führer durch die jüdische Wohl
fahrtspflege in Deutschland bildet eine 
Ergänzung zu dem im Jahre 1925 erschienenen 
Werk. Er hat das bisher veröffentlichte Kataster der 
geschlossenen Einrichtungen übernommen und auf 
den neuesten Stand gebracht und es um die Ein
richtungen der jüdischen offenen und halboffenen 
Fürsorge in ganz Deutschland erweitert, so daß 
dieses Buch eine vollständige Übersicht aller Reichs- 
und Ländereinrichtungen sowie der lokalen Organi
sationen der jüdischen Wohlfahrtspflege und die 
wichtigsten Einrichtungen internationaler jüdischer 
Arbeit, soweit die jüdische Wohlfahrtspflege in 
Deutschland an ihnen beteiligt ist, enthält. Eine 
Abbildung des Aufbaus der Zentralwohlfahrtsstelle 
der deutschen Juden aus der Dauerausstellung im 
Reichsarbeitsministerium vervollständigt das Werk. 
Ein Namensregister würde das Auffinden der Ein
richtungen noch erleichtern.

Das Nachschlagebuch über die gesetz
lichen Träger der Neichsversicherung 
stellt ebenfalls eine bedeutend erweiterte Bearbeitung 
der 2. Auflage dar. Es gibt in übersichtlichem Auf
bau geographisch angeordnet genaue Angaben der 
zentralen und lokalen Einrichtungen der Kranken-, 
Unfall-, Invaliden-, Angestellten- und Arbeitslosen
versicherung sowie ein Verzeichnis der Verbände der 
Sozialversicherungsanstalten, wie der Verbände der 
interesiierten Gruppen (Arzte, Apotheker, Zahnärzte. 
Dentisten, Optiker usw.) und ein Verzeichnis der 
von den Trägern unterhaltenen Einrichtungen. Das 
sorgfältig gearbeitete Nachschlagebuch ist für den 
praktischen Gebrauch eine nützliche Gabe. Wr.

Fürsorgewesen.
Verordnung über die Fürsorgcpflicht vom 13. Fe

bruar 1924, Textausgabe, Carl Heymanns Verlag. 
Berlin 1928, 58 S. Preis: 1 RM.

Wohlfahrtspflege, 2. Auflage, Hans M u t h e s i u s, 
Verlag Julius Springer, Berlin 1928,131S. Preis: 
3.90 9tM.
Eine neue Textausgaüe der Ver

ordnung über die Fürsorgepflicht, die 
die neuesten Fassungen vom März 1928 mit berück
sichtigt, ist in der 14. und 15. Auflage im Hey- 
mannschen Verlag erschienen.*) S. 3. Jahrg. Nr. 9 S. 492 dieser Zeitschrift.
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Die Einführung Don Muthesius in die Für
sorgepflichtverordnung und die Reich sgrundsätze, die 
sich besonders -bei den Fachschulen -und bei den Prak
tikern der Fürsorge einer großen Beliebheit erfreut 
hat, ist in 2. Auflage herausgekommen unter Berück
sichtigung der Änderungen der Gesetzgebung und 
einer erweiterten Verwertung des Lcnidesrcchts. 
Ebenso ist das Literaturverzeichnis nach dem neuesten 
Stand wesentlich erweitert worden; der Text der 
Fürsorgepflichtverordnung ist jedoch im Hinblick ^iuf 
die zahlreichen billigen Textausgaben fortgelassen.

Jahrbuch des Neichsversicherungs-, Ncichsversorgungs- 
und Fürsorgcrcchts, Dr. S o e r g e L, Verlag Kohl
hammer, Stuttgart 1928. 228 S. Preis: 7 RM. 
Das Jahrbuch von Soergel erscheint -im 16. Jahr

gang und berücksichtigt die Rechtsprechung und die 
Zeitschriftenaufsätze des Jahres 1927. Es ist in der 
bekannten Anordnung erschienen und durch das Ge
setz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung erweitert. Ein sehr eingehendes Wort- und 
Sachverzeichnis ermöglicht die ausgiebige Benutzung 
des einschlägigen Buches.

Kriegsopfcrfürsorge, (Heft 11 der Beiträge zur so
zialen Fürsorge), Dr. Rappe necke r, Acschen- 
dorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. 
1928, 132 S. Preis: 3,80 RM. geh., 5 RM. geb.

Ncichsvcrsorgungsgesetz, Altrentncrgefetz, Kriegs- 
personenschädcngcsctz, nach dem Verfahrcnsgesetz. 
Reg.-Rat M. Kollmann, Verlag Reimar 
Hobbing, Berlin 1928. 165 S. Preis: 4,80 RM.

Gesetz über das Verfahren in Vcrsorgungösachen in 
der Fassung vorn 20. März 1928. Nummer der 
Schriften des Reichsbundes der Kb., Kt. und Kh., 
L-elbftverlag, Berlin 1928. 135 ,S.

Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter in 
der Fassung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927.
Nr. 10 der Schriften des Reichsbundes der Kb., Kt. 
und Kh., Selbstverlag, -Berlin 1928. 31 S.
Eine übersichtliche Darstellung der Kriegs

opfers ü r s o r-g e hat bisher seit Inkrafttreten des 
Reichsversorgungsgesetzes gefehlt. Die letzte um
fassendere Darstellung von Kerschensteiner im Hand
wörterbuch der Staalswissenschaften, Verlag Gustav 
Fischer, 1922, -tonnte die -veränderten Verhältnipe 
nicht mehr berücksichtigen. Der bekannte Mitarbeiter 
des Caritasverbandes, der selbst Kriegsbeschädigter 
und Leiter einer Selbsthilfeorganisation ist, hat den 
zweifellos beglückten Versuch übernommen, die 
Kriegsopferfürsorge als Gegenwartsproblem darz-u- 
stellen und auf diese Weise die Verknüpfungen von 
Theorie und Praxis zu geben. Die -Darstellung ver
sucht die Frage der Kriegsopferfürsorge vom staats
wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Stand
punkt aus in Angriff zu nehmen, auf Grund der 
Voraussetzungen, das; die Kriegsopferfürsorge grund
legend für das gesamte deutsche Fürsorgerecht ge
worden ist, das sie von Anfang an als Berufs- und 
Avbeitsfürsorge eine wirtschaftspolitische Bedeutung 
gehabt hat und das heute noch 1,3 Millionen der 
deutschen Bevölkerung von ihr versorgt werden. Die 
begrifflichen, statistischen und ethischen Darbietungen 
im 1. Abschnitt bereiten den Boden für das Ver
ständnis, während ein 2. Abschnitt sich mit den 
Mastnahmen der öffentlichen und freien Wohlfahrts
pflege und in besonderer Berücksichtigung mit den

Fragen der Selbsthilfe befatzt. Ein sehr eingehendes 
Literaturverzeichnis gibt zum erstenmal eine werr- 
volle Zusammenstellung der Spezialschriften (Bücher 
und Aufsätze) auf diesem -Gebiet. Ein Sachverzeichnis 
hätte die Benutzung des -Werkes erleichtern können.

Eine -begrenztere -Darstellung bietet die Mo!I= 
mann'sche Textausgabe, die das Reichsver- 
s o r g u n g s g e s e tz, das A l t re n t n e r ge s etz, 
das Kriegspersonenschädengesetz und 
das Verfahrensgesetz berücksichtigt und di: 
Ausgabe auf den neuesten Stand der Gesetzgebung 
gebracht hat.

Der Reichsbund gibt in seiner beliebigen Samm
lung, die sich durch übersichtliche Anordnung und 
klaren Druck sowie geringe Kosten auszeichnel, ein: 
T e x t a u s g a b e des V e rf a h r e n s g e s e tz e s 
als Nummer 11 seiner Schriften heraus. Einige kurze 
Erläuterungen, nach den Abschnitten des Ge
setzes geordnet, ermöglichen dem Laien ein Zurecht
finden in der schwierigen Materie und geben brauch
bare Unterlagen für Belehrung.

In der gleichen Schriftenreihe ist auch das Schwer
beschädigtengesetz neu hcrausgekommen. Wr.

Sozialversicherung.
Die Leistungen der deutschen Krankenversicherung 

im Lichte der sozialen Hygiene. Dr. Gold mann. 
Dr. Grotjahn. Reihe 21 Nr. 8 der Studien 
und Berichte des Internationalen Arbeitsämter-. 
Carl Heymanns Verlag, Berlin 1928. 196 2. 
Preis: 12 NM.
Die Schrift, die im Aufträge das Internationalen 

Arbeitsamtes hergestellt worden ist, kommt einem 
Beschlus; der Hygienesektion des Völkerbundes nach. 
Auf Grund eines Antrages der tschechoslowakischen 
Negierung hat die 6. Völkerbundversammlung dcn 
Auftrag gegeben, das Zusammenwirken der Gesund
heitsbehörden und der Sozialversicherung auf dem 
Gebiet der Krankheitsvorbeugung zu prüfen. Da der 
Anteil der deutschen Sozialversicherung bei der Ge
sundheitsfürsorge dem Internationalen Arbeitsam: 
großer erscheint als der gleicher Versicherungsein 
richtungcn in anderen Staaten, wurde die vor
liegende Schrift angefordert. Die Arbeit geht weil 
über den Nahmen einer Darstellung der Leistungen 
der deutschen Krankenversicherung hinaus. Sie stellt 
zu Beginn einer Neuepoche der Gesundheitsfürsorge 
eine Untersuchung der Zusammenhänge und Ver
knüpfungen dar und weist Zukunftswege auf, wie 
sie sich aus der Entwicklung ergeben. Der Zcn- 
punkt, in dem die Arbeit entstand, war für eine 
solche Untersuchung sehr günstig. Nachdem die zu
fällige Gestaltung der verschiedenen Träger der Ge
sundheitspflege in Deutschland sich auf Grund der 
historischen und wirtschaftlichen Konstellation cm 
wickelt hatte, ist in der letzten Zeit die Erkenntnn- 
immer stärker geworden, daß eine Losung des Pro 
blems der Gesundheitsfürsorge in Deutschland weniger 
eine finanzielle Frage der Aufwendung mögliwst 
großer Mittel, sondern eine organisatorische Frage, der 
planmäßigen Anwendung dieser Mittel ist. Der Ge
danke der einheitlichen Leistung durch die verschiedenen 
Trägerschastcn bildet die Grundlage der vorliegenden 
Untersuchung. Von diesem Gesichtspunkt aus ge
winnt die Arbeit nicht nur einen informatorischen 
Charakter, sondern erhält darüber hinaus eine 
jinanzpolitische und gesundheitspolitischc Bedeutung- 
In dem Maße, wie es gelingt, dis Arbeitsgeinein

i
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schäften, die zwischen den Trägern der Gesundheits
fürsorge, denen ein Hauptabschnitt des Buches ge
widmet ist, bestehen, auszubauen, wird es immer 
mehr erreicht werden, die aufgewendeten Mittel 
auch wirklich dem Ziele der Schadenverhütung an 
Stelle der Schadenvergütung näher zu bringen. 
Mt der Einstellung der Untersuchung auf diese 
Fragen haben die Verfasser eine wegweisende Arbeit 
geleistet. Dabei bietet die exakte Darstellung der 
einzelnen Maßnahmen, ihrer Folgen und Zusammen
hänge ein übersichtsbild auch für Leser, die nicht 
dem umgrenzten Gebiet der Gesundheitsfürsorge an
gehören. Die sehr sorgfältigen statistischen Angaben 
und die reichlich benutzte Quellenliteratur geben 
dem Praktiker das Gefühl der Sicherheit der in dem 
Werk dargestellten Voraussetzungen und Folgen. 
Das Buch ist in einer französischen und englischen 
Übersetzung der Schriftenreihe „Studien und Be
richte", Reihe M Nr. 8 des Internationaler! 
Arbeitsamtes eingegliedert worden, und wird auf 
diese Weise weit über die Kreise Deutschlands In
teresse und Verständnis für die Entwicklung der 
Sozialversicherung erwecken. Wr.

Landsberg an der Warthe in den Jahren 1914—1924.
Herausgegeben von Oberbürgermeister O. G e r - 
l o f f. Bearbeitet von F. B u ch h o l z. Selbst
verlag,. Landsberg a. d. Warthe 1926. 467 S.
Das umfangreiche Werk gibt einen ausgezeich

neten Überblick über die Entwicklung der Grenzland- 
stadt in den Kriegs- und Nachkriegsjahren. Ent
wicklung und Tätigkeit kommunaler und freier Wohl
fahrtspflege sowie die Leistungen auf den verschie
denen Gebieten der Polizeifürsorge, des Schul- und 
Bildungswesens und der Bau- und Siedlungstätig
keit erfahren eine eingehende Schilderung. Den 
durch den Krieg und seine Folgen der Kommuile 
erwachsenen Aufgaben ist ein besonderes Kapitel ge
widmet. Reiches Bildmaterial erhöht die Anschau
lichkeit des Buches. Kw.

Sachsen, Zeitschrift für Kommunalwirtschaft, Nr. 15 
vom 10. August 1928. Dr. Naumann und 
Erwin Stein. Deutscher Kommunalverlag 
G. m. b. H., BerlinSriedenau 1928.
Der Verein für Kommunalwirtschaft und Kom

munalpolitik hat in Gemeinschaft mit dem Sächsischen 
Städtetag und dem Verband der sächsischen Bezirks
verbände anläßlich des 1000 jährigen Bestehens des 
sächsischen Landes eine Sondernummer „Sachsen" 
der Zeitschrift für Kommunalwirtschaft heraus
gegeben. Im Rahmen einer Reihe wertvoller Auf
sätze über die verschiedensten kommunalpolitischen 
und verwaltungsrechtlichen Fragen werden die Wohl
fahrtspflege Sachsens, das Wohnungswesen, die 
Arbeitsfürsorge und andere Probleme behandelt. 
Ausgezeichnetes Bildmaterial erhöht den Wert des 
Heftes. Kw.

Die Gebrechlichen in Baden im Jahre 1925. Bv-
arbeitet und herausgegeben, vom Badischen Sta
tistischen Landesamt. Selbstverlag. Karlsruhe 
1928. 119 S.
Die Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der 

im Reiche im Jahre 1925 durchgeführten Gebrech- 
lichenzählung für Baden. Sie ist bedeutungsvoll, 
da bisher nur Einzelerhebungen über bestimmte 
Fragen stattfanden, die bereits sehr lange zurück
liegen. Das Material ist naturgemäß lückenhaft, 
vor allem dadurch, daß die diagnostischen Angaben 
im allgemeinen nicht durch Ärzte gewonnen werden 
konnten. In Baden sind rund 28 500 Gebrechliche 
festgestellt worden, die Ziffer von 123 Gebrech
lichen auf 10 000 Lebende liegt nicht unerheblich über 
dem Reichsdurchschnitt von 112. Im einzelnen setzt 
sie sich zusammen aus 6,2 Blinden, 9,5 Taubstummen 
und Ertaubten, 67,7 körperlich Gebrechlichen und 
39,8 geistig Gebrechlichen. Aus den Einzelheiten über 
Geschlecht, Alter, Familienstand, Schulbildung, Unter
bringung, Beruf und Ursachen des Gebrechens sind 
wertvolle Rückschlüsse für die Fürsorge zu ziehen.

Dr. G o l d m a n n, Berlin.
Führer durch die Stadt Landsberg. Herausgegeben 

von Oberbürgermeister G e r l o f f. Verfaßt und 
bearbeitet von F. B u ch h o l z. Verlag des Dka- 
gistrats Landsberg a. <b. Warthe. 1927. 152 Seiten.
Das Buch gibt ein anschauliches Bild ostmärkischer 

Kultur- und Wirtschaftsarbeit. Ausgezeichnete photo
graphische Aufnahmen städtischer und freier Ein
richtungen (städtische Krankenanstalten, Mutterhaus 
vom Roten .Kreuz Bethesda, Brandenburgische 
Landesanstalten, das von Dr. Max Bahr erbaute 
Dohlfahrtshaus usw.) sowie kurze Schilderungen aus 
allen Gebieten kommunaler Tätigkeit tragen dazu 
bei, dem Führer im Interesse deutschen Grenzland- 
tums weite Verbreitung zu wünschen. Kw.

Sozialer Ratgeber, August Karsten. Verlag: 
Zentralverband der Arbeitsinvaliden und Witwen 
Deutschlands. Berlin-Schöneberg 1928 . 253 S.

Das bereits in vierter Auflage erscheinende Buch 
soll ein Führer sein für alle, die soziale Hilfe .in 
Anspruch nehmen müssen. In übersichtlicher Weise 
bringt es eine Zusammenstellung der Leistungs
verpflichtungen der Versicherungsträger wie der ge
setzlichen Grundlagen und zeigt dem Ratsuchenden 
den Weg, den er in den verschiedensten Notlagen 
einschlagen muß. Sämtliche bis zum Sommer 1928 
eingetretenen Gesetzesänderungen haben im Ratgeber 
Berücksichtigung gefunden. Kw.

Tic niederschlesische Ostmark und der Kreis Kreuz« 
bürg. Deutscher Kommunalverlag G. m. b. H., 
Berlin-Friedenau 1927. 376 S.
Das als erster Band in der Reihe der Mono

graphien deutscher Landschaften erschienene Werk gibt 
ein anschauliches Bilo von deutscher Grenzlandarbeit. 
Die Darstellung der infolge der Abtrennung weiter 
ehemals deutscher Gebiete an Polen doppelt schwie
rigen kommunalen Aufgaben und Leistungen auf 
allen Gebieten städtischer Fürsorgearbeit, des Ge- 
sundheits- und Siedlungswesens u. a. verdient be
sonderes Interesse. Das mit ausgezeichneten Auf
nahmen ausgestattete Buch ist zu empfehlen. Kw.

Das Militärversorgungsrecht. Sammlung der die 
Versorgung der ehem. Wehrmachtsangehörigen 
und ihrer Hinterbliebenen betreffenden stkeichs- 
.gesetze und Verordnungen, Friedrichs K o n ra d, 
Oberregierungsrat beim Hauptversorgungsamt 
München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 
1928, 8 NM.
Oberregierungsrat Konrad hat in dem statt

lichen Band der bekannten roten Textausgaben des 
Beck'schenVerlags alle heute nochgeltendeniVorschviften 
des neuen, aber auch des alten Versorgungsrechts, 
des materiellen Rechts, wie auch des Verfahrens
rechtes zusammengefaßt und mit ganz kurzen An
merkungen und Verweisungen versehen. Das Ver-
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sorgungsrecht bat gerade nach dem Kriege -wie wenige 
Rechtsgebiete 'dauernd vielfache und einschneidende 
Änderungen erfahren. Deshalb ist es schon für den 
Fachmann, aber noch mehr für Len, der -sich nur 
gelegentlich mit Versorgungsfragen zu beschäftigen 
hat, außerordentlich schwierig, die einschlägigen Be
stimmungen zusammen zu finden. In diesem Buche 
findet er alles, was er braucht.

Sehr zu begrüßen ist, daß der Verfasser -das Buch, 
das Len Stand der Gesetzgebung vom Juni 1929 be
rücksichtigt, nach Neuerscheinen der Vollzugsvor
schriften zum RVG., ARG. und Vevfahrensgesetz 
Lurch Herausgabe eines Nachtrags ergänzen will.

Das Buch wird bald allen, die mit Fragen der 
Militävversorgung befaßt sind, ein unentbehrliches 
Hilfsmittel sein. Sz7
Reichsgewerbeordnung nebst Kinderschutzgesetz und 

Hausarbeitsgesetz. 21. Aufl. Stadtrat Dr. Hiller, 
Oberbürgermeister Dr. Luppe. Verlag Walter 
de Gruyter 6- Co., Berlin 1928. 931 S.
Mit der Neuherausgabe der Gewerbeordnung 

haben sich die Verfasser insofern ein Verdienst er
worben, als das Buch in den bisher vorliegenden 
Ausgaben durch häufige Änderungen unvollständig 
und unübersichtlich war, während die jetzt vorliegende 
Ausgabe sämtliches Material bis 31. Oktober 1927 
berücksichtigt und damit die wesentlichen zurzeit 
geltenden Bestimmungen in der Tat zusammenfaßt. 
Das Buch, das in der handlichen Ausführung der 
Guttentagschen Sammlung deutscher Reichsgesetze er? 
schienen ist, kann für den praktischen Gebrauch emp
fohlen werden. Go.

Fürsorge und Seelsorge, in Verbindung mit Dr. 
Bäumer, Annemarie Pissek, Lic. Jahn, Dr. 
Schweitzer, vr. med. Kunkel, herausgegeben von 
D. Ulrich. Verlag Martin Warneck, Berlin 1928. 
94 S. Preis: 2,80 RM.
Das vorliegende Heft faßt die Vorträge einer 

Tagung des Evangelischen Hauptwohlfahrtsamtes 
Berlin zusammen und versucht, die Probleme der 
Fürsorge und Seelsorge zu lösen. Von ganz be
sonderem Interesse dürften hierbei die Ausführungen 
des Jndividualpsychologen Dr. Künkel sein, der 
die Frage von der individualpsychologischen Therapie 
aus beleuchtet, sowie von Dr. Schweitzer, der die 
Formulierung einer Sozialpsychologie z? geben ver
sucht, endlich die Ausführungen von 7). Ulrich, 
der nach einer begrifflichen Durcharbeitung die Pro
bleme der Seelenführung erörtert. Das Buch will 
keine abgeschlossenen Ergebnisse vorlegen, es veab- 
sichtigt, zur Durchdenkung der angeschnittenen 
Fragen anzuregen und ist in dieser Richtung von

weitgehendem Interesse, da die Frage der Durch 
dringung der Fürsorge mit psychologischen, dia
gnostischen, therapeutischen und seelsorgerischen Ele 
menten zurzeit im Vordergrund des Interesses sielst

Wr.

Soziale Arbeit der Schweizer Frau. 3. -Auflage, von: 
„Die Mitwirkung der Frauen in der Fürsorge 
der Schweiz". A. Wild, Pfarrer. Verlag 
Leemann, Zürich 1928. 158 S.

Die Frau in der sozialen Arbeit der Schweiz, Marie
Luise Schumacher. Orell Füßli, Zürich 1928. 
100 S. Preis 2,40 Fr.
Beide Arbeiten sind fast gleichzeitig anläßlich der 

schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit er
schienen und sind geeignet, interessante Einblicke in 
die vielseitige Tätigkeit der Frau in der schweize
rischen Fürsorgeavbeit zu geben. Die Arbeit von 
Wild geht insoweit über das Thema hinaus, als sie 
gleichzeitig sehr interessante Definitionen und Über
sichten über die einzelnen Organisationen, in Lenen 
Frauen arbeiten, bringt. Von Interesse sind auch 
die reichhaltigen statistischen Angaben, die die in 
großem Umfang geleistete, ehrenamtliche Arbeit mit 
aufzeigen, die in einer Reihe von Arbeitsgebieten 
den Umfang -der amtlichen Tätigkeit weit übersteigt.

Das Buch von Marie Luise Schumacher hat sich 
andere Aufgaben gestellt. Es will die sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme der schweizerischen sozialen 
Frauenarbeit aufzeigen, es stellt gleichzeitig einen 
Berufsführer dar, weil es die bestehenden und noch 
zu schaffenden Bildungsmöglichkeiten aufweist uild 
auf diese Weise jeder Frau, die den sozialen Beruf 
ergreifen will, die Möglichkeit gibt, sich über die 
einzelnen Berufszweige, ihre Aussichten und Möglich
keiten genau zu unterrichten.

Beide Hefte verdienen größtes Interesse in der 
deutschen Fürsorgearbeit. Gö.

Durch eine Erhöhung des Abonne- 
mentspreises des Zentralblattes 
für Jugendrecht und Jugend- 
Wohlfahrt ist es notwendig geworden, die 
Ausgabe 8 der Deutschen Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, die einschl. des Zentral
blattes geliefert wird, im Quartal mit 7,— RM. 
anstatt wie bisher 6,5V RM. zu berechnen. Die 
Erhöhung tritt am 1. Oktober 1928 in Kraft.

Derantwottlich: Für den redawoneNen^Il^Ircm <5.Wron-ly^Lrelln^lottweNflraße 4^— ^flr den Anzeigen«»»: Paul Wolff.
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Hl6eit erschien Heft 2 der

I
Herausgegeben von

Ar. Jacques Abraham
M Rechtsanwalt und Notar in Berlin

Hrist erscheint in Jahrgängen von je 6 Heften 
lim Umfange von je 3 Druckbogen 
''gspreis beträgt 12 RM und erfährt bei 

Zmem Bezug von, 25 Exemplaren eine Er
lauf 10 RM. bei 60 Exemplaren auf 9 RM

Geschäftliche Tk.lfeilung.
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)

Es ist heute allgentein bekannt, daß die Parasiten 
(Läuse, Flöhe, Wanzen, Milben usw.) nur allzuhäufig 
die Träger ansteckender Krankheiten und bei den Tieren 
die Ursache für den Rückgang ihrer Leistungsfähigkeit 
find. Da der Ungezieferplage jedoch nur dann wirksam 
entgegengetreten werden kann, wenn die Brut der Para
siten vernichtet wird, so muß das zur Bekämpfung des 
Ungeziefers dienende Präparat die Fähigkeit besitzen, die 
Brut mitabzutöten. Ein Mittel, das diesen Anforderungen 
entspricht, ist das von der Chemischen Fabrik E. Merck 
in Darmstadt hergestellte und in jeder Llpotheke und 
Drogerie erhältliche Cuprex. Aus hygienischen und 
volkswirtschaftlichen Gründen ist dem Präparat die 
weiteste Verbreitung zu wünschen.
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Soeben erschien:

lkoholkranken Fürsorge
Mnisation, gesetzliche Bestimmungen, praktische Beispiele

. Für den Gebrauch von Fürsvrgestellen für Alkoholkranke, von Wohlfahrts-,
K Jugend- und Polizeiämtern, Leilanstalten und Enthaltsamkeitsvereinen
Jk Von

Dr. Ernst Joel
Stadtschularzt und Fürsorgearzt der Stadt Berlin 

Preis 1.20 Mark
P Bei 'Abnahme von 10 Stück je 1.10 <M., bis 25 Stück 1.05 M., bei 100 Stück 1 M.

rdmcke zur Durchführung der Moholkranken-Iürsorge
Nr. Z 37. Meldung an die Polizei mit der 

Bitte, den Alkoholkranken polizeilich vorzu-
, 30. Aufnahmebogen. Din A 4. Preis für 

2 Stück M. 0.40, für 25 Stück M. 0.90, für 
'.Stück M. 3.00

£31. Bericht über Hausbesuch. Din A 4. 
reise wie bei Nr. Z 30

32. Bericht über Hauserkundigung. Din 
Preise wie bei Nr. 2 30 

^33. Einladung des Alkoholkranken zur 
Rücksprache in der Sprechstunde der Fürsorge- 

Me. Din A 5 Preis für 10 Stück M. 0.25. 
.£ 26 Stück M. 0.56, für 100 Stück M. 1.80 

3^. Verschärfte Einladung I mit Androhung 
Wördlicher Maßnahmen im Falle des Nicht- 
Ucheinens. Din A 5. Preise wie bei Nr. Z 33 
P.35. Verschärfte Einladung II mit Ent- 
^Undigungsandrohung im Falle des Nichter- 
, „ernens. Din A 6. Preise wie bei Nr. Z 33 
i? 36. Anfrage bei der Polizei oder anderen 
-IlenststeUen nach den Verhältniffen eines Alko- 
Mkranken. Din A 5. Preise wie bei Nr. Z 33

laden und zu verwarnen. Din A 4. Preise 
tvie bei Nr. Z 30

Nr. Z 38. Entmündigungsantrag des Bezirks
fürsorgeverbandes. Din A 4. Preise wie bei 
Nr. Z SO

Nr. Z 39. Entmündigungsantrag seitens öer 
Angehörigen. Din A 4. Preise wie bei 
Nr. Z 30

Nr. Z 40. Zusatzantrag der Fürsorgestelle bei 
Antrag auf Entmündigung durch die Ange
hörigen. Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 80

Nr. Z 41. Antrag auf Stellung unter vorläufige 
Vormundschaft seitens der Angehörigen. Din 
A 4. Preise wie bei Nr. Z 30

Nr. Z 42. An.rag auf Stellung unter vorläufige 
Vormundschaft seitens der Fürsorgestelle. Din 
A 4. Preise wie bei Nr. Z 30
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HanSbücherei für StaalsmeWn
Soeben erschien der neunte Band:

Orlshygiene
Wohnungswesen, Wasserversorgung, 
Abwässerbeseitiqunq, Beseitigung 

der festen Abfälle
Von

Prof. Dc. Sieveking
Vhhsikus, Hamburg

Prof. Dr. Kluk Prof. Dr. Zahn
Mitglied der Landesanstall Mitglied der Landesanstalt
für Wasser-, Boden- und für Wasser-, Boden- und
Lusthygiene. Berlin-Dahlem Lufthygiene. Berlin-Dahlem

' Mit einem Vorwort

Geh. Med.-Rat Dr. Beninde 
Präsident der Landesanstxlt für Wasser-, Boden- 

und Lufthhgicne

Preis geb. 10 Mark
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In neuer Bearbeitung erschien soeben:

Die Verfassung und Verwalluß
in Preußen und im Deutschen Reich

Cine systematische Darstellung des geltenden Rechtszusiandes !
Aon . H

W. v. LympiuS
OberverwaltungSgerichtsral

Zw eite Auflage

Preis in Ganzleinwand gebunden 12 Mark

Oie Fülle neuer Gesetze und die häufigen Abänderungen bestehender Gesetze haben ln der vorlie 
Neubearbeitung des beliebten und gut eingeführten Lympiusschen Werkes Berücksichtigung gefunden. SK 
sich der neue Lympius als das Handbuch der Verfassung und Verwaltung dar, das den zur Zeit geH 
Rechtszustand in vollem Umfange berücksichtigt. Auch in der Fassung des Stoffes sind einige Kap> 
Verbesserung der praktischen Brauchbarkeit umgearbeitet worden. Gm sorgfältig durchgearbeitetes H 
Verzeichnis erleichtert die Benutzung des Buches.


